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Vorwort

Es ist gewiss außergewöhnlich, wenn in der 

Broschüre eines Bundesministeriums bundesrecht-

liche und landesrechtliche Bestimmungen zusam-

mengefasst und in ihrem Zusammenhang erläu-

tert werden, aber Bund und Länder haben sich

wegen der notwendig gewordenen Neuordnungen

des Jugendschutzrechts über die hierzu notwendi-

gen einheitlichen und aufeinander abgestimmten

Regelungen verständigen können.

Das neue Jugendschutzgesetz des Bundes (JuSchG), das 

am 1. April 2003 in Kraft getreten ist, tritt an die Stelle

des bisherigen Gesetzes zum Schutze der Jugend in der

Öffentlichkeit (JÖSchG) und des Gesetzes über die Verbrei-

tung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte

(GjS). Mit dem Gesetz soll vor allem den Gefährdungen für

die Erziehung und Entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen begegnet werden, die die neue Medienwelt mit

Computerspielen und Internetangeboten bringt. Zu den

herkömmlichen Darstellungen in Zeitschriften, Filmen

oder auf Video, die Kinder und Jugendliche in ihrer Ent-

wicklung beeinträchtigen können, sind vielfältige Ange-

bote im Internet sowie elektronische Kompaktspeicher

wie CD-ROM und DVD getreten.

Der zeitgleich mit dem Jugendschutzgesetz in Kraft 

getretene Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder

(JMStV) vereinheitlicht die für das Internet wichtigen,

aber bisher unterschiedlichen Regelungen des Jugend-

schutzes für Teledienste und Mediendienste im bisherigen

Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schrif-

ten und Medieninhalte und im Mediendienste-Staatsver-
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trag der Länder und fasst sie mit den Bestimmungen für

den Jugendschutz in den Rundfunkgesetzen und Rund-

funkstaatsverträgen der Länder zusammen.

Beide Gesetze ergänzen einander und bieten zusammen

einen wirksamen Schutzrahmen, um Kinder und Jugend-

liche wirksam vor negativen Einflüssen in der Öffentlich-

keit und in den Medien zu schützen.

Diese Broschüre will Hilfe zum Verständnis und zum

Zurechtfinden im neuen Jugendschutzrecht bieten und

eine „Handreichung“ für die Jugendschutzfachkräfte vor

Ort sein; andererseits soll damit um die notwendige

Akzeptanz bei denen geworben werden, denen das Gesetz

Beschränkungen auferlegt. Denn auch Gewerbetreibende,

Veranstalter und Medienanbieter sind mitverantwortlich

dafür, dass das neue Recht entsprechend seiner Ziel-

setzung Wirksamkeit entfalten und möglichen Gefahren

für die Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu

Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit entge-

genwirken kann.

RENATE SCHMIDT

BUNDESMINISTERIN

FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN

UND JUGEND









§
Abschnitt 1.  

Allgemeines

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes
1. sind Kinder Personen, die noch nicht

14 Jahre alt sind,
2. sind Jugendliche Personen, die 14,

aber noch nicht 18 Jahre alt sind,
3. ist personensorgeberechtigte Person,

wem allein oder gemeinsam mit einer
anderen Person nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Per-
sonensorge zusteht,

4. ist erziehungsbeauftragte Person jede
Person über 18 Jahre, soweit sie auf
Dauer oder zeitweise aufgrund einer
Vereinbarung mit der personensorge-
berechtigten Person Erziehungsaufga-
ben wahrnimmt oder soweit sie ein
Kind oder eine jugendliche Person im
Rahmen der Ausbildung oder der
Jugendhilfe betreut.

(2) Trägermedien im Sinne dieses Geset-
zes sind Medien mit Texten, Bildern oder
Tönen auf gegenständlichen Trägern, die
zur Weitergabe geeignet, zur unmittel-
baren Wahrnehmung bestimmt oder in
einem Vorführ- oder Spielgerät einge-
baut sind. Dem gegenständlichen Ver-

breiten, Überlassen, Anbieten oder
Zugänglichmachen von Trägermedien
steht das elektronische Verbreiten, Über-
lassen, Anbieten oder Zugänglichma-
chen gleich, soweit es sich nicht um
Rundfunk im Sinne des § 2 des Rund-
funkstaatsvertrages handelt.

(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes
sind Medien, die durch elektronische
Informations- und Kommunikationsdiens-
te nach dem Gesetz über die Nutzung
von Telediensten (Teledienstegesetz,
TDG) und nach dem Staatsvertrag über
Mediendienste der Länder übermittelt
oder zugänglich gemacht werden. Als
Übermitteln oder Zugänglichmachen im
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten
eigener oder fremder Inhalte.

(4) Versandhandel im Sinne dieses Geset-
zes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im
Wege der Bestellung und Übersendung
einer Ware durch Postversand oder elek-
tronischen Versand ohne persönlichen
Kontakt zwischen Lieferant und Besteller
oder ohne dass durch technische oder
sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist,
dass kein Versand an Kinder und Jugend-
liche erfolgt, vollzogen wird.

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses
Gesetzes gelten nicht für verheiratete
Jugendliche.

§ 1
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Teil I 

Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730)



Erläuterungen:
Kinder und Jugendliche 
(Abs. 1 Nr. 2 und 3)
Die Unterscheidung zwischen Kindern,
die noch nicht 14 Jahre alt sind, und
Jugendlichen, die 14, aber noch nicht
18 Jahre alt sind, findet sich gleichlau-
tend in § 7 des 8. Buches des Sozialge-
setzbuchs: Kinder- und Jugendhilfe (SGB
VIII). Auch der Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) übernimmt diese
Unterscheidung in § 3 Abs. 1. Allerdings
setzen die einzelnen Regelungen für den
Jugendschutz fast stets eigene, dem
jeweiligen Gefährdungstatbestand ent-
sprechende Altersgrenzen. Deshalb hat
die Altersgrenze von 16 Jahren in
der Praxis eine größere Bedeutung
(in §§ 4, 5, 9, 10, 11, 14 JuSchG, § 5
JMStV). 

Personensorgeberechtigte, 
Erziehungsbeauftragte 
(Abs. 1 Nr. 3 und 4)
Personensorgeberechtigt sind beide
Eltern (§ 1626 Abs. 1 BGB), und zwar
anders als im BGB auch jeder von
ihnen allein, soweit nicht ein Pfleger 
(§ 1630 BGB) oder ein Vormund (§ 1773
BGB) bestellt ist. Personensorgeberech-
tigt ist evtl. auch nur ein Elternteil,
z. B. nach Trennung (§ 1671 BGB) oder
wenn die Eltern nicht verheiratet sind
(§ 1626 a Abs. 2 BGB). 

Bei Ausländern, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland haben,
bestimmt sich für die Belange des
Jugendschutzes das Sorgerecht ebenfalls
nach den Vorschriften des BGB (Art. 21
Einführungsgesetz zum BGB). 

Im bisher geltenden Jugendschutzrecht (§
2 Abs. 1 Nr. 2 JÖSchG) waren unter dem
zusammenfassenden Begriff Erzie-
hungsberechtigte die Personensorge-
berechtigten und die mit einzelnen Auf-
gaben der Erziehung und Betreuung
beauftragten Personen zusammengefasst.
Dies gab zu Fehlinterpretationen Anlass,
da im Grundgesetz (Art. 6) und im Fami-
lienrecht des BGB die Personensorgebe-
rechtigten zugleich die Erziehungsbe-
rechtigten sind und im Jugendhilferecht
der Begriff anders definiert ist (§ 7 Abs. 1
Nr. 6 SGB VIII). Wer aufgrund einer
Abmachung mit den Eltern ein Kind nur
eine Zeit lang betreut und dabei vielleicht
eine Gaststätte oder ein Kino besucht, ist
auch nach allgemeinem Sprachgebrauch
kein Erziehungsberechtigter, er hat nur
einen Auftrag zu erfüllen. Deswegen hat
das neue Gesetz durchaus zutreffend
dafür den Begriff „erziehungsbeauftragte
Person“ neu eingeführt. 

Fast immer, wenn es im neuen Recht auf
die Begleitung von Kindern und noch
nicht 16-jährigen Jugendlichen ankommt,
in Gaststätten, bei Tanzveranstaltungen
und im Kino, reicht es aus, wenn die
begleitende Person erwachsen und ihre
Beauftragung durch die Personenberech-
tigten glaubhaft ist. Lediglich die Aus-
nahmebestimmungen in § 9 Abs. 2 und
§ 11 Abs. 2 JuSchG setzen die Begleitung
durch eine personensorgeberechtigte
Person voraus. Erziehungsbeauftragt
kann jede volljährige Person sein, wenn
sie im Einverständnis mit den Eltern
Erziehungsaufgaben tatsächlich wahr-
nimmt – sie muss freilich im Rahmen
der übertragenen Aufgabe Aufsichts-
pflichten nachkommen können, also in
der Lage sein, die anvertrauten jungen
Menschen zu leiten und zu lenken. Liegt
das Einverständnis offensichtlich nicht
vor, dürfen die für die Wahrung des
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Jugendschutzes verantwortlichen Veran-
stalter und Gewerbetreibenden von einer
wirksamen Erziehungsbeauftragung im
Sinne des Gesetzes nicht ausgehen. 

Der bisherige Begriff „Erziehungsbe-
rechtigte“ taucht im neuen Gesetz an
einer Stelle dennoch auf, bei der es um
die Abwehr unmittelbarer Gefahren
geht. Dort, in § 8 JuSchG, wird er aus-
drücklich unter Bezugnahme auf das
Jugendhilferecht (§ 7 SGB VIII) genannt,
sodass eine Beauftragung für einzelne
Verrichtungen nicht ausreicht. Dies ist
wegen der ergänzenden Vorschriften für
die unmittelbare Gefahrenabwehr in 
§§ 42, 43 SGB VIII auch sachgemäß.

Trägermedien (Abs. 2)
Für den Jugendmedienschutz sind ganz
neue Begriffe geprägt worden, die den
revolutionären technischen Entwicklun-
gen der letzten anderthalb Jahrzehnte
Rechnung tragen und die engen Gren-
zen des bisherigen strafrechtlichen
Schriftenbegriffs (§ 11 Abs. 3 StGB) über-
winden und die verwirrende Unterschei-
dung zwischen Mediendiensten und
Telediensten des bisherigen Medien-
rechts vermeiden. Im Grunde ist es ganz
einfach: 

Trägermedien sind alle Medien, bei
denen Texte, Bilder oder Töne durch
gegenständliche Weitergabe ver-
breitet werden, z. B. als Heft, Buch,
Schallplatte, Audio- oder Videokas-
sette oder als einer der mannigfachen
digitalen oder analogen Datenspeicher
(Diskette, CD-ROM, DVD) – und was
die technische Entwicklung sonst noch
alles bringen mag. 

Trägermedien sind auch die Medien,
deren Texte, Bilder oder Töne zur un-
mittelbaren Wahrnehmung be-

stimmt sind, z. B. die Texte und Bilder
auf Anschlagtafeln, Plakaten, Werbebe-
schriftungen und -bemalungen. 

Trägermedien sind schließlich in
Geräten eingebaute, nicht weiter-
gebbare Datenspeicher, wenn die
gespeicherten Texte, Bilder oder Töne
wahrnehmbar werden, weil die Geräte
für sie als Vorführ- oder Spielgeräte
(besser: Wiedergabegeräte) dienen.
Das sind Geräte mit festem Datenspei-
cher und Bildschirm oder Display, auch
mit Lautsprecher, auf denen die gespei-
cherten Texte, Bilder und Töne sichtbar
bzw. hörbar gemacht werden, z. B. 
Taschenspielgeräte mit Display,
Spielkonsolen mit festem Speicher. Bei
Mehrzweckgeräten kommt es nicht dar-
auf an, ob sie auch für die anderen Nut-
zungen Vorführ- oder Spielgeräte sind,
zu fragen ist lediglich, ob sie für den in-
frage stehenden Medieninhalt als solches
dienen. Auch Personalcomputer (PC)
oder Laptops sind für die Texte, Bilder
und Töne auf ihrer Festplatte i. d. R. Vor-
führ- und Spielgeräte in diesem Sinne.
Das gilt sogar für Handys, auf denen
neuerdings auch Spiele gespeichert wer-
den – das Handy ist zwar vor allem zum
Telefonieren da, für das eingebaute Spiel
dient es aber als Spielgerät. Als einge-
baut anzusehen ist auch ein Datenspei-
cher, der in einem lokalen Netzwerkver-
bund mit dem Terminal steht, auf dem
die Texte, Bilder oder Töne wiedergege-
ben werden. 

Für alle Trägermedien gilt die zentra-
le Vorschrift des § 15 JuSchG mit seinen
Verbreitungs- und Werbebeschränkun-
gen für indizierte oder schwer jugendge-
fährdende Medien. Die anderen Regelun-
gen des Unterabschnitts Trägermedien
gelten nur für Kinofilme (§ 11 JuSchG),
für Bildträger (§ 12 JuSchG) und für
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aufgestellte Bildschirmspielgeräte
(§13 JuSchG). 

Elektronischer Versand von Träger-
medien (Abs. 2 Satz 2) 
Man kann eine CD-ROM z. B. dadurch
verbreiten, dass man den Inhalt des
Bildträgers als elektronisches Paket
versendet, sodass der Empfänger ihn
sich als neue CD-ROM selbst brennen
kann. Das ist manchmal einfacher und
sicherer, als eine Kopie als Postsendung
aufzugeben. Die elektronische Weiterga-
be unterliegt oft zugleich den Beschrän-
kungen des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages, die den Beschränkungen
durch dieses Gesetz vergleichbar sind. So
dürfen Angebote von Telemedien nicht
an Kinder oder Jugendliche verbreitet
werden, wenn sie für die entsprechende
Altersgruppe beeinträchtigend sind. Dies
wird vermutet (§ 5 Abs. 2 JMStV), wenn
sie mit Trägermedien inhaltsgleich sind,
die keine entsprechende Jugendfreigabe
haben. Ein elektronischer Versand eines
Bildträgerprogramms ohne Jugendfrei-
gabe kann also zugleich gegen § 12 Abs.
3 Nr. 2 JuSchG und § 5 Abs. 1 u. 2 JMStV
verstoßen. In diesem Fall wird jedoch
nach § 19 Abs. 1 Ordnungswidrigkeiten-
gesetz nur auf die in § 24 JMStV ange-
drohte höhere Geldbuße erkannt. 

Absatz 2 Satz 2 hat jedoch im Versand-
handelsgeschäft eine eigenständige
Bedeutung. Bildträger ohne Jugendfrei-
gabe (§ 12 Abs. 3 Nr. 2 JuSchG) sind
ebenso wie jugendgefährdende Träger-
medien (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 JuSchG, auch
in Verbindung mit Abs. 2 oder 3) vom
Versandhandel ausgeschlossen. Der Ver-
sandhandel kann diese Vorschriften
nicht dadurch umgehen, dass er solche
Trägermedien in seinen Katalog „ledig-
lich zur elektronischen Versendung“ auf-
nimmt. Die Einbeziehung des elektroni-

schen Versandes in die Regelung greift
auch, wenn jugendgefährdende Schriften
durch Fax verbreitet werden. Das Fax
entfaltet sich durch Massenversand und
Faxabrufangebote zunehmend zum Mit-
tel der Allgemeinkommunikation, es ist
jedoch kein Telemedium und wird nicht
als Trägermedium verbreitet, aber durch
das Fax kann der Inhalt eines Träger-
mediums elektronisch verbreitet werden.

Telemedien (Abs. 3)
Telemedien ist der zusammenfassende
Begriff für Teledienste und Medien-
dienste. Eine inhaltsgleiche Bestim-
mung findet sich in § 3 Abs. 2 Nr. 1 des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages
(JMStV). Anders als Absatz 2 für Träger-
medien gibt Absatz 3 keine Begriffsbe-
stimmung für Telemedien, sondern ver-
weist auf die Begriffsbestimmungen im
Teledienstegesetz und im Mediendienste-
Staatsvertrag, die wiederum auf solche
im Telekommunikationsgesetz und im
Rundfunkstaatsvertrag weiterverweisen.
Näheres zur Abgrenzung in den Erläute-
rungen zu § 3 Abs. 2 Nr. 1 JMStV. In der
Praxis hilft jedoch folgende Begriffsbe-
stimmung weiter:
Telemedien sind Angebote in On-
linediensten, die digitale Dateien
mit Texten, Bildern oder Tönen mit-
tels Fernmeldetechnik über Telefon-
fest- oder -funknetze, Kabelnetze
oder vergleichbare Übertragungs-
wege zugänglich und nutzbar
machen.
Keine Telemedien sind Angebote
der elektronischen Übertragung
von Texten, Bildern oder Tönen
durch unmittelbare Individualkom-
munikationsdienste wie Telefon
und Telefax sowie durch den Rund-
funk (Fernsehen oder Hörfunk). 
Dieses Gesetz regelt für Telemedien frei-
lich nur die Möglichkeit der Aufnahme
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in die Liste jugendgefährdender Medien,
nicht deren Folgen und nicht die sonsti-
gen Beschränkungen und Anforderun-
gen im Interesse des Jugendschutzes, die
gemäß § 16 JuSchG dem Landesrecht vor-
behalten sind und die sich deshalb eben-
so wie die Regelungen für den Rundfunk
im neuen Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag finden. 

Versandhandel (Abs. 4)
Bisher wurde dem Versandhandel jedes
entgeltliche gewerbliche Geschäft zuge-
rechnet, das im Wege der Bestellung und
Übersendung einer Ware ohne persönli-
chen Kontakt zwischen Anbieter und
Erwerber zustande kommt. Dies bedeute-
te, dass z. B. Bildträger ohne Jugendfrei-
gabe auch an Erwachsene nicht im
Wege des Versandhandels verschickt
werden konnten (bisherige Regelung in 
§ 7 Abs. 3 Nr. 2 JÖSchG), selbst wenn
zweifelsfrei festgestellt werden konnte,
dass der Besteller über 18 Jahre alt ist.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes,
dass Beschränkungen der Informations-
freiheit Erwachsener nur hinnehmbar
sind, soweit sie zum Schutz der Jugend
erforderlich sind, ist hier angesichts der
technischen Möglichkeiten von Altersve-
rifikationssystemen (AVS) eine vorsichti-
ge Öffnung vorgenommen worden. Zu
den Anforderungen an AVS siehe unten
bei § 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV. 
Postversand ist jeder Versand mit der
Deutschen Post AG oder mit einem ver-
gleichbare Dienste anbietenden Logis-
tikunternehmen. Die Zustellung durch
eigens beauftragte Kuriere, Taxiun-
ternehmen o. Ä. ist hingegen kein Postver-
sand. Auch beim Versandhandel ist nun-
mehr der elektronische Versand dem
gegenständlichen Versand auf dem Post-
wege gleichgestellt – eine unmittelbare
Folge der entsprechenden Vorschrift für
Trägermedien oben in Abs. 2 Satz 2.

Verheiratete Jugendliche (Abs. 5)
In besonderen Fällen kann mit Zustim-
mung des Familiengerichts eine Ehe
auch geschlossen werden, wenn einer
der Partner noch nicht 18 Jahre alt ist 
(§ 1303 Abs. 2 BGB). Ehen mit noch nicht
18 Jahre alten Partnern können auch
nach ausländischem Recht geschlossen
sein (Art. 13 Abs. 1 Einführungsgesetz
zum BGB). Solche verheirateten Jugendli-
chen werden im Jugendschutzrecht z. B.
in Gaststätten, bei Tanzveranstaltungen,
in Kinos wie Erwachsene behandelt,
wenn die Eheschließung glaubhaft
gemacht werden kann. Ausnahme: die
für die jugendgefährdenden Trägermedi-
en geltenden Verbreitungsbeschränkun-
gen des § 15 JuSchG gelten ohne Rück-
sicht auf eine evtl. Verheiratung der
jugendlichen Person; das gilt auch für
die Sicherstellung, dass kein Versandhan-
del an Jugendliche erfolgt, und für die
entsprechenden Bestimmungen des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 

Prüfungs- und Nachweispflicht

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die
Begleitung durch eine erziehungsbeauf-
tragte Person ankommt, haben die in § 1
Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre
Berechtigung auf Verlangen darzulegen.
Veranstalter und Gewerbetreibende
haben in Zweifelsfällen die Berechtigung
zu überprüfen.

(2) Personen, bei denen nach diesem
Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind,
haben ihr Lebensalter auf Verlangen in
geeigneter Weise nachzuweisen. Veran-
stalter und Gewerbetreibende haben in
Zweifelsfällen das Lebensalter zu über-
prüfen.

§ 2
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§

Erläuterungen:
Eine Darlegungspflicht ist in Abs. 1 nur
für Erziehungsbeauftragte beson-
ders geregelt. Die Möglichkeit ist frei-
lich nicht von der Hand zu weisen, dass
irgendeine volljährige Person sich als
erziehungsbeauftragt bezeichnet, um
dadurch bekannten oder befreundeten
Mädchen und Jungen den Zutritt zu
Gaststätten oder Veranstaltungen zu
ermöglichen. Wer angibt, erziehungsbe-
auftragt zu sein, muss im Einzelnen
angeben können, wann, wie und für wel-
che Aufgaben er von wem (dem Vater,
der Mutter, von beiden?) den Auftrag
erhalten hat. Wenn Anlass zu wesentli-
chen Zweifeln besteht, ist der Gastwirt
oder der Veranstalter (oder die von ihm
damit beauftragte Person) verpflichtet,
die Angaben zu überprüfen, z. B. durch
Anruf bei den Eltern. Können vernünfti-
ge Zweifel nicht ausgeräumt werden,
darf der Gastwirt oder Veranstalter die
jungen Menschen nicht anders behan-
deln, als wenn sie unbegleitet wären.

Kommt es auf das Lebensalter von
Kindern oder Jugendlichen an
(die häufigst genannte Altersgrenze ist 
16 Jahre) und verbleiben Zweifel, z. B.
weil diese jünger aussehen, als sie ange-
ben, so reicht nach Abs. 2 eine „Darle-
gung“ wie in Abs. 1 freilich nicht aus:
Nachweis ist erforderlich, der prak-
tisch nur durch Ausweisvorlage erbracht
werden kann, wenn die Zweifel nicht auf
andere Weise – z. B. durch Zeugnis einer
dem Gastwirt, Geschäftsinhaber oder
Veranstalter oder seinem Beauftragten
bekannten glaubwürdigen Person – aus-
geräumt werden können.

Die Vorschriften dieser Bestimmung kon-
kretisieren und verschärfen nur, was
nach § 11 des Ordnungswidrigkeitenge-
setzes ohnehin allgemein gilt: Auch wer

irrtümlich annimmt, Kinder oder
Jugendliche, die die jeweils maßgebliche
Altersgrenze nicht erreicht haben, dürf-
ten sich in der Gaststätte aufhalten, an
der Veranstaltung teilnehmen oder Wein
oder Bier serviert bekommen, weil sie
von einer personensorgeberechtig-
ten Person begleitet sind oder weil sie
selbst schon verheiratet sind (§ 1 Abs.
5), und sich bei verbleibenden Zweifeln
nicht darüber vergewissert, ob das wirk-
lich stimmt, kann wegen Fahrlässigkeit
mit einem Bußgeld belegt werden.

Bekanntmachung der Vorschriften

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende
haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre
Betriebseinrichtungen und Veranstaltun-
gen geltenden Vorschriften sowie bei
öffentlichen Filmveranstaltungen die
Alterseinstufung von Filmen oder die
Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7
durch deutlich sichtbaren und gut lesba-
ren Aushang bekannt zu machen.

(2) Zur Bekanntmachung der Altersein-
stufung von Filmen und von Film- und
Spielprogrammen dürfen Veranstalter
und Gewerbetreibende nur die in § 14
Abs. 2 genannten Kennzeichnungen ver-
wenden. Wer einen Film für öffentliche
Filmveranstaltungen weitergibt, ist ver-
pflichtet, den Veranstalter bei der Wei-
tergabe auf die Alterseinstufung oder die
Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7
hinzuweisen. Für Filme, Film- und Spiel-
programme, die nach § 14 Abs. 2 von
der obersten Landesbehörde oder einer
Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf bei
der Ankündigung oder Werbung weder

§ 3
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auf jugendbeeinträchtigende Inhalte hin-
gewiesen werden noch darf die Ankündi-
gung oder Werbung in jugendbeein-
trächtigender Weise erfolgen.

Erläuterungen:
In Absatz 1 geht es um den bekannten
Aushang der einschlägigen Vor-
schriften des Jugendschutzgesetzes
in den davon betroffenen Betrieben. Die
Vorschrift ist inhaltlich unverändert,
nach In-Kraft-Treten des neuen Jugend-
schutzgesetzes muss lediglich dieser Aus-
hang ausgewechselt werden. Bei Kinos
genügt ein solcher Aushang nicht: Bei
jedem einzelnen Film ist ein besonderer,
ebenfalls gut sichtbarer und deutlich auf
diesen Film hinweisender Aushang 
notwendig, der auf die jeweilige Alters-
einstufung hinweist. Gesetzlich nicht vor-
geschrieben, aber im Interesse der recht-
zeitigen Kundenorientierung notwendig
ist ein entsprechender Hinweis auch in
der Kinowerbung.

„Auch Absatz 2 ist inhaltlich unverändert
in das neue Recht übernommen. An die
Seite der Alterseinstufung durch die
FSK ist nach Abschluss einer entspre-
chenden Vereinbarung durch die obers-
ten Landesbehörden nunmehr eine
Alterseinstufung durch die USK
(Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle)
und durch die Automaten-Selbstkontrolle
getreten. Die bisherigen, ohne gesetzli-
che Grundlage von USK und Automaten-
Selbstkontrolle vergebenen Alterseinstu-
fungen dürfen nach dem 1. April 2003
nur noch verwendet werden, soweit die
obersten Landesjugendbehörden sie
durch Überleitungsvereinbarung
übernehmen und die vorhandene Kenn-
zeichnung durch Anordnung nach § 12
Abs. 2 Satz 2 JuSchG legitimieren.“
Der Hinweis des Filmverleihs auf die
Alterseinstufung gemäß Abs. 2 Satz 2

erfolgt auf der Grundlage der Freigabe-
karte der FSK. 

Schon nach bisherigem Recht war es
untersagt, bei der Werbung für Filme
und Bildträger auf Inhalte hinzuweisen,
die jugendgefährdend sind, oder die
Werbung in jugendgefährdender Weise
zu gestalten. Diese Bestimmung ist ver-
schärft worden, indem nun auch
jugendbeeinträchtigende Werbung
verboten ist, also jede Werbung, die
geeignet ist, „die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen oder ihre Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
zu beeinträchtigen“ (vgl. § 14 Abs. 1
JuSchG). Dabei reicht es aus, wenn dies
nur für eine der in § 14 JuSchG in Bezug
genommenen Altersgruppen der Fall ist.
Die Bestimmung, dass nicht auf jugend-
beeinträchtigende Inhalte hingewiesen
werden soll, darf freilich nicht so eng
ausgelegt werden, dass die Meinungsfrei-
heit unzulässig eingeengt wird – so muss
werbende Filmkritik darauf hinweisen
dürfen, dass ein Kriegsfilm oder Western
die Gefechtsszenen ausführlich und im
Einzelnen darstellt oder dass in einem
Erotikfilm reichlich Nacktszenen zu fin-
den sind. Entscheidend ist, dass diese
Hinweise in der Werbung informativ
und nicht anreißerisch gegeben werden.
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§
Abschnitt 2.  

Jugendschutz in der Öffent-
lichkeit

In diesem Abschnitt sind die Vorschriften
zusammengefasst, die von Veranstaltern
und Gewerbetreibenden, aber auch von
den zuständigen Jugendbehörden, der
Gewerbeaufsicht und der Polizei zu
beachten sind, wenn Kinder und Jugend-
liche sich in der Öffentlichkeit, also an
allgemein zugänglichen Orten und Plät-
zen, aufhalten. Im Abschnitt 3, Jugend-
schutz im Bereich der Medien, finden
sich wegen des übergeordneten Sachzu-
sammenhangs auch Vorschriften, die
den Jugendschutz in der Öffentlichkeit
betreffen. Die Überschrift „Jugendschutz
in der Öffentlichkeit“ ist also nicht im
ausschließenden Sinne zu verstehen.

Adressaten der Verbote
Die Verbote richten sich nicht
gegen die Kinder und Jugendlichen,
sondern gegen die jeweils verantwortli-
chen Personen, die in der Lage sind, den
Kindern oder Jugendlichen den Aufent-
halt oder die Betätigung zu gestatten
oder zu verbieten. Ein Verstoß ist nur
eine Ordnungswidrigkeit, wenn er
von Veranstaltern oder Gewerbe-
treibenden begangen wird, die z. B.
entgegen den Vorschriften Kindern oder
Jugendlichen den Aufenthalt oder die
Teilnahme gestatten (§ 28 Abs. 1 JuSchG),
oder wenn erwachsene Personen
(auch die Eltern!) ein entsprechendes
Verhalten von Kindern oder Jugendli-
chen herbeiführen oder fördern
(§ 28 Abs. 4 JuSchG). Bei Ordnungswid-
rigkeiten der Veranstalter und
Gewerbetreibenden ist auch Fahr-
lässigkeit zu ahnden, bei anderen
erwachsenen Personen nur vorsätzli-
ches Handeln oder Unterlassen.

Gaststätten

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jah-
ren nur gestattet werden, wenn eine per-
sonensorgeberechtigte oder erziehungs-
beauftragte Person sie begleitet oder
wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und
23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk
einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren
darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne
Begleitung einer personensorgeberech-
tigten oder erziehungsbeauftragten Per-
son in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr 
morgens nicht gestattet werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder
Jugendliche an einer Veranstaltung eines
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teil-
nehmen oder sich auf Reisen befinden. 

(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als
Nachtbar oder Nachtclub geführt wer-
den, und in vergleichbaren Vergnü-
gungsbetrieben darf Kindern und
Jugendlichen nicht gestattet werden.

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnah-
men von Absatz 1 genehmigen.

Erläuterungen:
Die Vorschrift sucht erkennbar einen
schwierigen Kompromiss zwischen zwei
Zielen: Kinder und Jugendliche sollen
sich nicht ohne Anlass in Gastwirtschaf-
ten aufhalten, auf der anderen Seite sol-
len auch sie, wenn die Situation es erfor-
dert, eine Gaststätte aufsuchen dürfen. 

Inhalt der Vorschrift: 
1. Noch nicht 16-Jährigen, die nicht

von Personensorgeberechtigten oder
Erziehungsbeauftragten begleitet sind,

§ 4
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darf der Aufenthalt in Gaststätten nur
für die Einnahme einer Mahlzeit
oder eines Getränks (nur nichtalko-
holische Getränke, § 9 JuSchG) und
nicht in einer Sperrzeit von 23 Uhr
bis 5 Uhr gestattet werden (Abs. 1
Satz 1). Sie dürfen also auch nicht
Getränk nach Getränk bestellen, um
die Zeit dort auszudehnen. 

2. Für 16- und 17-Jährige, die nicht
von Personensorgeberechtigten oder
Erziehungsbeauftragten begleitet sind,
ist nur eine Sperrzeit von 24 Uhr
bis 5 Uhr zu beachten (Abs. 1 Satz 2).

3. Gänzlich verboten ist es, den Auf-
enthalt von noch nicht 18-Jährigen
in Nachtbars, Nachtclubs oder ver-
gleichbaren Vergnügungsbetrieben zu
gestatten (Abs. 3). Dieses Verbot gilt
ohne Ausnahme, selbst wenn sie von
den Personensorgeberechtigten
begleitet sind.

Ausnahmen (nur von 1. und 2.): 
Die Beschränkungen entfallen 
a) wenn die Gaststätte auf Reisen aufge-

sucht wird, dazu gehören auch etwa
notwendige Wartezeiten auf Zug oder
Regionalbus bei Fahrschülern; auch
Fahrradtouren und Wanderungen
sind Reisen im Sinne dieser Vorschrift –
dabei sind Kinder und Jugendliche
nicht nur auf Übernachtungsgelegen-
heit, sondern witterungsbedingt gele-
gentlich auch auf die Möglichkeit
eines längeren Gaststättenbesuchs
angewiesen,

b) wenn der Gaststättenbesuch im Rah-
men einer Jugendbildungs- oder
Jugendhilfeveranstaltung durch
einen anerkannten Träger erfolgt oder

c) soweit die nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde weitere Ausnahmen
genehmigt hat (Abs. 4).

Gegenüber dem bisherigen Recht sind
nur einige Klarstellungen vorgenommen
worden, so war z. B. unklar und nur
durch die damaligen allgemeinen Sperr-
stunden für Gaststätten definiert, bis
wann morgens die zeitlichen Verbote
gelten und ob 16- und 17-Jährige nach
Mitternacht bleiben dürfen, wenn Erzie-
hungsberechtigte dabei sind. Neu ist
lediglich die Ausnahmemöglichkeit nach
Abs. 4, die es bisher nur bei Tanzveran-
staltungen gab, von der Gebrauch
gemacht werden sollte, wenn ein Bedarf
an für Jugendliche geeigneten Aufent-
haltsorten besteht und die Gaststätte so
geführt wird, dass sie dafür geeignet ist. 

Gaststätten 
Gaststätten sind alle Betriebe des Gast-
stättengewerbes, Schank- und Speise-
wirtschaften, Pensionen und Hotels,
auch wenn ein besonderes Angebot für
den Besuch im Vordergrund steht, wie
bei Diskotheken (bei denen daneben § 5
zu beachten ist) oder Internetcafés. Als
Gaststätte ist jeder Betrieb des erlaubnis-
pflichtigen Gaststättengewerbes anzuse-
hen. § 1 des Gaststättengesetzes
bestimmt dazu: 
„(1) Ein Gaststättengewerbe im Sinne
dieses Gesetzes betreibt, wer im stehen-
den Gewerbe 
1. Getränke zum Verzehr an Ort und Stel-

le verabreicht (Schankwirtschaft),
2. zubereitete Speisen zum Verzehr an

Ort und Stelle verabreicht (Speisewirt-
schaft) oder 

3. Gäste beherbergt (Beherbergungsbe-
trieb), 

wenn der Betrieb jedermann oder be-
stimmten Personenkreisen zugänglich ist.

(2) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses
Gesetzes betreibt ferner, wer als selbststän-
diger Gewerbetreibender im Reisegewerbe
von einer für die Dauer der Veranstaltung
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ortsfesten Betriebsstätte aus Getränke oder
zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort
und Stelle verabreicht, wenn der Betrieb
jedermann oder bestimmten Personen-
kreisen zugänglich ist.“

Nach § 2 Abs. 1 des Gaststättengesetzes
bedarf jedoch keiner Gaststättenerlaub-
nis, „wer 
1. Milch, Milcherzeugnisse oder alko-

holfreie Milchmischgetränke verab-
reicht,

2. unentgeltliche Kostproben verabreicht,
3. alkoholfreie Getränke aus Automaten

verabreicht,“ oder (§ 2 Abs. 2),
„wer, ohne Sitzgelegenheit bereitzustel-
len, in räumlicher Verbindung mit 
seinem Ladengeschäft des Lebensmittel-
einzelhandels oder des Lebensmittel-
handwerks während der Ladenöffnungs-
zeiten alkoholfreie Getränke oder
zubereitete Speisen verabreicht“.

Nicht Gaststätten
im Sinne des Jugendschutzgesetzes sind
deshalb z. B. Milchbars, Stehcafés
oder Bäckereien und Metzgereien
mit Stehtischen zum Verzehr der dort
angebotenen Speisen. Einrichtungen, die
nicht gewerblich – nicht mit der
Absicht der Gewinnerzielung – geführt
werden, sind ebenfalls keine Gaststätten,
auch wenn sie im Rahmen ihrer Aufga-
ben ihren Nutzern Verköstigung und
Getränke anbieten.

Internetcafés
sind erlaubnispflichtige Gaststättenbe-
triebe, wenn sie gewerblich geführt sind
und dort auch Speisen oder Getränke
zum Verzehr ausgegeben werden (zu
Internetcafés vergl. auch Anmerkungen
zu §§ 6 und 7 JuSchG). Wenn eine ange-
messene Aufsicht vorhanden ist, die
Mädchen und Jungen in das Medium
einführt und verhindert, dass sie exzessiv

die jugendbeeinträchtigenden oder
jugendgefährdenden Spiele und sonsti-
gen Angebote im Internet aufrufen, soll-
ten sie jedoch auf Antrag eine Ausnah-
megenehmigung nach Absatz 4 erhalten
können. Es ist wünschenswert, dass
Mädchen und Jungen auch im Umgang
mit dem Internet Medienkompetenz
erwerben, jedoch wird dieses Ziel nicht
erreicht, wenn man sie ohne Aufsicht
und Anleitung dem Faszinosum dieses
Mediums und den damit verbundenen
Gefährdungen aussetzt.
Wichtig: Die zuständige Behörde für
den Jugendschutz in der Öffentlichkeit
soll nicht nur Ausnahmegenehmigun-
gen erteilen, wenn ein Gaststättenbe-
trieb im Einzelfall einen für den Aufent-
halt von Kindern und Jugendlichen
günstigen, vielleicht sogar sie fördern-
den Charakter hat, sie soll auch ein-
schränkende Anordnungen für den
Besuch von Kindern und Jugendli-
chen treffen, wenn diese notwendig sind,
um einer Gefahr für deren körperliches,
geistiges oder seelisches Wohl zu begeg-
nen. Rechtsgrundlage ist § 7 JuSchG (sie-
he die dortigen Erläuterungen).

Tanzveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen
Tanzveranstaltungen ohne Begleitung
einer personensorgeberechtigten oder
erziehungsbeauftragten Person darf Kin-
dern und Jugendlichen unter 16 Jahren
nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren
längstens bis 24 Uhr gestattet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die
Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und
Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr
gestattet werden, wenn die Tanzveran-

§ 5
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staltung von einem anerkannten Träger
der Jugendhilfe durchgeführt wird oder
der künstlerischen Betätigung oder der
Brauchtumspflege dient.

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnah-
men genehmigen.

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist inhaltlich unverändert
aus dem JÖSchG übernommen. Auch
dort handelt es sich wie in § 4 JuSchG
um einen Kompromiss zwischen zwei
Zielen. Es wäre ein unter dem Gesichts-
punkt des Jugendschutzes nicht erforder-
licher Eingriff in das Erziehungsrecht der
Eltern, wollte man junge Menschen von
Tanzveranstaltungen ausschließen, wenn
sie im Einverständnis mit Mutter oder
Vater und in Begleitung einer von diesen
beauftragten erwachsenen Person teil-
nehmen. Auch ist es pädagogisch richtig,
sie zu Veranstaltungen geeigneter Träger
zuzulassen. Auf der anderen Seite muss
eine Altersgrenze gezogen werden, wenn
es um Angebote in Diskotheken und
anderen gewerblichen Einrichtungen
geht. 

Inhalt der Vorschrift: 
1. Noch nicht 16-jährige Kinder und

Jugendliche, die nicht von Personen-
sorgeberechtigten oder Erziehungsbe-
auftragten begleitet sind, dürfen an
öffentlichen Tanzveranstaltungen
nicht teilnehmen.
Ausnahme von 1.: Wenn die Veran-
staltung im Rahmen einer Jugendbil-
dungs- oder Jugendhilfeveranstal-
tung durch einen anerkannten Träger
erfolgt oder wenn sie der künstleri-
schen Betätigung oder der
Brauchtumspflege dient, entfällt
das Verbot der Teilnahme von noch
nicht 16-Jährigen unter der Vorausset-
zung, dass Kinder nur bis 22 Uhr

und Jugendliche nur bis 24 Uhr
teilnehmen.

2. Jugendliche ab 16 Jahren, die
nicht von Personensorgeberechtigten
oder Erziehungsbeauftragten begleitet
sind, dürfen an öffentlichen Tanzver-
anstaltungen bis 24 Uhr teilnehmen.

Die nach Landesrecht zuständige Behör-
de kann weitere Ausnahmen genehmi-
gen (Abs. 3).

Öffentliche Tanzveranstaltungen 
sind alle gewerblichen oder nicht
gewerblichen Veranstaltungen mit
Tanzgelegenheit in Räumen (z. B. Dis-
kotheken) oder im Freien, die nicht
einem begrenzten, bekannten Personen-
kreis vorbehalten sind. Wird bei passen-
der Musik in der Öffentlichkeit spontan
getanzt, ohne dass dies vom Veranstalter
vorgesehen ist oder er dazu animiert, 
z. B. bei Volksfesten, Straßenfesten oder
zu Fastnacht, so wird die Veranstaltung
dadurch nicht zur Tanzveranstaltung. 

Nichtöffentliche Tanzveranstaltungen,
auf die die Verbote keine Anwendung
finden, sind nicht nur Tanzabende in
Privatwohnungen, sondern auch in
Tanzschulen oder bei Familienfeiern
in Gaststätten und alle Veranstaltun-
gen, die nur für einen festumrissenen
Personenkreis stattfinden, bei denen die
Teilnehmer zueinander in persönlicher
Beziehung stehen.

Der künstlerischen Betätigung
dienen z. B. Ballettaufführungen
unter aktiver Teilnahme von Kindern
oder Jugendlichen (jedoch sind u. U.
auch Bestimmungen des Jugendarbeits-
schutzes zu beachten). Der Brauchtums-
pflege dienen z. B. Veranstaltungen im
Rahmen der Fastnacht oder zur Pflege
des Volkstanzes.
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§
Zu den möglichen Ausnahmen

vergleiche die abschließende Anmer-
kung zu § 4 JuSchG, die sinngemäß auch
hier zu beachten ist.

Spielhallen, Glücksspiele

(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spiel-
hallen oder ähnlichen vorwiegend dem
Spielbetrieb dienenden Räumen darf
Kindern und Jugendlichen nicht gestat-
tet werden.

(2) Die Teilnahme an Spielen mit
Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit
darf Kindern und Jugendlichen nur auf
Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärk-
ten, Spezialmärkten oder ähnlichen Ver-
anstaltungen und nur unter der Voraus-
setzung gestattet werden, dass der
Gewinn in Waren von geringem Wert
besteht.

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist wörtlich von § 8 Abs. 1
u. 2 JÖSchG übernommen. Die Absätze 3
bis 5 JÖSchG betrafen den Jugendschutz
im Bereich der Medien, die ihnen ent-
sprechenden neuen Regelungen finden
sich daher in § 13 JuSchG. 

Inhalt der Vorschrift: 
1. In öffentlichen Spielhallen und

ähnlichen Räumen darf der Betreiber
die Anwesenheit von Kindern und
Jugendlichen nicht gestatten (Abs. 1);
es kommt dabei nicht darauf an,
ob sie mitspielen.

2. An Gewinnspielen dürfen Kinder
und Jugendliche nicht teilnehmen;

Ausnahme von 2.: Gewinnspiele mit
Warengewinnen von geringem Wert auf
Volksfesten, Jahrmärkten o. Ä. 

Nicht nach diesem Gesetz, sondern
durch die Lotterie- und Sportwetten-
gesetze der Länder ist die Teilnahme
Minderjähriger an den dort bezeichne-
ten Lotterien, an Lotto und Toto geregelt;
sie ist in der Regel gestattet.

Spielhallen und ähnliche dem Spiel-
betrieb dienende Räume
Eine Spielhalle ist ein Betrieb, in dem aus-
schließlich oder überwiegend Spielgerä-
te mit Gewinnmöglichkeit oder
Unterhaltungsspielgeräte ohne
Gewinnmöglichkeit aufgestellt sind,
oder ein ähnliches Unternehmen, wenn
es, auch wenn keine Spielautomaten auf-
gestellt sind, überwiegend der Veran-
staltung anderer Spiele mit Ge-
winnmöglichkeit dient (§ 33i der
Gewerbeordnung). Weil hier – anders als
in der Gewerbeordnung – ausdrücklich
auch „ähnliche dem Spielbetrieb dienen-
de Räume“ einbezogen sind, sind auch
nichtgewerbliche spielhallenähnliche
Angebote erfasst. In diesen Räumen muss
der Betreiber Jugendlichen nicht nur das
Spielen, sondern auch jede Anwesenheit
untersagen, auch wenn die Spielsoftware
für angebotene Bildschirm-Unterhal-
tungsspiele eine Jugendfreigabe hat.

Spiel-Netzwerke, LAN-Partys
Computer können als Bildschirm-
Spielgeräte und ihr Aufstellungsraum
als ähnlicher, dem Spielbetrieb
dienender Raum anzusehen sein,
wenn durch ein eigenes Netzwerk über-
wiegend mit Spielen programmierte
Software zugänglich gemacht wird oder
wenn ihre Bereitstellung mit einem
Angebot von Bildträgern (CD-ROM, DVD)
mit programmierten Spielen verbunden
wird und wenn der Joystick die Nutzung
von Keyboard und Maus verdrängt. Ent-
scheidend ist, ob der dadurch geför-
derte Spielbetrieb das Angebot

§ 6
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prägt. Auch durch die Veranstaltung von
öffentlichen LAN-Partys (Zusammen-
spiel mehrerer Personen in einem lokalen
Netzwerk, Local-Area-Network) können
Räume zu „ähnlichen, dem Spielbetrieb
dienenden Räumen“ im Sinne dieser Vor-
schrift werden, wenn sie dadurch einen
spielhallenähnlichen Charakter bekom-
men. Computer als solche sind
jedoch keine Unterhaltungsspiel-
geräte, nur weil sie wie andere Bild-
schirmgeräte (z. B. Handys) auch zum
Spielen genutzt werden können.

Internetcafés 
In Internetcafés sind Computer als Ter-
minals aufgestellt, die online zum
Internet geschaltet sind, sodass neben
anderen auch die zahlreichen Angebote
von Spielen aus dem Internet erreichbar
sind (zu Internetcafés vergl. auch Anmer-
kungen zu §§ 4 u. 7 JuSchG). Einrichtun-
gen mit Terminals, die Spiele offline vom
Festspeicher oder über ein eigenes Netz-
werk zugänglich machen, sind keine In-
ternetcafés, auch wenn sie sich fälschlich
so bezeichnen. Sie können als Spielhallen
anzusehen sein, auch wenn eine Online-
schaltung daneben möglich ist, aber
ihre Nutzung ersichtlich überwiegend zu
dem Zweck erfolgt, die im Internet ange-
botenen Spiele zugänglich zu machen.
Entscheidend ist auch hier, ob der
Spielbetrieb das Angebot prägt.

Volksfeste, Jahrmärkte 
Hier geht es um regelmäßig oder aus
besonderem Anlass stattfindende zeit-
lich begrenzte Feste, nicht nur um
große Jahresfeste, auch Nachbarschafts-
und Ortsteilfeste fallen darunter, auch
die Kirmes, Kirchweih oder Kerb, und
auch andere, bei denen Buden und Fahr-
geschäfte aufgestellt werden. Nicht darun-
ter fallen dauerhafte Einrichtungen wie
Freizeit- und Vergnügungsparks. 

Gewinnspiele 
Bei Gewinnspielen mit Warengewinnen
von geringem Wert geht es darum, dass
Kindern und Jugendlichen die Teilnah-
me an den dort üblichen, erlaubnisfreien
Preisspielen und Auslosungen nicht ver-
wehrt werden soll. Für solche Spiele gilt
nach § 5a der Spielverordnung eine
Begrenzung des Höchstgewinnes auf 
60 € (Einkaufswert der ausgespielten
Ware).

Jugendgefährdende Veranstaltun-
gen und Betriebe

Geht von einer öffentlichen Veranstal-
tung oder einem Gewerbebetrieb eine
Gefährdung für das körperliche, geistige
oder seelische Wohl von Kindern oder
Jugendlichen aus, so kann die zuständige
Behörde anordnen, dass der Veranstalter
oder Gewerbetreibende Kindern und
Jugendlichen die Anwesenheit nicht
gestatten darf. Die Anordnung kann
Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen
oder andere Auflagen enthalten, wenn
dadurch die Gefährdung ausgeschlossen
oder wesentlich gemindert wird.

Erläuterungen:
Gaststätten, Tanzveranstaltungen und
Spielhallen sind nicht die einzigen öffent-
lichen Veranstaltungen und Betriebe, in
denen Kinder und Jugendliche besonde-
ren Gefährdungen ausgesetzt sein kön-
nen. Doch lassen sich mögliche andere
Gefährdungen nicht leicht typisieren.
Deswegen ist hier der nach Landesrecht
zuständigen Behörde (oft dem Jugend-
amt) die Ermächtigung gegeben, für
bestimmt zu bezeichnende Veranstaltun-
gen oder Betriebe entsprechende Rege-
lungen für die Teilnahme oder den Auf-
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enthalt von Kindern und Jugendlichen zu
erlassen. Die Möglichkeit von Alters-
und Zeitbegrenzungen ist im Gesetz
besonders hervorgehoben, doch kann
auch jede Auflage oder Maßnahme in
Betracht gezogen werden, soweit sie die
Möglichkeit einer Gefährdung von Kin-
dern oder Jugendlichen hinreichend
mindert und dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entspricht. Dazu
gehört auch die Anordnung, dass Kinder
und Jugendliche, die eine bestimmte
Altersgrenze noch nicht erreicht haben,
nur in Begleitung von personensorgebe-
rechtigten oder erziehungsbeauftragten
Personen anwesend sein dürfen.

Hinzugekommen ist durch das neue
Recht die Möglichkeit nach Satz 2, auch
andere Auflagen als Alters- und Zeitbe-
grenzungen zu machen.

Reichen Auflagen aus,
um eine Gefährdung von Kindern oder
Jugendlichen hinreichend zu mindern,
ist nach allgemeinen verwaltungsrechtli-
chen Grundsätzen von einem weiter
reichenden Verbot abzusehen.

Gefährdung für das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl 
Die Schwelle für eine behördliche Anord-
nung nach dieser Vorschrift ist nicht so
hoch wie in § 8 JuSchG, der „eine unmit-
telbare Gefahr für das körperliche, geisti-
ge oder seelische Wohl“ eines bestimm-
ten Kindes oder Jugendlichen zur
Voraussetzung hat. Sie ist auch nicht so
hoch wie in § 18 Abs. 1 JuSchG, der die
Eignung eines Mediums voraussetzt, „die
Entwicklung von Kindern oder Jugendli-
chen oder ihre Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit zu gefährden“
(Jugendgefährdung). Sie entspricht der
„Jugendbeeinträchtigung“ in § 14 Abs. 1

JuSchG, also der Gefahr, dass „die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen
oder ihre Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit“ beeinträchtigt wird.
Anders als in § 8 JuSchG handelt es sich
nicht um einen konkreten, sondern um
einen abstrakten Gefährdungstatbe-
stand. Entsprechende Anordnungen set-
zen also nicht voraus, dass Kinder oder
Jugendliche schon anwesend waren, es
reicht aus, dass sie anwesend sein könn-
ten und eine Beeinträchtigung ihres
Wohls eine ernsthaft in Rechnung zu
stellende Möglichkeit wäre. 

Gefährdungen in diesem Sinne lassen sich
nicht typisierend aufzählen. Der Wandel
der Zeiten und Jugendmoden bringt
immer neue Arten von Gefährdungen mit
sich. Insbesondere nehmen die Gefähr-
dungen zu, die durch den Umgang mit
den neuen Medien hervorgerufen wer-
den. So können LAN-Partys (vernetztes
Spielen auf mehreren zusammengeschal-
teten Bildschirmgeräten, siehe oben zu 
§ 6) zu Veranstaltungen werden, die das
Wohl junger Menschen gefährden, insbe-
sondere wenn die angebotenen Spielpro-
gramme nicht für Kinder und Jugendli-
che der anwesenden Altersgruppen nach
§§ 12 bis 14 JuSchG freigegeben oder
sogar jugendgefährdend im Sinne von 
§ 15 JuSchG sind. Dies gilt natürlich auch,
wenn über entsprechende Terminals der
Zugang zum Internet freigeschaltet
ist und Kindern und Jugendlichen das
unbeschränkte und unbeaufsichtigte Sur-
fen und Spielen gestattet wird, sodass
auch Internetcafés ohne Aufsicht zum
jugendgefährdenden Ort werden können.
Hier kommt es stets auf die Beurteilung
im Einzelfall an und auf die Beobach-
tung des Milieus, das sich entwickelt
hat (zu Internetcafés vergl. auch Erläute-
rungen zu §§ 5 u. 6 JuSchG).
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§
Jugendgefährdende Orte

Hält sich ein Kind oder eine jugendliche
Person an einem Ort auf, an dem ihm
oder ihr eine unmittelbare Gefahr für
das körperliche, geistige oder seelische
Wohl droht, so hat die zuständige Behör-
de oder Stelle die zur Abwendung der
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu
treffen. Wenn nötig, hat sie das Kind
oder die jugendliche Person
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten,
2. der erziehungsberechtigten Person im

Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch zuzuführen
oder, wenn keine erziehungsberechtig-
te Person erreichbar ist, in die Obhut
des Jugendamtes zu bringen.

In schwierigen Fällen hat die zuständige
Behörde oder Stelle das Jugendamt über
den jugendgefährdenden Ort zu unter-
richten.

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist von § 1 JÖSchG über-
nommen. 

Unmittelbare Gefahr für das körper-
liche, geistige oder seelische Wohl 
Hier ist Voraussetzung für das behördli-
che Eingreifen, dass eine „unmittelbare
Gefahr für das körperliche, geistige oder
seelische Wohl“ eines Kindes oder einer
jugendlichen Person droht. Dies ent-
spricht den Worten „dringende Gefahr
für das Wohl“ im Kinder- und Jugendhil-
ferecht (§ 42 SGB VIII). Nach strenger
Systematik passt diese Vorschrift eigent-
lich nicht in den Abschnitt „Jugend-
schutz in der Öffentlichkeit“. Hier geht
es um einen konkreten jungen Men-
schen, dem Gefahr droht, nicht um

die Abwendung eines abstrakten Gefähr-
dungstatbestandes. In diesem Falle ist
nicht entscheidend, ob der Ort, an
dem die unmittelbare Gefahr droht,
öffentlich zugänglich ist oder nicht.
Deswegen ist auch die Beachtung der
Vorschriften über „Vorläufige Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen“ im Kinder- und
Jugendhilferecht gemäß §§ 42, 43 
SGB VIII unbedingt erforderlich.

Der Platzverweis nach Satz 2 Nr. 1
Die gefährdeten jungen Menschen ein-
fach zum Verlassen des Ortes anzuhal-
ten, ist gewiss die nächstliegende, dem
polizeilichen Handeln vertraute
Maßnahme. Eine Beschränkung darauf
ist zulässig, wenn die gegenwärtige
Gefahr so behoben werden kann und
nicht zu erwarten steht, dass die Hinweg-
gewiesenen aus den gleichen Motiven,
aus denen sie vielleicht hier den Reiz der
Gefährdung gesucht haben, diese nun
woanders suchen. Dies gilt besonders für
Gefährdungen im Alkohol-, Rauschgift-
und Prostitutionsmilieu. Aber auch Kin-
der, deren Zuhause mehr oder weniger
die Straße ist, darf man nicht einfach nur
hinwegweisen. Der „Platzverweis“ kommt
also nur in Betracht, wenn die Gefähr-
dung sich ausschließlich aus der Gefähr-
lichkeit des Ortes ergibt, nicht aus dem
Verhalten der Kinder und Jugendlichen.

Die Zuführung zu einem Erziehungs-
berechtigten nach Satz 2 Nr. 2, 1.
Halbsatz
Erziehungsberechtigter im Sinne von § 7
Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII ist „der Personen-
sorgeberechtigte und jede sonstige
Person über 18 Jahren, soweit sie auf-
grund einer Vereinbarung mit dem Per-
sonensorgeberechtigten nicht nur
vorübergehend und nicht nur für
einzelne Verrichtungen Aufgaben

§ 8
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der Personensorge wahrnimmt“. Eine
erziehungsbeauftragte Person im
Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG ist also
nicht erziehungsberechtigt.
Auch § 42 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 
SGB VIII geht davon aus, dass bei drin-
gender Gefahr für das Wohl des jungen
Menschen die Übergabe an den Erzie-
hungsberechtigten die an erster Stelle
in Erwägung zu ziehende Alternative ist,
wenn sie ohne Gefährdung des jungen
Menschen möglich ist. Allerdings ist in
jedem Falle zu hören, was dieser dazu
sagt. Wenn er bittet, davon Abstand zu
nehmen und lieber im Wege der
Inobhutnahme bei einer geeigneten
Person, in einem Heim oder einer
anderen Einrichtung oder in einer
sonstigen betreuten Wohnform
untergebracht werden will, so muss
diesem Wunsch entsprochen wer-
den (§ 42 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII)! Die
einfache Bitte reicht hierbei aus, sie
muss nicht begründet sein. Ein Personen-
sorge- oder Erziehungsberechtigter ist
lediglich unverzüglich zu unterrich-
ten, und nur wenn er widerspricht, ist
ihm entweder das Kind oder der Jugend-
liche wieder zuzuführen oder eine Ent-
scheidung des Familiengerichts über die
zu treffenden Maßnahmen zu beantra-
gen. Aber auch ohne ausdrückliche Bitte
ist die Inobhutnahme anzuordnen, wenn
sie notwendig ist, um der Gefährdung zu
begegnen.

Die Inobhutnahme durch das
Jugendamt nach Satz 2 Nr. 2, 2.
Halbsatz
Die Inobhutnahme ist stets dann, aber
nicht nur dann angebracht, wenn
die Erziehungsberechtigten nicht
erreichbar sind und eine Unterbrin-
gung notwendig ist. Denn die Frage, ob
die Gefahr für das Kind besser durch
Inobhutnahme abgewendet wird, ist bei

dringender Gefahr stets zu prüfen, also
auch, wenn die Erziehungsberechtigten
erreichbar sind. Das ergibt sich zwar
nicht aus § 8 JuSchG, aber zwingend aus
§ 42 SGB VIII. Für die evtl. auch zur
Nachtzeit notwendig werdende Unter-
bringung soll jedes Jugendamt einen
Bereitschaftsdienst einrichten und
eine Liste der für die Unterbringung
geeigneten Möglichkeiten verfügbar sein.

Die Unterrichtung des Jugendamts
nach Satz 3
Bei unmittelbarer Gefahr ist es oft die
Polizei, die eingreift. Nur wenn diese
Gefahr dauerhaft beseitigt werden kann,
indem die Gefährdeten zum Verlassen
des Ortes angehalten werden, kann es
damit sein Bewenden haben. Eine Unter-
richtung des Jugendamts kann aus zwei
ganz unterschiedlichen Gründen not-
wendig werden:
a) Die Gefahr liegt in der Gefährlich-

keit des Ortes begründet, und es
muss angenommen werden, dass an
diesem Ort auch künftig Kinder oder
Jugendliche gefährdet sein werden.
Ein schwieriger Fall im Sinne der
gesetzlichen Regelung liegt dabei
dann vor, wenn die fortdauernde
Gefährlichkeit des Ortes nicht durch
einfache polizeiliche Maßnahmen
beseitigt werden kann und eine An-
ordnung nach § 7 JuSchG erwogen
werden muss. 

b) Die Gefahr liegt in dem gefahrge-
neigten Handeln von Kindern und
Jugendlichen begründet. Schwierige
Fälle liegen hier stets vor, wenn es sich
um Geschehnisse in sozialen Brenn-
punkten handelt, Alkohol oder Dro-
gen im Spiel sind, Jugendbanden
beteiligt sind oder wenn z. B. bei einer
Zuführung zu den Eltern Probleme
des Elternhauses deutlich werden. 
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§
Alkoholische Getränke

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder
sonst in der Öffentlichkeit dürfen
1.  Branntwein, branntweinhaltige

Getränke oder Lebensmittel, die
Branntwein in nicht nur geringfügi-
ger Menge enthalten, an Kinder und
Jugendliche,

2. andere alkoholische Getränke an Kin-
der und Jugendliche unter 16 Jahren 

weder abgegeben noch darf ihnen der
Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn
Jugendliche von einer personensorgebe-
rechtigten Person begleitet werden.

(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholi-
sche Getränke nicht in Automaten ange-
boten werden. Dies gilt nicht, wenn ein
Automat 
1. an einem für Kinder und Jugendliche

unzugänglichen Ort aufgestellt ist
oder 

2. in einem gewerblich genutzten Raum
aufgestellt und durch technische Vor-
richtungen oder durch ständige Auf-
sicht sichergestellt ist, dass Kinder und
Jugendliche alkoholische Getränke
nicht entnehmen können. 

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt
unberührt.

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist ohne inhaltliche Ände-
rung von § 4 JÖSchG übernommen. 

Inhalt der Vorschrift: 
1. Alkoholische Getränke oder brannt-

weinhaltige Lebensmittel dürfen an
Kinder und Jugendliche in der
Öffentlichkeit nicht abgegeben

werden, auch deren Verzehr darf
ihnen in der Öffentlichkeit nicht
gestattet werden. 

Ausnahmen von 1.:
a) Jugendliche ab 16 Jahren dürfen

Bier, Wein, Apfelwein oder ähnli-
che Getränke erhalten und trinken,
jedoch keinen Branntwein oder
branntweinhaltige Getränke und
Lebensmittel, und (§ 20 Nr. 2 GastG!)
keinesfalls, wenn sie schon erkenn-
bar betrunken sind, 

b) das Gleiche gilt für noch nicht 
16-Jährige, wenn sie von einem Per-
sonensorgeberechtigten begleitet
sind.

2. Branntwein und branntweinhalti-
ge Getränke und Lebensmittel dür-
fen nicht in Automaten angeboten
werden (§ 20 Nr. 1 GastG). 

3. Andere alkoholische Getränke dür-
fen in der Öffentlichkeit nicht in
Automaten angeboten werden, 

Ausnahmen von 3.: 
Solche Automaten dürfen aufgestellt wer-
den 
a) an einem für Kinder und Jugendli-

che unzugänglichen Ort, oder
b) wenn in Gaststätten, Ladengeschäften

oder sonst gewerblich genutzten Räu-
men ständige Aufsicht oder eine
technische Vorrichtung sicherstellt,
dass Kinder und Jugendliche keine
alkoholischen Getränke entnehmen.

Branntwein oder branntweinhaltige
Getränke oder Lebensmittel 
Der im Gesetz verwendete Begriff
„Branntwein“ kann zu Missverständnis-
sen führen. Im früheren Sprachgebrauch
wurde unter Branntwein jedes durch
Destillation gewonnene hochprozentige

§ 9
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alkoholische Getränk verstanden. Eine
Verordnung der Europäischen Gemein-
schaft (VO des Rates der EG 1576/89 v.
29. 05. 89) hat hierfür den Sammelbegriff
„Spirituose“ festgelegt und zugleich als
deren Mindestalkoholgehalt 15 Vol.-%
bestimmt. Als Branntwein werden nach
dieser Verordnung nur die Destillate aus
Wein oder Brennwein angesehen. Das
neue Recht wollte insoweit aber erkenn-
bar keine Änderung herbeiführen, es ver-
steht unter Branntwein weiterhin 
alle Spirituosen einschließlich des
unvergällten Alkohols. Branntwein-
haltige Getränke sind alle Mischgeträn-
ke mit Spirituosen, auch wenn sie im
Ergebnis einen geringeren Alkoholgehalt
als Wein oder Bier haben (Rum-Cola,
Grog usw.). Branntweinhaltige Le-
bensmittel mit nicht nur geringfügi-
gem Alkoholgehalt (mit mehr als 1 Vol.-%
Alkohol) sind z. B. viele Süßspeisen und
Eisbecher.

Andere alkoholische Getränke
Andere alkoholische Getränke als Brannt-
wein sind solche, die zwar durch alko-
holische Gärung, aber ohne Destillation
bereitet werden, Wein, Bier, Apfel-
und Obstwein, Sekt, auch Südweine,
soweit sie ohne Zusatz von Spirituosen
hergestellt sind.

Erlaubtes Automatenangebot
In öffentlichen, aber für Kinder und
Jugendliche nicht zugänglichen
Bereichen können Automaten mit Bier
oder Wein u. Ä. aufgestellt werden. Das
Gleiche gilt für private Räume und
nicht öffentlich zugängliche, einem
bestimmten Kreis zueinander in Bezie-
hung stehende Personen vorbehaltene
Orte, auch wenn zu diesem Personen-
kreis Kinder und Jugendliche gehören.
Der Schutzzweck dieses Abschnitts ist –
von Ausnahmen abgesehen – auf die

Abwendung von Gefahren für junge
Menschen in der Öffentlichkeit begrenzt
und belässt es im privaten Raum bei der
Elternverantwortung. 

Ein Automatenangebot von Bier, Wein
und ähnlichen, nicht branntweinhalti-
gen Getränken ist außerdem in Gast-
stätten, Ladengeschäften oder
anderen gewerblich genutzten Räu-
men gestattet, soweit dort durch stän-
dige Aufsicht oder technische Vor-
richtungen sichergestellt ist, dass
sich keine Kinder oder Jugendlichen dar-
an bedienen, auch nicht die 16- und
17-Jährigen, denen diese Getränke
ausgeschenkt werden dürften. Tech-
nische Vorrichtungen sind z. B. Code-Kar-
ten für einen bestimmten erwachsenen
Mitgliederkreis. An jedermann nur
gegen Altersnachweis ausgegebene
Code-Karten, die die Erwerber ohne
jeden Nachteil an Jugendliche weiterge-
ben könnten, reichen nicht. 

§ 20 des Gaststättengesetzes (GastG)
§ 20 Abs. 1 GastG bestimmt, dass Brannt-
wein und überwiegend Branntweinhalti-
ges nicht in Automaten feilgehalten wer-
den dürfen. Die ausdrückliche Nennung
nur von § 20 Abs. 1 GastG in § 9 Abs. 3
Satz 3 JuSchG könnte freilich zu dem
Missverständnis führen, dass § 20 GastG
im Übrigen nicht gilt. Diese Vorschrift
enthält jedoch allgemeine Verbote,
die nicht nur für das Gaststättengewerbe
gelten. Das Jugendschutzgesetz hebt die-
se allgemeinen Verbote nicht auf, son-
dern ergänzt sie. 

Wichtig ist im Zusammenhang mit der
Möglichkeit, alkoholische Getränke an
16- und 17-Jährige auszugeben, die
Bestimmung in § 20 Nr. 2 GastG: Verbo-
ten ist, in Ausübung eines Gewerbes
alkoholische Getränke an erkennbar
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Betrunkene zu verabreichen. Der
Begriff erkennbar Betrunkene ist
unter dem Gesichtspunkt des Jugend-
schutzes weit auszulegen, es reicht aus,
wenn Rede und Verhalten der jungen
Menschen bereits deutlich alkoholge-
prägt sind.

Rauchen in der Öffentlichkeit,
Tabakwaren 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder
sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabak-
waren an Kinder oder Jugendliche unter
16 Jahren weder abgegeben noch darf
ihnen das Rauchen gestattet werden.

(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwa-
ren nicht in Automaten angeboten wer-
den. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem Kindern und Jugendlichen

unter 16 Jahren unzugänglichen Ort
aufgestellt ist oder 

2. durch technische Vorrichtungen oder
durch ständige Aufsicht sichergestellt
ist, dass Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren Tabakwaren nicht entneh-
men können. 

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist gegenüber der alten
Fassung wesentlich verschärft. Zigaretten
und andere Tabakwaren durften bisher
sogar an Kinder verkauft werden; folge-
richtig war der Automatenverkauf unter
dem Gesichtspunkt des Jugendschutzes
nicht beschränkt. Die vorgenommenen
Beschränkungen haben beträchtliche
Umrüstungen und Umstellungen zur Fol-
ge, das Verbot des Automatenver-
kaufs von Tabakwaren gilt deshalb
erst ab 1. Januar 2007 (Vorschrift über
das In-Kraft-Treten in § 30 Abs. 2 JuSchG).

Inhalt der Vorschrift: 
1. Das Rauchen in der Öffentlichkeit

darf noch nicht 16-Jährigen nicht
gestattet werden, auch dürfen an sie
in der Öffentlichkeit Tabakwaren
nicht abgegeben werden. Dieses
Verbot gilt ohne Ausnahme, auch
bei elterlicher Begleitung.

2. Tabakwaren dürfen ab 1. Januar
2007 nicht mehr in Automaten
angeboten werden. 

Ausnahmen von 2.: 
Automaten mit Tabakwaren dürfen auf-
gestellt werden 
a) an einem für Kinder und Jugendli-

che unzugänglichen Ort, oder
b) wenn ständige Aufsicht oder eine

technische Vorrichtung sicherstellt,
dass noch nicht 16-Jährige keine
Tabakwaren entnehmen.

Adressaten des Verbots
Bei dieser Vorschrift besteht besondere
Veranlassung, auf die Erläuterungen
unter der Überschrift des Abschnitts hin-
zuweisen. Das Verbot richtet sich in
erster Linie an Veranstalter und
Gewerbetreibende, in deren Verant-
wortungsbereich sich junge Menschen
aufhalten; an andere erwachsene
Personen nur, wenn diese veranlas-
sen oder fördern, dass noch nicht 16
Jahre alte Mädchen und Jungen in der
Öffentlichkeit rauchen (§ 28 Abs. 1 u. 4
JuSchG). Ein Veranlassen oder Fördern ist
auch die Duldung durch aufsichtspflich-
tige Personen (z. B. Eltern, Lehrer
oder Erzieher). Das Rauchverbot für
noch nicht 16-Jährige gilt auch in Schu-
len, Einrichtungen der Jugendarbeit und
Krankenhäusern, auch in dortigen „Rau-
cherzimmern“, soweit sie öffentlich
zugänglich sind. Wer Kinder in der
Öffentlichkeit rauchen sieht, ist jedoch
nicht gehalten, den Erzieher zu spielen

§ 10
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§
und dagegen einzuschreiten. Auch riskie-
ren Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren nicht selbst ein Bußgeld, wenn
sie in der Öffentlichkeit rauchen.

Tabakwaren
Tabakwaren sind alle aus der Tabak-
pflanze gewonnenen Genussmittel, auch
wenn sie nicht zum Rauchen bestimmt
sind. Dazu gehört also auch der Kau-
und der Schnupftabak. Sie dürfen an
noch nicht 16-Jährige nicht abgegeben
werden.

Erlaubtes Automatenangebot
In öffentlichen, aber für Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren nicht
zugänglichen Bereichen können Auto-
maten mit Tabakwaren (i. d. R. Zigaret-
tenautomaten) aufgestellt werden. Die
Erläuterungen zu § 9 JuSchG finden hier
entsprechende Anwendung, jedoch ist
zu beachten, dass – anders als in § 9 –
die Unzugänglichkeit nur für noch nicht
16-Jährige gefordert wird.

Ein Automatenangebot von Tabakwaren
ist außerdem gestattet, wenn durch
ständige Aufsicht oder technische
Vorrichtungen sichergestellt ist,
dass – auch hier anders als in § 9 – 
sich keine Kinder oder noch nicht 
16 Jahre alte Jugendliche daran
bedienen. Die Automaten können auch
auf öffentlichen Straßen und Plät-
zen aufgestellt sein. Zu den Anforderun-
gen an technische Vorrichtungen vgl. die
Erläuterungen zu § 9 JuSchG. Dabei ist
besonders zu beachten, dass Code-Kar-
ten, die an 16-Jährige ausgegeben wer-
den, auch Jüngeren den unbegrenzten
Zugang zum Automaten eröffnen könn-
ten und dass die unbefugte Weitergabe
der Code-Karte bei 16- und 17-Jährigen
nicht geahndet wird (§ 28 Abs. 4
JuSchG).

Abschnitt 3.

Jugendschutz im Bereich der
Medien

Unterabschnitt 1. Trägermedien

In diesem Unterabschnitt sind Vor-
schriften des Gesetzes zum Schutze
der Jugend in der Öffentlichkeit
(JÖSchG) über den Jugendschutz bei Film-
veranstaltungen, bei dem Angebot von
Videokassetten und anderen Bildträgern
und bei Bildschirm-Unterhaltungsspielen
mit den Verbreitungs- und Werbe-
beschränkungen des Gesetzes über
die Verbreitung jugendgefährden-
der Schriften und Medieninhalte
(GjS) zusammengefasst. Diese Rege-
lungen sind entsprechend der Medien-
entwicklung überarbeitet und um Vor-
schriften für mit Spielen programmierte
Bildträger ergänzt. Die in Verantwortung
der obersten Landesjugendbehörden ste-
hende Kennzeichnung und Jugendfreiga-
be von Filmen und Bildträgern ist durch
die Möglichkeit einer Anbieterkenn-
zeichnung erweitert, wenn offensicht-
lich keine beeinträchtigende Wirkung
auf Kinder oder Jugendliche in Betracht
kommt.

Filmveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen
Filmveranstaltungen darf Kindern und
Jugendlichen nur gestattet werden,
wenn die Filme von der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle im Rahmen des
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vor-
führung vor ihnen freigegeben worden
sind oder wenn es sich um Informations-,

§ 11
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§
Instruktions- und Lehrfilme handelt, die
vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die
Anwesenheit bei öffentlichen Filmveran-
staltungen mit Filmen, die für Kinder
und Jugendliche ab zwölf Jahren freige-
geben und gekennzeichnet sind, auch
Kindern ab sechs Jahren gestattet wer-
den, wenn sie von einer personensorge-
berechtigten Person begleitet sind.

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen
des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei
öffentlichen Filmveranstaltungen nur
mit Begleitung einer personensorgebe-
rechtigten oder erziehungsbeauftragten
Person gestattet werden
1. Kindern unter sechs Jahren,
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die

Vorführung nach 20 Uhr beendet ist,
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn

die Vorführung nach 22 Uhr beendet
ist,

4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die
Vorführung nach 24 Uhr beendet ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die
öffentliche Vorführung von Filmen unab-
hängig von der Art der Aufzeichnung
und Wiedergabe. Sie gelten auch für
Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie
gelten nicht für Filme, die zu nichtge-
werblichen Zwecken hergestellt werden,
solange die Filme nicht gewerblich
genutzt werden.

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme,
die für Tabakwaren oder alkoholische
Getränke werben, dürfen unbeschadet
der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4
nur nach 18 Uhr vorgeführt werden.

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist gegenüber der alten
Fassung in § 6 JÖSchG nicht wesentlich
verändert. Hinzugekommen ist vor allem
der Absatz 2, der Kindern ab 6 Jahren
den Besuch von nur für die nächsthöhe-
re Alterstufe freigegebenen Filmvor-
führungen erlaubt, wenn sie von Mutter
oder Vater begleitet sind.

Inhalt der Vorschrift: 
1. An Kinovorführungen und ähnlichen

Veranstaltungen dürfen Kinder und
Jugendliche nicht teilnehmen,
wenn die Filme keine Jugendfrei-
gabe für ihre Altersgruppe haben
und es sich auch nicht um Informati-
ons-, Instruktions- und Lehrfilme han-
delt, die vom Anbieter als solche
gekennzeichnet sind (Abs. 1).

Ausnahme: 6- bis 12-Jährige dürfen
in Begleitung von Personensorgebe-
rechtigten (nicht Erziehungsbeauftrag-
ten) auch teilnehmen, wenn der Film erst
ab 12 Jahren freigegeben ist (Abs. 2).

2. Noch nicht 6 Jahre alte Kinder
dürfen an Kinovorführungen und ähn-
lichen Veranstaltungen nicht teilneh-
men (Abs. 3 Nr. 1),

Ausnahme: in Begleitung von Personen-
sorgeberechtigten oder Erziehungsbe-
auftragten, wenn der Film ohne
Altersbeschränkung freigegeben ist, 

3. Zeitliche Beschränkungen
(Abs. 3 Nr. 2–4): 

a) Wenn die Vorführungen nach 20 Uhr
enden, dürfen 6- bis 13-Jährige
nicht teilnehmen,

b) wenn die Vorführungen nach 22 Uhr
enden, dürfen die noch nicht 
16-Jährigen nicht teilnehmen, und

c) wenn die Filmvorführungen nach 
24 Uhr enden, dürfen keine Kinder
und Jugendlichen teilnehmen.
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Ausnahme von 3.a bis 3.c: Wenn die
Kinder oder Jugendlichen von Personen-
sorgeberechtigten oder Erziehungsbeauf-
tragten begleitet sind, müssen die Zeit-
grenzen nicht beachtet werden.

Ausnahme von 1. bis 3.: Die
Beschränkungen gelten nicht für
nichtgewerbliche Vorführungen von
zu nichtgewerblichen Zwecken herge-
stellten Filmen (Abs. 4). 

4. Werbefilme und Werbeprogramme
mit Tabak- und Alkoholwerbung
dürfen bei Kinovorführungen und
ähnlichen Veranstaltungen nicht vor
18 Uhr vorgeführt werden (Abs. 5).

Adressaten der Verbote: 
Die Verbote richten sich an die Veran-
stalter von öffentlichen Filmveranstal-
tungen (§ 28 Abs. 1 Nr. 14 u. 14a JuSchG).

Filme, öffentliche Filmveranstaltun-
gen (Abs. 1)
Filme im Sinne dieser Vorschrift sind alle
zur Wiedergabe geeigneten Bewegt-
bildaufzeichnungen, unabhängig von der
Art der Aufzeichnung und von der Art
der Wiedergabe (Abs. 4). Dabei ist gleich-
gültig, ob es sich um Fiktion oder Wieder-
gabe realen Geschehens handelt, ob die
Wiedergabe audiovisuell oder nur visuell
ist und ob die Aufzeichnung auf Filmrolle,
auf Schmalfilm oder auf Videokassette
oder einem anderen Bildträger erfolgt ist. 

Keine Filmveranstaltungen sind öffentli-
che Übertragungen von Fernsehfilmen
oder im Internet greifbaren filmischen
Darstellungen, da es sich dabei nicht um
Trägermedien, sondern um Telemedien
handelt (vgl. § 16 JuSchG und den
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag). 

Ausnahme für Kinder in elterlicher
Begleitung (Abs. 2)
Gegenüber dem bisherigen Recht neu 
ist die begrenzte Ausnahmevorschrift in
Absatz 2: Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren dürfen, wenn sie von einem
der Eltern (oder vom Vormund) begleitet
sind, an Filmveranstaltungen teilneh-
men, die sonst nur für Kinder ab zwölf
Jahren freigegeben sind. Es handelt sich
um die begrenzte Übernahme einer Vor-
schrift, mit der in Großbritannien
(„parental guide“) gute Erfahrungen
gemacht wurden.

Zeitgrenzen für die Teilnahme von
Kindern und Jugendlichen (Abs. 3)
Für die Möglichkeit der Teilnahme von
Kindern und Jugendlichen an Kinoveran-
staltungen kommt es nicht nur auf die
Freigabe der Filme für deren Altersgrup-
pe an, sondern auf die Tageszeit, zu wel-
cher die Filmveranstaltung stattfindet.
An späteren Abendveranstaltungen dür-
fen Kinder und Jugendliche – nach
Altersgruppen differenziert – nur in
Begleitung von Erziehungsbeauftragten
oder Eltern teilnehmen. Das zeitliche
Ende der Veranstaltung ist dafür maßge-
bend. Kinder unter sechs Jahren müssen
bei einer Teilnahme unabhängig von der
Veranstaltungszeit stets begleitet sein.

Nicht gewerbliche Filmvorführung
(Abs. 4)
Werden Filme, die nicht zu gewerb-
lichen Zwecken hergestellt sind, bei
einer nichtgewerblichen Veranstaltung
vorgeführt, findet § 11 JuSchG insgesamt
keine Anwendung (Abs. 5 kommt nicht
in Betracht, da Werbefilme immer
gewerblichen Zwecken dienen). Zu nicht-
gewerblichen Zwecken hergestellt sind
alle Hobby-, Urlaubs- und Familien-
videos, aber auch alle ausschließlich für
die Verwendung in Unterricht und
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Jugendarbeit gewerblich hergestellten
Filme. Letztere können aber auch, wenn
sie keine Jugendbeeinträchtigung
befürchten lassen, vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“
gekennzeichnet und damit zugleich
gewerblich verwendet werden, vgl. 
Erläuterung zu § 14 JuSchG. Nicht-
gewerbliche Vorführungen können 
z. B. Vorführungen bei öffentlichen
Nachbarschafts-, Vereins- oder Dorffesten
sein, selbst wenn ein Unkostenbeitrag
erhoben wird, wenn dieser nur die Kos-
ten der Vorführung abdeckt. 

Tabak- und Alkoholwerbung (Abs. 5)
Auch Werbefilme bedürfen einer Jugend-
freigabe, wenn sie vor Kindern oder
Jugendlichen gezeigt werden sollen.
Dabei wird jedoch nur geprüft, ob der
konkrete Werbefilm eine jugendbeein-
trächtigende Wirkung für bestimmte
Altersstufen haben kann. Dass Alkohol-
und Tabakwerbung bei Anwesenheit von
Kindern und Jugendlichen generell
unerwünscht ist, kann bei der Freiga-
beentscheidung nicht berücksichtigt
werden. Deswegen ist eine allgemeine
Vorschrift eingefügt worden, Werbefilme
mit Alkohol- und Tabakwerbung in
Filmveranstaltungen nicht vor 18 Uhr
zu bringen. Dies gilt auch für Tabak-
oder Alkoholwerbung mit nicht filmi-
schen Programmen wie Texten oder
Standbildern. Weil Werbefilme nur vor
dem Hauptfilm gezeigt werden können –
danach würde das Publikum weglaufen –,
bedeutet dies in der Praxis, dass Alkohol-
und Tabakwerbung nur noch in Vorstel-
lungen möglich ist, in denen der Haupt-
film erst einige Zeit nach 18 Uhr
beginnt.

Zu den Stichworten: Oberste 
Landesbehörde, Freiwillige Selbst-
kontrolle, Jugendfreigabe und Kenn-

zeichnung, Informations-, Instrukti-
ons- und Lehrfilme vergleiche die
Erläuterungen zu § 14 JuSchG.

Bildträger mit Filmen oder Spielen 

(1) Bespielte Videokassetten und andere
zur Weitergabe geeignete, für die Wie-
dergabe auf oder das Spiel an Bild-
schirmgeräten mit Filmen oder Spielen
programmierte Datenträger (Bildträger)
dürfen einem Kind oder einer jugendli-
chen Person in der Öffentlichkeit nur
zugänglich gemacht werden, wenn die
Programme von der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle im Rahmen des
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre
Altersstufe freigegeben und gekennzeich-
net worden sind oder wenn es sich um
Informations-, Instruktions- und Lehrpro-
gramme handelt, die vom Anbieter mit
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“
gekennzeichnet sind.

(2) Auf die Kennzeichnungen nach
Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der
Hülle mit einem deutlich sichtbaren Zei-
chen hinzuweisen. Die oberste Landes-
behörde kann
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Far-

be und Anbringung der Zeichen
anordnen und 

2. Ausnahmen für die Anbringung auf
dem Bildträger oder der Hülle geneh-
migen. 

Anbieter von Telemedien, die Filme, Film-
und Spielprogramme verbreiten, müssen
auf eine vorhandene Kennzeichnung in
ihrem Angebot deutlich hinweisen.

(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine
Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von

§ 12
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der obersten Landesbehörde oder einer
Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom
Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen
1. einem Kind oder einer jugendlichen

Person nicht angeboten, überlassen
oder sonst zugänglich gemacht wer-
den,

2. nicht im Einzelhandel außerhalb von
Geschäftsräumen, in Kiosken oder
anderen Verkaufsstellen, die Kunden
nicht zu betreten pflegen, oder im
Versandhandel angeboten oder über-
lassen werden.

(4) Automaten zur Abgabe bespielter
Bildträger dürfen
1. auf Kindern oder Jugendlichen

zugänglichen öffentlichen Verkehrs-
flächen,

2. außerhalb von gewerblich oder in sons-
tiger Weise beruflich oder geschäftlich
genutzten Räumen oder

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen,
Vorräumen oder Fluren

nur aufgestellt werden, wenn ausschließ-
lich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekenn-
zeichnete Bildträger angeboten werden
und durch technische Vorkehrungen
gesichert ist, dass sie von Kindern und
Jugendlichen, für deren Altersgruppe
ihre Programme nicht nach § 14 Abs. 2
Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht be-
dient werden können.

(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und
Spielprogrammen enthalten, dürfen
abweichend von den Absätzen 1 und 3
im Verbund mit periodischen Druck-
schriften nur vertrieben werden, wenn
sie mit einem Hinweis des Anbieters ver-
sehen sind, der deutlich macht, dass eine
Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle festgestellt hat, dass diese Auszüge
keine Jugendbeeinträchtigungen enthal-

ten. Der Hinweis ist sowohl auf der peri-
odischen Druckschrift als auch auf dem
Bildträger vor dem Vertrieb mit einem
deutlich sichtbaren Zeichen anzubrin-
gen. § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend. Die Berechtigung nach Satz 1
kann die oberste Landesbehörde für ein-
zelne Anbieter ausschließen.

Erläuterungen:
Die Vorschrift ist gegenüber der alten
Fassung wesentlich verändert und an die
Medienentwicklung angepasst. Insbeson-
dere sind die zahlreichen Spiele auf CD-
ROM den Bildträgern mit Filmen nun-
mehr rechtlich gleichgestellt. 

Inhalt der Vorschrift: 
1. Nicht für ihre Altersstufe freigegebe-

ne Bildträger (mit Filmen oder Spie-
len bespielte oder programmierte, zur
Weitergabe geeignete Trägermedien)
dürfen Kindern und Jugendlichen in
der Öffentlichkeit nicht zugänglich
gemacht werden (Abs. 1). Auf dem
Bildträger muss ein deutlich sicht-
bares Zeichen dies kenntlich ma-
chen (Abs. 2).

2. Bildträger ohne jede Jugendfrei-
gabe (ohne Kennzeichnung oder mit
„Keine Jugendfreigabe“) dürfen 
a) nicht, auch nicht außerhalb der

Öffentlichkeit, Kindern und
Jugendlichen zugänglich gemacht
werden (Abs. 3 Nr. 1),

b) nicht im Versandhandel, in Kios-
ken oder auf der Straße gehandelt
werden (Abs. 3 Nr. 2) 

Ausnahmen von 1. und 2.: 
Die Verbreitung von Bildträgern, die
vom Anbieter mit Info- oder Lehrpro-
gramm gekennzeichnet sind, unterliegt
nur den Beschränkungen im Auto-
matenangebot (Abs. 4). Das Gleiche gilt
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für Bildträger mit Auszügen von Film-
und Spielprogrammen (Abs. 5), die im
Verbund mit Zeitschriften oder ande-
ren periodischen Druckschriften vertrie-
ben werden, wenn ein Hinweis auf der
Druckschrift und auf den Bildträgern
deutlich macht, dass diese nach Feststel-
lung durch eine freiwillige Selbstkontrol-
le keine jugendbeeinträchtigenden
Inhalte haben. 

3. Bildträger dürfen nicht in Auto-
maten angeboten werden, die an für
Kinder und Jugendliche zugängli-
chen öffentlichen Orten aufgestellt
sind (Abs. 4). 
Ausnahmen von 3.: 
a) bei Aufstellung in gewerblich,

beruflich oder geschäftlich
genutzten Räumen, nicht aber in
deren unbeaufsichtigten Vorräu-
men oder Zugängen,

b) wenn nur Bildträger mit einer
Jugendfreigabe (§ 14 Abs. 2 Nr. 1
bis 4) angeboten werden und durch
technische Vorkehrungen gesi-
chert ist, dass sie nur von Kindern
und Jugendlichen bedient werden
können, für deren Altersstufe die
Freigabe erfolgt ist.

Adressaten der Verbote: 
Die Verbote richten sich an Gewer-
betreibende, die Bildträger in der
Öffentlichkeit anbieten, überlassen oder
sonst zugänglich machen oder Automa-
ten aufstellen (§ 28 Abs. 1 Nr. 15 bis 18
JuSchG) oder die notwendigen Hinweise,
z. B. auf die Kennzeichnung, nicht geben
(§ 28 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 Nr. 1
JuSchG). Auch fahrlässige Verstöße sind
zu ahnden.

Andere erwachsene Personen bege-
hen eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie
vorsätzlich ein entsprechendes Verhalten

von Kindern oder Jugendlichen her-
beiführen oder fördern (§ 28 Abs. 4
JuSchG). 
Das Verbot von § 12 Abs. 3 Nr. 1
JuSchG richtet sich unmittelbar an
jeden Erwachsenen, ausgenommen
sind jedoch die Personensorgeberechtig-
ten und diejenigen, die im Einverständnis
mit diesen handeln (§ 28 Abs. 4 Satz 2).
Geahndet wird nur die vorsätzliche Tat.

Bildträger (Abs. 1)
Bildträger im Sinne des Gesetzes sind
eine besondere Art von Trägermedien:
Videokassetten und Datenträger sind nur
Bildträger, wenn sie mit Film- oder Spiel-
programmen bespielt sind. 
Bildträger müssen zur Weitergabe
geeignet sein – von den drei Fallalter-
nativen der Begriffsbestimmung für Trä-
germedien in § 1 Abs. 2 JuSchG kommt
hier nur die erste in Betracht, insbeson-
dere sind die auf einem Vorführ- oder
Spielgerät eingebauten Datenträger kei-
ne Bildträger im Sinne von § 12 JuSchG,
auch wenn sie Film- oder Spielprogram-
me enthalten. Neben den Videokassetten
ist dabei vor allem an kompakte Daten-
speicher wie CD-ROM oder DVD zu den-
ken, aber auch an Speicherchips, wenn
man sie für die gewünschte Wiedergabe
jeweils einschieben und anschließend
wieder entnehmen kann. Der Festspei-
cher eines Handys z. B. kann nebenbei
auch Spiele anbieten – das Handy ist
jedoch für ihn dann Vorführ- oder Spiel-
gerät im Sinne von § 1 Abs. 2 JuSchG,
der eingebaute Datenspeicher ist zwar
Trägermedium, aber nicht zur Weiterga-
be geeignet und deshalb kein Bildträger.

Bildträger müssen mit Film- oder
Spielprogrammen bespielt sein. 
Zahlreiche auf dem Markt angebotene
CD-ROM enthalten andere Programme.
Zunehmend kommen Datenträger auf
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den Markt, die eine digitale Version von
Büchern und Zeitschriften enthalten, 
CD-ROM mit Nachschlagewerken, Kunst-
büchern oder wissenschaftlicher Litera-
tur, mit Fahrplänen, aber auch mit 
Softwareprogrammen oder Betriebs-
systemen für Computer. In diesen Fällen
handelt es sich nicht um Bildträger im
Sinne von § 12 JuSchG. Es ist also stets
das konkrete Programm des Datenträ-
gers zu prüfen, um zu entscheiden, ob es
sich um einen Bildträger handelt.

Auf die Kennzeichnung hinweisen-
des Zeichen (Abs. 2)
Auf die Kennzeichnung der Bildträger ist
durch deutlich sichtbares Zeichen hinzu-
weisen. Der bisherige Zusatz „fälschungs-
sicher“ als Vorschrift zur Gestaltung des
Zeichens ist im neuen Recht gestrichen,
da eine wirkliche Sicherung gegen Fäl-
schungen sich als schwierig erwiesen
hat. Dafür ist jetzt vorgesehen, dass die
Anforderungen an die Gestaltung von
den obersten Landesbehörden durch
Anordnung festgelegt werden können, in
der Praxis also von der federführenden
obersten Landesjugendbehörde, dem
rheinland-pfälzischen Ministerium für
Bildung, Frauen und Jugend. Bisher wur-
de als Zeichen mit Genehmigung der
federführenden obersten Landesbehörde
ein kleines, je nach Kennzeichnung ver-
schiedenfarbiges quadratisches Logo mit
einer Kantenlänge von ca. 16 mm, auf
DVD auch verkleinert und ohne Farbe,
und dem Text „Freigegeben ab ... Jahren
gemäß § 7 JÖSchG – FSK“ verwendet. Die
Nennung der Vorschrift wird nach 
In-Kraft-Treten angeglichen, die alten
FSK-Zeichen gelten jedoch weiter. Ent-
sprechend einer von den obersten Lan-
desbehörden nach In-Kraft-Treten des
Gesetzes abgeschlossenen Vereinbarung
können auch die USK (Unterhaltungssoft-
ware-Selbstkontrolle) sowie die Automa-

ten-Selbstkontrolle ein ähnliches Zeichen
vergeben. Die von der USK bisher ohne
gesetzliche Grundlage vergebenen Zei-
chen gelten als Zeichen nach diesem
Gesetz unter der Voraussetzung, dass kei-
ne Aufnahme in die Liste jugendgefähr-
dender Schriften erfolgt ist und eine
Empfehlung für Kinder oder Jugendliche
vorliegt. Für die Automaten-Selbstkon-
trolle gilt eine vergleichbare Regelung.

Zusätzliche Beschränkungen für Bild-
träger ohne Jugendfreigabe (Abs. 3)
Über die Verbreitungsbeschränkungen des
Absatzes 1 hinaus sind für Bildträger, die
für keine Alterstufe von Kindern oder
Jugendlichen eine Freigabe erhalten ha-
ben, weitere Beschränkungen festgelegt:
❙ Während Absatz 1 nur das Zugänglich-

machen in der Öffentlichkeit
beschränkt, verbietet Absatz 3 Nr. 1
dies auch im privaten Bereich.

❙ In Nr. 2 werden bestimmte Vertriebs-
wege, insbesondere die über Kioske
oder durch den Versandhandel, für sol-
che Bildträger zum Schutze der Jugend
gänzlich ausgeschlossen.

Technische Vorkehrungen an Video-
automaten (Abs. 4)
In gewerblich oder geschäftlich genutz-
ten Räumen ist ein Automatenangebot
von Bildträgern gestattet, es sind dort
lediglich die Beschränkungen des Absat-
zes 1 zu beachten. Auf Kindern oder
Jugendlichen zugänglichen öffentlichen
Verkehrsflächen oder in den unbeauf-
sichtigten Zugängen zu den gewerblich
oder geschäftlich genutzten Räumen ist
ein Automatenangebot von Bildträgern
nur gestattet, wenn durch ständige
Aufsicht oder technische Vorkeh-
rungen sichergestellt ist, dass sich
keine Kinder oder Jugendlichen daran
bedienen, für die die Programme nicht
freigegeben sind. Eine Vorrichtung, die
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die Automatenabgabe nur an Inhaber
von Code-Karten zulässt, reicht als tech-
nische Vorkehrung nicht aus, wenn sol-
che Code-Karten an jedermann nur
gegen Altersnachweis abgegeben wer-
den, sodass der Inhaber sie ohne jeden
Nachteil an Jugendliche weitergeben
könnte.

Anbieterhinweis „Keine jugendbeein-
trächtigenden Inhalte“ (Abs. 5) 
Mit Zeitschriften, die über neue Angebo-
te an Filmen und Spielen auf Bildträgern
informieren, können Bildträger verbun-
den sein, die ihren Bericht durch Auszü-
ge aus solchen Programmen vervollstän-
digen. Bei diesen Programmauszügen
handelt es sich nicht um Info- oder Lehr-
programme, sodass die Anbieterkenn-
zeichnung nach § 14 Abs. 7 JuSchG nicht
in Betracht kommt, jedoch um ein ver-
gleichbares Bedürfnis für eine Ausnah-
meregelung. Absatz 5 schreibt für die-
se Anbieterkennzeichnung die
Einschaltung einer freiwilligen
Selbstkontrolle vor: Nicht der Anbieter
selbst, sondern eine freiwillige Selbstkon-
trolle muss festgestellt haben, dass die
Auszüge nicht jugendbeeinträchti-
gend sind, bevor der Anbieter einen
entsprechenden Hinweis durch deut-
lich sichtbares Zeichen auf der Druck-
schrift und auf dem Datenträger
anbringt. Die Anforderungen an die
Gestaltung des Zeichens können entspre-
chend Absatz 2 von den obersten Landes-
behörden durch Anordnung festgelegt
werden. Für die Einrichtung der freiwilli-
gen Selbstkontrolle werden keine weite-
ren Anforderungen gestellt, doch ergibt
sich aus ihrer Aufgabenstellung, dass sie
weisungsunabhängig arbeiten muss.
Missbraucht der Anbieter die ihm mit
Absatz 5 eingeräumte Befugnis, kann sie
ihm durch die oberste Landesbehörde
entzogen werden.

Zu den Stichworten: Oberste 
Landesbehörde, Freiwillige Selbst-
kontrolle, Jugendfreigabe und
Kennzeichnung, Informations-,
Instruktions- und Lehrfilme ver-
gleiche die Erläuterungen zu § 14.

Bildschirmspielgeräte

(1) Das Spielen an elektronischen Bild-
schirmspielgeräten ohne Gewinnmög-
lichkeit, die öffentlich aufgestellt sind,
darf Kindern und Jugendlichen ohne
Begleitung einer personensorgeberech-
tigten oder erziehungsbeauftragten 
Person nur gestattet werden, wenn die
Programme von der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle im Rahmen des
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre
Altersstufe freigegeben und gekennzeich-
net worden sind oder wenn es sich um
Informations-, Instruktions- oder Lehrpro-
gramme handelt, die vom Anbieter mit
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“
gekennzeichnet sind.

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte
dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugäng-

lichen öffentlichen Verkehrsflächen,
2. außerhalb von gewerblich oder in 

sonstiger Weise beruflich oder ge-
schäftlich genutzten Räumen oder

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen,
Vorräumen oder Fluren

nur aufgestellt werden, wenn ihre Pro-
gramme für Kinder ab sechs Jahren frei-
gegeben und gekennzeichnet oder nach
§ 14 Abs. 7 mit „Infoprogramm“ oder
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.

§ 13
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(3) Auf das Anbringen der Kennzeich-
nungen auf Bildschirmspielgeräten fin-
det § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechen-
de Anwendung.

Erläuterungen:
Die Vorschrift übernimmt die bisher in 
§ 8 Abs. 3 JÖSchG getroffene Regelung in
das neue Recht mit der Maßgabe, dass
nunmehr auch die Spielprogramme von
Bildschirmspielgeräten der Kennzeich-
nungspflicht unterliegen, wenn Kin-
dern oder Jugendlichen das Spiel an
ihnen erlaubt werden soll. Der Anwen-
dungsbereich der Vorschrift umfasst jetzt
auch die zum unentgeltlichen Spie-
len aufgestellten Geräte, da die Medien-
entwicklung zu neuen Gefährdungen
geführt hat, die von dem geldlichen Auf-
wand für diese Unterhaltungsspiele
unabhängig sind und eher von der
immer perfekteren Wirklichkeitssimulati-
on in den Programmen ausgehen. 

Inhalt der Vorschrift: 
Bildschirmspielgeräte dürfen nicht
an für Kinder und Jugendliche
zugänglichen öffentlichen Orten
aufgestellt sein (Abs. 2 Nr. 1). 

Ausnahmen: 
a) Bei Aufstellung in gewerblich, be-

ruflich oder geschäftlich genutz-
ten Räumen, wenn unbegleiteten
Kindern oder Jugendlichen das Spielen
nur an Bildschirmspielgeräten ge-
stattet wird, deren Spielprogramme
eine Jugendfreigabe für ihre
Altersstufe haben (Abs. 1). Dies gilt
nicht in deren unbeaufsichtigten
Vorräumen oder Zugängen (Abs. 2 
Nr. 2 u. 3).

b) Wenn alle Spielprogramme mit
„Freigegeben ab 6 Jahren“ oder
mit „Infoprogramm“ oder „Lehrpro-
gramm“ gekennzeichnet sind (Abs. 2). 

Wenn von diesen Ausnahmemöglichkei-
ten Gebrauch gemacht werden soll, muss
auf den dafür verwendeten Bildschirm-
spielgeräten ein auf die Kennzeich-
nung hinweisendes Zeichen ange-
bracht sein (Abs. 3).

Adressaten des Verbots: 
Das Verbot richtet sich an Gewerbe-
treibende, da diese Kindern oder
Jugendlichen das Spielen an Bildschirm-
spielgeräten nicht gestatten dürfen (§ 28 
Abs. 1 Nr. 19 JuSchG), oder Bildschirm-
spielgeräte ohne den erforderlichen Hin-
weis auf Kennzeichnung und Jugendfrei-
gabe nicht aufstellen dürfen (§ 28 Abs. 2
Nr. 1). Schreitet der Gewerbetreiben-
de nicht ein, wenn Kinder und
Jugendliche darauf spielen, so kommt
dies dem Gestatten gleich. Geahndet
wird Vorsatz und Fahrlässigkeit.
Andere erwachsene Personen bege-
hen eine Ordnungswidrigkeit nur, wenn
sie vorsätzlich ein entsprechendes Ver-
halten von Kindern oder Jugendlichen
herbeiführen oder fördern (§ 28 
Abs. 4 JuSchG). 

Bildschirmspielgeräte (Abs. 1)
Bildschirmspielgerät im Sinne dieser Vor-
schrift ist jedes stationär aufgestellte
Bildschirmgerät, das elektronische Spiel-
programme zum Spielen auf dem
Bildschirm zugänglich macht, wenn die
Programme auf dem Gerät selbst gespei-
chert sind oder über einen lokalen Netz-
werkverbund erreicht werden. Laptops,
Notebooks und Taschenspielgeräte
mit Display gehören ohne besondere
Aufstellungsvorrichtung nicht dazu,
auch wenn man sie Kindern oder Ju-
gendlichen zum Spielen überlässt. 

Jugendschutzgesetz (JuSchG)Übersicht 35
➔ ➔



Gewerblich, beruflich oder ge-
schäftlich genutzte öffentliche 
Räume (Abs. 2)
Gewerblich genutzte Räume sind z. B.
Ladengeschäfte und Gaststätten, zu
den sonstigen beruflich genutzten Räu-
men gehören auch Schulen, Universitä-
ten, Bibliotheken, Gemeindezentren,
Häuser der offenen Tür, soweit sie öffent-
lich zugänglich sind. In solchen öffentli-
chen Räumen dürfen Bildschirmspiel-
geräte zwar unbeschränkt aufgestellt
werden, jedoch muss dort für Kinder und
Jugendliche, die nicht von Eltern oder
Erziehungsbeauftragten begleitet sind,
eine Aufsicht dafür sorgen, dass sie
nur für ihre Altersstufe freigegebe-
ne Spielprogramme oder Info- bzw.
Lehrprogramme nutzen. Anzahl und Art
der Aufstellung von Bildschirmspielgerä-
ten und deren überwiegende Spiel-
nutzung können dazu führen, dass die
dafür genutzten gewerblichen Räume als
spielhallenähnliche Einrichtung
anzusehen sind, mit der Folge vollständi-
gen Jugendverbots, vgl. dazu die Er-
läuterungen zu § 6 JuSchG. 

Werden Bildschirmspielgeräte außerhalb
dieser Räume öffentlich so aufgestellt,
dass sie für Kinder und Jugendliche
zugänglich sind, dürfen sie nur solche
Spielprogramme enthalten, die mit „Frei-
gegeben ab sechs Jahren“ oder mit
„Infoprogramm“ bzw. „Lehrpro-
gramm“ gekennzeichnet sind.
Für Bildschirmspielgeräte gibt es keine
Beschränkungen, wenn die Aufstellung
im nicht öffentlich zugänglichen Bereich
erfolgt.

Auf die Kennzeichnung hinweisen-
des Zeichen (Abs. 3)
Ein solches Kennzeichen – vergleiche die
Erläuterungen zu § 12 JuSchG – ist auf
Bildschirmspielgeräten neu. Näheres

über die Anbringung kann noch ange-
ordnet werden. Das Zeichen ist auf den
Geräten anzubringen, die nach Art der
Zugänglichkeit, Aufstellung und Vernet-
zung dafür bestimmt sind, auch von Kin-
dern oder Jugendlichen zum Spielen
benutzt zu werden. Handelt es sich bei
den Bildschirmgeräten um Terminals
eines lokalen Netzwerks, ist das Zei-
chen an jedem Terminal anzubringen.
Damit wird auch die Möglichkeit gege-
ben, die Zugänglichkeit zu den gespei-
cherten Spielen bei den Terminals unter-
schiedlich zu gestalten, sodass an
manchen auch Kinder spielen dürfen,
andere jedoch nur älteren Jugendlichen
vorbehalten sind. In entsprechender
Anwendung von § 12 Abs. 2 JuSchG
muss das Zeichen sowohl für denjeni-
gen, der spielt, wie auch für eine eventu-
elle Aufsichtsperson deutlich sichtbar
angebracht sein.

Zu den Stichworten: Oberste 
Landesbehörde, Freiwillige Selbst-
kontrolle, Jugendfreigabe und Kenn-
zeichnung, Informations-, Instrukti-
ons- und Lehrfilme vergleiche die
Erläuterungen zu § 14 JuSchG.

Kennzeichnung von Filmen und
Film- und Spielprogrammen

(1) Filme sowie Film- und Spielprogram-
me, die geeignet sind, die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen oder ihre
Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen, dürfen nicht
für ihre Altersstufe freigegeben werden.

(2) Die oberste Landesbehörde oder eine
Organisation der freiwilligen Selbstkon-

§ 14
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§

trolle im Rahmen des Verfahrens nach
Absatz 6 kennzeichnet die Filme und die
Film- und Spielprogramme mit
1. „Freigegeben ohne Altersbeschrän-

kung“,
2. „Freigegeben ab sechs Jahren“,
3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“,
4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“,
5. „Keine Jugendfreigabe“.

(3) Hat ein Trägermedium nach Einschät-
zung der obersten Landesbehörde oder
einer Organisation der freiwilligen
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfah-
rens nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs.
2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhalte oder
ist es in die Liste nach § 18 aufgenom-
men, wird es nicht gekennzeichnet. Die
oberste Landesbehörde hat Tatsachen,
die auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1
schließen lassen, der zuständigen Straf-
verfolgungsbehörde mitzuteilen. 

(4) Ist ein Programm für Bildträger oder
Bildschirmspielgeräte mit einem in die
Liste nach § 18 aufgenommenen Träger-
medium ganz oder im Wesentlichen
inhaltsgleich, wird es nicht gekennzeich-
net. Das Gleiche gilt, wenn die Vorausset-
zungen für eine Aufnahme in die Liste
vorliegen. In Zweifelsfällen führt die
oberste Landesbehörde oder eine Organi-
sation der freiwilligen Selbstkontrolle im
Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6
eine Entscheidung der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien herbei.

(5) Die Kennzeichnungen von Filmpro-
grammen für Bildträger und Bildschirm-
spielgeräte gelten auch für die Vorfüh-
rung in öffentlichen Filmveranstaltungen
und für die dafür bestimmten inhalts-
gleichen Filme. Die Kennzeichnungen
von Filmen für öffentliche Filmveranstal-
tungen können auf inhaltsgleiche Film-
programme für Bildträger und Bild-

schirmspielgeräte übertragen werden;
Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) Die obersten Landesbehörden können
ein gemeinsames Verfahren für die Frei-
gabe und Kennzeichnung der Filme
sowie Film- und Spielprogramme auf der
Grundlage der Ergebnisse der Prüfung
durch von Verbänden der Wirtschaft
getragene oder unterstützte Organisatio-
nen freiwilliger Selbstkontrolle vereinba-
ren. Im Rahmen dieser Vereinbarung
kann bestimmt werden, dass die Freiga-
ben und Kennzeichnungen durch eine
Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle Freigaben und Kennzeichnungen
der obersten Landesbehörden aller Län-
der sind, soweit nicht eine oberste Lan-
desbehörde für ihren Bereich eine abwei-
chende Entscheidung trifft.

(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu
Informations-, Instruktions- oder Lehr-
zwecken dürfen vom Anbieter mit „Info-
programm“ oder „Lehrprogramm“ nur
gekennzeichnet werden, wenn sie offen-
sichtlich nicht die Entwicklung oder
Erziehung von Kindern und Jugendli-
chen beeinträchtigen. Die Absätze 1 bis
5 finden keine Anwendung. Die oberste
Landesbehörde kann das Recht zur
Anbieterkennzeichnung für einzelne
Anbieter oder für besondere Film- und
Spielprogramme ausschließen und durch
den Anbieter vorgenommene Kennzeich-
nungen aufheben.

(8) Enthalten Filme, Bildträger oder 
Bildschirmspielgeräte neben den zu
kennzeichnenden Film- oder Spielpro-
grammen Titel, Zusätze oder weitere
Darstellungen in Texten, Bildern oder
Tönen, bei denen in Betracht kommt,
dass sie die Entwicklung oder Erziehung
von Kindern oder Jugendlichen beein-
trächtigen, so sind diese bei der Entschei-
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dung über die Kennzeichnung mit zu
berücksichtigen.

Erläuterungen:
Die Prüfung der Trägermedien auf Frei-
gabe und Kennzeichnung hat nach die-
ser gesetzlichen Bestimmung in vier –
bei Kinofilmen drei – Prüfschritten zu
erfolgen, bevor eine Kennzeichnung
erteilt werden kann. Dies bedeutet natür-
lich nicht, dass die Prüfungen zeitlich
und inhaltlich voneinander getrennt
werden müssen; in der Praxis können die
Prüfgremien die Fragen oft zusammen-
fassend stellen und beantworten. Es ist
jedoch wichtig, sich die einzelnen Prüf-
fragen in ihrer logischen Reihenfolge zu
vergegenwärtigen. 

1. Ist das Medium in die Liste
jugendgefährdender Medien auf-
genommen?
Als Erstes ist nach § 14 Abs. 3 JuSchG
zu prüfen, ob ein Trägermedium
(Kinofilm bzw. ein Film- oder Spielpro-
gramm für Bildträger oder für Bild-
schirmspielgeräte) in der Liste
jugendgefährdender Medien
steht. Ist dies der Fall, wird der
Film oder das Programm nicht
gekennzeichnet. Die Vertriebs- und
Werbebeschränkungen des § 15 Abs. 1
JuSchG finden Anwendung. 

2. Ist das Medium schwer jugendge-
fährdend im Sinne von § 15 Abs. 2
JuSchG?
Als nächstes ist zu prüfen, ob ein Trä-
germedium (Kinofilm bzw. ein Film-
oder Spielprogramm für Bildträger
oder für Bildschirmspielgeräte) als
schwer jugendgefährdend im Sin-
ne von § 15 Abs. 2 JuSchG (siehe dort)
anzusehen ist. 
Bei Eignung zu schwerer Jugend-
gefährdung wird der Film oder

das Programm nicht gekenn-
zeichnet. Die Vertriebs- und Werbe-
beschränkungen des § 15 Abs. 1
JuSchG finden Anwendung.

3. Nur bei Programmen für Bildträ-
ger und Bildschirmspielgeräte,
nicht bei Kinofilmen: 
a. Besteht wesentliche Inhalts-

gleichheit mit einem bereits in
die Liste jugendgefährdender
Medien aufgenommenen Trä-
germedium?
Ist dies der Fall, wird nicht
gekennzeichnet. Ist dies nicht
der Fall, folgt Prüfschritt 3 b.

b. Könnte das Medium in die Liste
aufgenommen werden, weil es
geeignet ist, die Entwicklung
oder Erziehung von Kindern
oder Jugendlichen zu gefähr-
den?
Im Prüfschritt 2 wurde nur die
schwere Jugendgefährdung im Sin-
ne von § 15 Abs. 2 JuSchG geprüft.
Programme für Bildträger und Bild-
schirmspielgeräte dürfen jedoch
auch dann nicht gekennzeichnet
werden, wenn sie wegen einer
Jugendgefährdung, die nicht als
schwer im Sinne des § 15 Abs. 2
anzusehen ist, in die Liste aufge-
nommen werden könnten. In die-
sem Fall werden sie nicht gekenn-
zeichnet. Ergibt die Prüfung, dass
eine Eignung zur Jugendgefähr-
dung nicht vorliegt, erfolgt eine
Kennzeichnung. Das Prüfergebnis
ist auch für die Bundesprüfstelle
bindend, d. h., dass eine spätere
Listenaufnahme dann nicht mehr
möglich ist (§ 18 Abs. 8 Satz 1
JuSchG) 

Ergibt die Prüfung zu 3 a. und/oder
3 b. kein eindeutiges Ja oder Nein,
weil bei teilweiser Inhaltsgleichheit
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zweifelhaft bleibt, ob eine Inhalts-
gleichheit „im Wesentlichen“ vorliegt,
oder weil zweifelhaft bleibt, ob die Vor-
aussetzungen für eine Aufnahme in die
Liste vorliegen, hat die mit der Prüfung
betraute Einrichtung die Sache zur
Entscheidung an die Bundesprüf-
stelle abzugeben. Die Prüfung auf
Erteilung eines Kennzeichens kann nur
fortgesetzt werden, wenn die Bundes-
prüfstelle bestätigt, dass die Vorausset-
zungen für eine Aufnahme in die Liste
nicht vorliegen.
Kinofilme (Filme für Filmveranstaltun-
gen) sind von diesem Prüfschritt
ausgenommen, weil die bei Filmveran-
staltungen erforderliche Eingangs-
kontrolle bereits einen Schutz davor
bietet, dass Kinder oder Jugendliche
dort jugendgefährdende Filme sehen. 

4. Besteht die Möglichkeit einer
Entwicklungs- oder Erziehungs-
beeinträchtigung von Kindern
und Jugendlichen bestimmter
Altersgruppen?
a. Muss mit einer möglichen Beein-

trächtigung der Entwicklung oder
Erziehung sogar von 16 oder 17 Jah-
re alten Jugendlichen gerechnet wer-
den, wird das neue Kennzeichen
„Keine Jugendfreigabe“ erteilt. Es
tritt an die Stelle des bisherigen
Kennzeichens „Nicht freigegeben
unter 18 Jahren“. 

b. Muss mit einer möglichen Beein-
trächtigung der Entwicklung oder
Erziehung von 12- bis 15-Jährigen
Jugendlichen gerechnet werden,
wird eine Jugendfreigabe mit dem
Kennzeichen „Freigegeben ab
16 Jahren“ erteilt.
Entsprechendes gilt für die Jugend-
freigaben ab 12 Jahren und ab 
6 Jahren.

c. Die Jugendfreigabe „Ohne Alters-
beschränkung“ wird mit Rück-
sicht auf die Elternverantwortung
erteilt, denn sie erlaubt Personensor-
geberechtigten und Erziehungsbe-
auftragten, zu den so gekennzeich-
neten Kinofilmen auch die jüngsten
Kinder mitzunehmen oder sie beim
Spiel an entsprechenden Bildschirm-
spielgeräten auch einmal allein zu
lassen. Für den Handel mit Bildträ-
gern hat sie wenig praktische
Bedeutung. Wie immer bei der Prü-
fung eines Einzelmediums muss
dabei außer Betracht bleiben,
dass der quantitativ überhand
nehmende Medienkonsum als
solcher gerade für jüngere Kinder
problematisch sein mag.

Jugendbeeinträchtigung (Abs. 1),
Unterschied zur Jugendgefährdung
(§ 15 JuSchG)
Eine Jugendfreigabe von Kinofilmen
oder von Film- und Spielprogrammen
erfordert die Feststellung, dass der Film
oder das Programm nicht geeignet ist,
die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen der jeweiligen Altersstufe
oder ihre Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu beeinträchtigen
(Abs. 1). Eine Kennzeichnung von
Film- und Spielprogrammen ist nicht
möglich, wenn der Film oder das Pro-
gramm geeignet ist, die Entwicklung von
Kindern oder Jugendlichen oder ihre
Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu gefährden (Abs. 4 Satz 2);
bei Kinofilmen gilt dies nur bei mögli-
cher schwerer Gefährdung (Abs. 3). 
Die neuen Formulierungen drücken die
Besonderheiten der Beeinträchtigung
oder Gefährdung junger Menschen
durch Medien besser aus als die bisher
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verwendeten Worte „geeignet ..., das kör-
perliche, geistige oder seelische Wohl ...
zu beeinträchtigen“ für die Jugendbeein-
trächtigung (§ 6 JÖSchG) und „geeignet
..., ... sittlich zu gefährden, ... vor allem
unsittliche, verrohend wirkende, zu
Gewalttätigkeiten, Verbrechen oder Ras-
senhass anreizende sowie den Krieg ver-
herrlichende Schriften“ für die Jugendge-
fährdung (§ 1 GjS), aber sie besagen
letztlich nichts grundsätzlich anderes.
Sie orientieren sich stärker an dem für
die Kinder- und Jugendhilfe gesetzten
Entwicklungs- und Erziehungsziel (§ 1
Abs. 1 SGB VIII) und heben deshalb deut-
licher auf die Medienwirkungen ab,
die die Entwicklung und Erziehung
zu Eigenverantwortung und Gemein-
schaftsfähigkeit stören können. 
Bei einer Abwägung von Beeinträch-
tigungs- und Gefährdungsmöglich-
keit ist zu bedenken, dass jede Gefähr-
dung von Entwicklung oder Erziehung
auch eine Beeinträchtigung ist, als
Beeinträchtigung aber eine Ent-
wicklungs- oder Erziehungsstörung
anzusehen ist, die nicht so schwer ist,
dass sie die Entwicklung oder Erziehung
des jungen Menschen zu Eigenverant-
wortung und Gemeinschaftsfähigkeit
gefährden könnte.

Der Nachweis einer tatsächlichen
Beeinträchtigung oder Gefährdung
ist nicht erforderlich, die Eignung
des Mediums dazu reicht aus. Es ist
auch nicht notwendig, dass alle Kinder
und Jugendlichen der in Betracht kom-
menden Altersstufe oder ihre Mehrheit
beeinträchtigt werden könnten – auch
die mögliche Wirkung auf bereits
gefährdete Kinder und Jugendliche ist
angemessen zu berücksichtigen.

Oberste Landesbehörden und Frei-
willige Selbstkontrollen 
(Abs. 2 und 6)
Verantwortlich für die Kennzeichnung
von Filmen und Film- und Spielprogram-
men sind die für den gesetzlichen
Jugendschutz zuständigen obersten Lan-
desbehörden, also die Jugendministe-
rien der Länder (in Stadtstaaten anders
bezeichnete Ämter), meist zugleich 
oberste Landesjugendbehörden für die 
Kinder- und Jugendhilfe. Die meisten
Aufgaben werden aufgrund einer Län-
dervereinbarung von dem Ministerium
für Bildung, Frauen und Jugend
Rheinland-Pfalz als federführender
Behörde wahrgenommen.

Seit 1949 arbeiten die obersten Landes-
behörden bei der Jugendfreigabe und
Kennzeichnung von Kinofilmen mit der
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
(SPIO) zusammen. Zu diesem Zweck wur-
de von der SPIO die Freiwillige Selbst-
kontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
ins Leben gerufen. Seit 1985, nachdem
das Freigabe- und Kennzeichnungsver-
fahren auch für Videokassetten und ver-
gleichbare Bildträger eingeführt worden
war, wird die FSK gemeinsam von  der
SPIO und dem Bundesverband Video
getragen. Die Übernahme der Prüfergeb-
nisse der FSK auf der Grundlage einer
zwischen den obersten Landesbehörden
geschlossenen Verwaltungsvereinba-
rung über die Freigabe und Kenn-
zeichnung von Filmen, Videokasset-
ten und vergleichbaren Bildträgern
ist nun durch die ausdrückliche gesetzli-
che Bestimmung in Abs. 6 abgesichert.
Die zuständigen obersten Landesbehör-
den haben eine Regelung getroffen,
durch die auch die Prüfergebnisse der
im Auftrage des Verbandes der Unterhal-
tungssoftware Deutschland (VUD) arbei-
tenden Unterhaltungssoftware-
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Selbstkontrolle (USK) übernommen
werden. Deren bisherige Entscheidun-
gen, die nur unverbindlichen Empfeh-
lungscharakter hatten, gelten dann als
Freigaben und Kennzeichnungen im Sin-
ne von Absatz 2 Nr. 1 bis 4 JuSchG,
soweit sie eine Eignung für Kinder oder
Jugendliche feststellen und nicht in die
bisherige Liste jugendgefährdender
Schriften aufgenommen waren. Für die
bereits in den Einzelhandel ausgeliefer-
ten Bildträger gilt das auf die Jugend-
empfehlung der USK hinweisende Zei-
chen als Zeichen im Sinne von § 12 
Abs. 2 JuSchG. Für die von der Automa-
ten-Selbstkontrolle für Bildschirmspiel-
geräte vergebenen Zeichen gilt eine ver-
gleichbare Regelung.

Mitteilung an die Staatsanwaltschaft
(Abs. 3 Satz 2)
Hat die Prüfung ergeben, dass das Medi-
um in die Liste jugendgefährdender
Medien eingetragen oder ganz oder im
Wesentlichen inhaltsgleich mit einem
eingetragenen Trägermedium ist oder
dass es als schwer jugendgefährdend im
Sinne von § 15 Abs. 2 JuSchG angesehen
werden muss, und sprechen dabei be-
kannt gewordene Tatsachen dafür, dass
ein Verstoß gegen die Verbreitungs- und
Werbebeschränkungen des § 15 Abs. 1
JuSchG zu erwarten ist, hat die mit der
Prüfung beauftragte freiwillige Selbst-
kontrolle die federführende oberste Lan-
desbehörde zu informieren; diese teilt die
Tatsachen der zuständigen Staatsan-
waltschaft mit. Zu den Tatsachen, die
auf einen Verstoß schließen lassen, gehört
vor allem der begründete Verdacht,
dass trotz Ablehnung einer Kennzeich-
nung eine Verbreitung des Mediums
weiterhin beabsichtigt wird.

Wesentliche Inhaltsgleichheit
(Abs. 4)
Für die Prüfung, ob ganze oder wesentli-
che Inhaltsgleichheit mit einem bereits
in die Liste aufgenommenen Medium
vorliegt, müssen Anhaltspunkte vorlie-
gen, die auf eine wenigstens teilweise
Inhaltsgleichheit hindeuten, so z. B. eine
Übereinstimmung im Titel. Ein inhaltli-
cher Abgleich mit allen bereits indi-
zierten Medien ist unmöglich und
wird vom Gesetz nicht verlangt. 

Übertragung von Kennzeichnungen
auf ein anderes Medium (Abs. 5)
Ist ein Bildträger nach Abs. 2 gekennzeich-
net, so muss ein inhaltsgleicher Kinofilm
nicht mehr eigens geprüft werden. Das
Kennzeichen gilt ohne weiteres auch für
ihn. Dies gilt auch, wenn das Spielpro-
gramm eines Bildträgers für Bildschirm-
spielgeräte verwendet wird. Hingegen
kann das Kennzeichen eines Kinofilms
(oder eines anderen Films für öffentliche
Filmveranstaltungen) nicht ohne weiteres
für einen inhaltsgleichen Bildträger über-
nommen werden. Beim Kinofilm fehlt
der für Bildträger wichtige Prüf-
schritt 3 (nach der oben dargestellten
Systematik), er muss nachgeholt werden.
Nur wenn sich daraus keine Hindernisse
für seine Kennzeichnung ergeben, ist die
Übertragung der Kennzeichnung des
Kinofilmes möglich. (Abs. 5)

Anbieterkennzeichnung als Info-
oder Lehrprogramm (Abs. 7)
Die technische Entwicklung auf dem
Mediensektor hat dazu geführt, dass in
der Vergangenheit immer mehr filmi-
sche Darstellungen geprüft und gekenn-
zeichnet werden mussten, bei denen es
sich um einfache Betriebs- und Konstruk-
tionsanleitungen auf Videofilm oder um
mit filmischen Darstellungen unterlegte
Unterrichtsmaterialien auf CD-ROM han-
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delt. Hinzu kommen Lehrprogramme in
Form von Computerspielen. Bei vielen
dieser Angebote gibt es überhaupt kei-
nen Zweifel, dass von einer Jugendbeein-
trächtigung durch ihren Inhalt nicht die
Rede sein kann. 

Die Neuregelung gibt dem Anbieter das
Recht, solche Bildträger durch Anbie-
terkennzeichnung als Info- oder Lehr-
programm von den Verbreitungsbe-
schränkungen der § 11 Abs. 1, § 12 Abs.
1 und 3 sowie § 13 JuSchG auszuneh-
men. Mit der Anbieterkennzeichnung
versichert der Anbieter, dass das Pro-
gramm offensichtlich, also sofort und
ohne jeden Zweifel erkennbar, für keine
Alterstufe eine Jugendbeeinträchti-
gung zur Folge haben kann. Es muss
sich also um Programme handeln, die
bei Prüfung auf Erteilung einer Jugend-
freigabe ohne Zweifel mit „Freigege-
ben ohne Altersbeschränkung“
gekennzeichnet worden wären. Wird
diese Möglichkeit von einem Anbieter
missbraucht, kann die oberste Landes-
behörde ihn davon ausschließen. Sie
kann auch einzelne Genres von Film-
oder Spielprogrammen ganz von dieser
Möglichkeit ausnehmen, wenn sich her-
ausstellt, dass bei diesen eine eingehen-
dere Prüfung angebracht ist. 

Programmtitel oder -zusätze in Text,
Bild oder Ton (Abs. 8)
Jugendbeeinträchtigungen können auch
von dem Titel, von Programmzusätzen
oder von mit dem Programm verbunde-
nen Darstellungen ausgehen, die nicht
Bestandteil des Kinofilms oder des Film-
oder Spielprogramms sind. Dabei ist
nicht nur an den Titel zu denken, son-
dern auch an jugendgefährdende
Standbilder, Texte oder Lieder, die
vor oder nach dem Film- oder Spielpro-
gramm oder zwischengeschaltet wieder-

gegeben werden. Bei der Entscheidung
über eine mögliche Jugendfreigabe sind
sie mit zu beachten und zu bewerten,
obwohl sie für sich genommen kein Bild-
trägerprogramm sind. 

Jugendgefährdende Trägermedien

(1) Trägermedien, deren Aufnahme in
die Liste jugendgefährdender Medien
nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht
ist, dürfen nicht
1. einem Kind oder einer jugendlichen

Person angeboten, überlassen oder
sonst zugänglich gemacht werden,

2. an einem Ort, der Kindern oder
Jugendlichen zugänglich ist oder von
ihnen eingesehen werden kann, aus-
gestellt, angeschlagen, vorgeführt
oder sonst zugänglich gemacht wer-
den,

3. im Einzelhandel außerhalb von
Geschäftsräumen, in Kiosken oder
anderen Verkaufsstellen, die Kunden
nicht zu betreten pflegen, im Versand-
handel oder in gewerblichen Leih-
büchereien oder Lesezirkeln einer
anderen Person angeboten oder über-
lassen werden,

4. im Wege gewerblicher Vermietung
oder vergleichbarer gewerblicher
Gewährung des Gebrauchs, ausgenom-
men in Ladengeschäften, die Kindern
und Jugendlichen nicht zugänglich
sind und von ihnen nicht eingesehen
werden können, einer anderen Person
angeboten oder überlassen werden,

5. im Wege des Versandhandels einge-
führt werden,

6. öffentlich an einem Ort, der Kindern
oder Jugendlichen zugänglich ist oder
von ihnen eingesehen werden kann,
oder durch Verbreiten von Träger-

§ 15
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§
oder Telemedien außerhalb des
Geschäftsverkehrs mit dem einschlägi-
gen Handel angeboten, angekündigt
oder angepriesen werden,

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig
gehalten oder eingeführt werden, um
sie oder aus ihnen gewonnene Stücke
im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu ver-
wenden oder einer anderen Person eine
solche Verwendung zu ermöglichen.

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1
unterliegen, ohne dass es einer Aufnah-
me in die Liste und einer Bekanntma-
chung bedarf, schwer jugendgefährden-
de Trägermedien, die
1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131

oder § 184 des Strafgesetzbuches
bezeichneten Inhalte haben,

2. den Krieg verherrlichen, 
3. Menschen, die sterben oder schweren

körperlichen oder seelischen Leiden
ausgesetzt sind oder waren, in einer
die Menschenwürde verletzenden Wei-
se darstellen und ein tatsächliches
Geschehen wiedergeben, ohne dass
ein überwiegendes berechtigtes Inte-
resse gerade an dieser Form der
Berichterstattung vorliegt,

4. Kinder oder Jugendliche in unnatürli-
cher, geschlechtsbetonter Körperhal-
tung darstellen oder

5. offensichtlich geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendli-
chen oder ihre Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit schwer
zu gefährden.

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1
unterliegen auch, ohne dass es einer Auf-
nahme in die Liste und einer Bekannt-
machung bedarf, Trägermedien, die mit
einem Trägermedium, dessen Aufnahme
in die Liste bekannt gemacht ist, ganz
oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.

(4) Die Liste der jugendgefährdenden
Medien darf nicht zum Zweck der ge-
schäftlichen Werbung abgedruckt oder
veröffentlicht werden. 

(5) Bei geschäftlicher Werbung darf
nicht darauf hingewiesen werden, dass
ein Verfahren zur Aufnahme des Träger-
mediums oder eines inhaltsgleichen Tele-
mediums in die Liste anhängig ist oder
gewesen ist.

(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf,
haben Gewerbetreibende vor Abgabe an
den Handel die Händler auf die Ver-
triebsbeschränkungen des Absatzes 1
Nr. 1 bis 6 hinzuweisen.

Erläuterungen:
§ 15 JuSchG ist eine Zusammenfassung
der Vertriebs- und Werbebeschränkun-
gen des bisherigen Gesetzes über die Ver-
breitung jugendgefährdender Schriften
und Medieninhalte (GjS). Sie ist im
Wesentlichen gleich lautend mit § 184
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 u. 8 StGB, jedoch
ergänzt um weitere Verbote des bisheri-
gen Mediendienste-Staatsvertrages und
um das neu aufgenommene Verbot der
Darstellung von Minderjährigen in
unnatürlicher, geschlechtsbetonter Kör-
perhaltung. § 15 entspricht weitgehend
§ 4 des neuen Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages, der entsprechende
Beschränkungen für Telemedien vor-
sieht. 

Inhalt der Vorschrift: 
1. Indizierte oder mit diesen

inhaltsgleiche Trägermedien: 
Trägermedien, deren Aufnahme in
die Liste jugendgefährdender Medi-
en (Indizierung) bekannt gemacht ist
(Abs. 1), oder mit diesen wesentlich
inhaltsgleiche Trägermedien
(Abs. 3) dürfen nicht
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a. einem Kind oder Jugendlichen ange-
boten, überlassen oder zugänglich
gemacht (Abs. 1 Nr. 1) oder an einem
Kindern oder Jugendlichen zugängli-
chen oder für sie einsehbaren Ort
ausgestellt, vorgeführt oder zugäng-
lich gemacht werden (Abs. 1 Nr. 2)
[Verbot des Zugänglichmachens
für Kinder oder Jugendliche],

b. im Versandhandel, in Kiosken oder
auf der Straße gehandelt oder in
gewerblichen Leihbüchereien oder
Lesezirkeln geführt werden (Abs. 1
Nr. 3), sie dürfen auch nicht – aus-
genommen in besonderen Ladenge-
schäften, zu denen Zutritt erst ab 
18 Jahren möglich ist und die für
Kinder und Jugendliche nicht ein-
sehbar sind – gegen Entgelt ausge-
liehen (Abs. 1 Nr. 4) oder im Wege
des Versandhandels aus dem Aus-
land importiert (Abs. 1 Nr. 5) wer-
den [gewerbliche Verbreitungs-
beschränkungen],

c. öffentlich an einem Kindern oder
Jugendlichen zugänglichen oder für
sie einsehbaren Ort oder durch
Medien, die nicht nur für den ent-
sprechenden Handel bestimmt sind,
angekündigt, angeboten oder ange-
priesen werden (Abs. 1 Nr. 6) [Wer-
beverbote], oder

d. hergestellt bezogen, beliefert,
vorrätig gehalten oder importiert
werden, um sie ganz oder teilweise
entgegen 1a. bis 1c. zu verwenden
(Abs. 1 Nr. 7)
[Verbot von Vorbereitungs-
handlungen].

2. Schwer jugendgefährdende 
Trägermedien:
Den gleichen Verboten unterliegen
Trägermedien, auch wenn sie nicht in
die Liste eingetragen sind, wenn sie
a. einen der in § 86, § 130, § 130a,

§ 131, § 184 des Strafgesetzbu-
ches bezeichneten Inhalte
haben (Abs. 2 Nr. 1), 

b. den Krieg verherrlichen 
(Abs. 2 Nr. 2),

c. die Aufnahme eines tatsächli-
chen Geschehnisses menschli-
chen Leidens oder Sterbens in die
Menschenwürde verletzender
Weise wiedergeben (Abs. 2 Nr. 3),

d. Bilder von noch nicht 18 Jahre
alten Mädchen oder Jungen in
unnatürlicher, geschlechtsbeton-
ter Körperhaltung enthalten
(Abs. 2 Nr. 4) oder

e. offensichtlich zu schwerer
Jugendgefährdung geeignet sind
(Abs. 2 Nr. 5).

3. Weitere Werbebeschränkungen:
a. Die Liste jugendgefährdender Me-

dien darf nicht zu Werbezwecken
verwendet werden (Abs. 4). 

b. In der Werbung darf auch nicht
darauf hingewiesen werden, dass
ein Verfahren zur Aufnahme in die
Liste anhängig ist oder war, auch
nicht zur Aufnahme eines inhalts-
gleichen Telemediums (Abs. 5).

c. Händler sind auf die Verbreitungs-
und Werbebeschränkungen in 
Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 hinzuweisen,
wenn sie mit in die Liste aufgenom-
menen Trägermedien gewerblich
beliefert werden (Abs. 6). 

Adressaten der Verbote
Die Verbote des Zugänglichmachens in
Absatz 1 Nr. 1 und 2 sowie der Werbe-
und Vorbereitungshandlungen in Absatz
1 Nr. 6 und 7 gelten für jedermann. Die
Verbote von Handelsformen und gewerb-
lichen Vermietungen in Absatz 1 Nr. 3
bis 5 sowie von geschäftlicher Werbung
in den Absätzen 4 und 5 betreffen nach
ihrem Inhalt nur das einschlägige Gewer-

Jugendschutzgesetz (JuSchG)Übersicht 44
➔ ➔



be. Es handelt sich um Straftaten (§ 27
Abs. 1 JuSchG), fahrlässige Begehung ist
nur strafbar, wenn gegen Absatz 1 Nr. 1,
3, 4 oder 5 verstoßen wird (§ 27 Abs. 3
JuSchG). Strafbar machen sich auch
jugendliche Personen, die vorsätzlich
oder fahrlässig gegen diese Vorschriften
verstoßen.

Trägermedien, deren Aufnahme in
die Liste bekannt gemacht ist 
(Abs. 1 Halbsatz 1)
Es geht dabei nicht nur um die neuen
Teile A und B der Liste jugendgefährden-
der Medien, sondern auch um die
schon bisher von der Bundesprüf-
stelle geführte Liste, in der jugend
gefährdende Medien vor dem In-Kraft-
Treten des neuen Gesetzes aufgenommen
worden sind. Wenn auch die Liste nach
dem 1. April 2003 nunmehr eine neue ge-
setzliche Grundlage und einen amtlichen
Namen hat und in unterschiedlichen Tei-
len geführt wird, ist es doch dieselbe
Liste, nur die Rechtsfolgen der Eintragung
richten sich nach neuem Recht. Die Be-
kanntmachung erfolgt durch Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger
(§ 24 Abs. 3 JuSchG).

Verbot des Zugänglichmachens für
Kinder oder Jugendliche (Absatz 1
Nr. 1 und 2)
Gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 ver-
stößt, wer einem Kind oder Jugendlichen
ein Trägermedium überlässt, anbietet
oder zugänglich macht. Auch ein fahr-
lässiges Zugänglichmachen ist strafbar
(§ 28 Abs. 3). Gegen Nr. 2 verstößt, wer
das Medium so ausstellt oder verwahrt,
dass es Kindern und Jugendlichen zu-
gänglich wird (hier ist nur die vorsätzli-
che Tat strafbar). Zugänglich ist ein
Medium nur, wenn von seinem
Inhalt Kenntnis genommen werden
kann. Es kommt nicht darauf an, ob Kin-

der oder Jugendliche tatsächlich zu dem
Ort gelangen oder ihn einsehen und ob
sie von dem Inhalt des Mediums auf die-
sem Wege tatsächlich Kenntnis erhalten,
die Möglichkeit genügt.

Gewerbliche Verbreitungsbeschrän-
kungen (Absatz 1 Nr. 3)
Mit dem Verbot des Vertriebs über
Kioske oder auf der Straße und dem
Versandhandelsverbot entsprechen
diese Beschränkungen denen, die auch
bei nicht oder mit „Keine Jugendfreiga-
be“ gekennzeichneten Bildträgern nach
§ 12 JuSchG zu beachten sind.

Das vollständige Verbot der Abgabe in
Leihbüchereien und Lesezirkeln sowie
des gewerblichen entgeltlichen Auslei-
hens (rechtlich: Vermietung) – nicht
jedoch des gewerblichen Verkaufs – in
Ladengeschäften, die Kindern oder
Jugendlichen zugänglich sind oder von
ihnen eingesehen werden können, geht
darüber hinaus. Bildträger werden viel-
fach in Videotheken angeboten, die
nur für über 18-Jährige zugänglich
sind und in die auch durch die Schau-
fensterscheiben kein Einblick von außen
möglich ist, damit das Geschäft mit
jugendgefährdenden, insbesondere por-
nographischen Videokassetten und DVD
möglich bleibt. Solche besonderen
Ladengeschäfte müssen von jugend-
offenen Videotheken durch eigenen
Eingang und eigene Kasse getrennt sein,
das beliebte Shop-in-Shop-System mit
einem für unter 18-Jährige gesperrten
Ladenteil trägt den gesetzlichen Anfor-
derungen nicht Rechnung.

Werbeverbote (Abs. 1 Nr. 6, Abs. 4
und 5)
Die Vorschrift des Abs. 1 Nr. 6 enthält
Werbeverbote, die die Werbung an öffent-
lichen Orten oder durch Medienverbrei-
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tung betreffen, auch durch Telemedien.
Nicht nur der einschlägige Handel, auch
Privatpersonen dürfen in der Öffentlich-
keit jugendgefährdende Trägermedien
nicht anbieten, ankündigen oder anprei-
sen. Die Vorschrift ist einfach anzuwen-
den, wenn es um die Werbung für indi-
zierte Trägermedien geht – da diese
Medien auf der Liste stehen, ist deutlich,
dass es sich um jugendgefährdende Inhal-
te handelt. 

Etwas anderes gilt bei der Werbung für
Trägermedien, die diesen Beschränkun-
gen unterliegen, ohne indiziert zu sein.
Eine Werbung, aus der der jugendgefähr-
dende Charakter eines Mediums nicht
ersichtlich ist (sog. gegenstandsneu-
trale Werbung), ist nach der bisherigen
Rechtsprechung zu § 5 Abs. 2 GjS und 
§ 184 Abs. 1 Nr. 5 StGB zulässig. Es ging
da z. B. um die Auslage pornografischer
Hefte, die nicht an Jugendliche abgege-
ben werden, mit neutralem Einband und
um die Ankündigung pornografischer
Filmveranstaltungen für Erwachsene mit
ihren meist harmlosen Titeln. 
Die Verbote des Abs. 1 Nr. 6 betreffen
nur die auf den Endabnehmer zielende
Werbung, nicht das Anbieten, Ankündi-
gen oder Anpreisen im Geschäftsverkehr
mit dem einschlägigen Handel. Daneben
gibt es Werbeverbote in den Absätzen 4
und 5, die jede geschäftliche Werbung
betreffen und vermeiden sollen, dass die
Liste jugendgefährdender Medien und
das Verfahren bei der Listenaufnahme zu
Werbezwecken missbraucht wird. 
Die Unterschiede zu den Werbeverboten
im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
sind in den Erläuterungen zu § 6 JMStV
dargestellt.

§ 86, § 130, § 130a, § 131, § 184 des
Strafgesetzbuches (Abs. 2 Nr. 1)
❙ § 86 StGB betrifft verfassungsfeindli-

che oder gegen die Völkerverstän-
digung gerichtete Propaganda, 

❙ § 130 StGB betrifft rassistische, völki-
sche, nationalistische oder religiöse
Volksverhetzung sowie die Leug-
nung oder Verharmlosung national-
sozialistischen Völkermords, 

❙ § 130a StGB betrifft die Anleitung zu
schweren Straftaten wie Mord, Tot-
schlag, Freiheitsberaubung, Erpres-
sung oder Raub, Landfriedensbruch
oder gemeingefährlichen Verbrechen
und Vergehen, 

❙ § 131 StGB betrifft Darstellungen
unmenschlicher Gewalttätigkeit
in verherrlichender, verharmlosender
oder menschenunwürdiger Weise,

❙ § 184 StGB betrifft pornografische
Darstellungen. 

Trägermedien mit diesen auch gegen
das Strafgesetzbuch verstoßenden Inhal-
ten dürfen über die Verbote des § 15 hin-
aus – mit Ausnahme der einfachen Por-
nografie (§ 184 Abs. 1 StGB) – auch
unter Erwachsenen nicht verbreitet
werden. Eine ins Einzelne gehende Dar-
legung dieser Bestimmungen würde den
Rahmen dieser Erläuterung sprengen.

Kriegsverherrlichung (Abs. 2 Nr. 2)
Gemeint ist in Abs. 1 Nr. 2 die Verherrli-
chung gegenwärtiger Kriege, nicht die
von Ritterfehden, Indianerkämpfen oder
Römerfeldzügen. Dies ist eine notwendi-
ge Ergänzung zu § 131 StGB, denn Krieg
kann verherrlicht werden, auch wenn
auf alle Darstellungen unmenschlicher
Gewalttätigkeit bewusst verzichtet wird,
sodass § 131 StGB nicht zur Anwendung
kommen kann. Auch solche Darstellun-
gen sind jedoch geeignet, die Entwick-
lung junger Menschen zu einer eigenver-
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antwortlichen, gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu gefährden. 

Die Menschenwürde verletzende
Wiedergabe des Leidens oder Ster-
bens (Abs. 2 Nr. 3)
Der makabre Sensationsreiz, der von
einer Videowiedergabe grausamster
Unfall- oder Verbrechensszenen oder des
langsamen, qualvollen Sterbens todkran-
ker Menschen ausgehen kann, ist in so
genannten Reality-Shows genutzt wor-
den. Das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 trägt
den jugendgefährdenden Wirkungen
solcher Wiedergaben Rechnung. Es
erfasst nicht fiktive oder gespielte Bilder
und Texte, sondern die Wiedergabe opti-
scher oder akustischer Aufnahmen des
realen Geschehens.

Darstellung von Mädchen oder Jun-
gen in unnatürlicher, geschlechtsbe-
tonter Körperhaltung (Abs. 2 Nr. 4)
Die Vorschrift in Abs. 1 Nr. 4 ist neu, sie
findet sich fast wortgleich auch in § 4 Nr.
9 JMStV. Sie trägt einem zunehmenden
Angebot von Abbildungen Rechnung,
die sich unterhalb der Schwelle der Kin-
derpornografie bewegen, jedoch den
Einstieg in kinderpornografische Ange-
bote fördern. Solche Darstellungen
gefährden Kinder und Jugendliche, weil
sie einen Eindruck der Normalität des
sexuellen Umgangs von Erwachsenen
mit Minderjährigen vermitteln und die
kindliche Neugier wecken.

Dabei muss es sich nicht um Abbildun-
gen der Realität handeln, wirklichkeitsna-
he virtuelle Darstellungen von Mädchen
und Jungen, die nach dem äußeren
Erscheinungsbild als noch nicht 18-jährig
erscheinen, erfüllen den Tatbestand. 

Offensichtliche Eignung zu schwerer
Jugendgefährdung (Abs. 2 Nr. 5)
Eine offensichtliche Eignung zu schwerer
Jugendgefährdung kann auch durch die
mediale Wiedergabe von in Abs. 2 Nr. 1
bis 4 nicht genannten Inhalten gegeben
sein. Am häufigsten begegnen dabei Dar-
stellungen, die einzelne Tatbestands-
merkmale der in Nr. 1 genannten straf-
rechtlichen Bestimmungen nicht
aufweisen, aber auf Kinder und Jugendli-
che in gleicher Weise gefährdend einwir-
ken. In der Praxis begegnen dabei Texte,
Bilder und Töne, die 
❙ im Sinne demokratiefeindlicher, rassis-

tischer, völkischer oder nationalis-
tischer Ideologien wirken, 

❙ destruktiv-sektiererische Vorstellungen
des Satans- oder Hexenglaubens
verbreiten, 

❙ zum Erwerb und Gebrauch von
Suchtmitteln verführen oder anleiten,

❙ zu Straftaten, die von § 130a StGB
nicht erfasst werden, auffordern, oder 

❙ unterhalb der Schwelle von § 131 StGB
bleiben, jedoch zur Nachahmung
anreizende Darstellungen un-
menschlicher Gewalttätigkeit
bringen.

Die Eignung zu schwerer Jugendgefähr-
dung muss offensichtlich sein, sich
also normalen, unbefangenen Betrach-
tern wie selbstverständlich erschließen.
Die Offensichtlichkeit ist insbesondere
dann gegeben, wenn sich solche Angebo-
te in Inhalt und Gestaltung in deutlich
verführerischer Weise an Jugendliche
oder sogar an Kinder richten.  

Inhaltsgleichheit mit in die Liste auf-
genommenen Trägermedien
(Absatz 3)
Die Feststellung, ob ein Trägermedium
mit einem bereits in die Liste jugendge-
fährdender Medien aufgenommenen
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Trägermedium inhaltsgleich ist, ist nicht
einfach. In der Liste findet man nur
Titel und nähere Bezeichnungen der
Art und Erscheinungsweise, nicht
jedoch die Inhalte. Die Vorschrift ist
dennoch von großer Bedeutung. Sie gibt
Einrichtungen und Personen, die sich
um die Wahrung des Jugendschutzes
bemühen, die Möglichkeit, den Anbieter
auf eine ihm vielleicht noch nicht
bekannte Inhaltsgleichheit hinzuweisen
und ihn so zu veranlassen, die Verbrei-
tungs- und Werbebeschränkungen des
Absatzes 1 zu beachten. Erforderlichen-
falls kann eine Eintragung des inhalts-
gleichen Titels in die Liste angeregt wer-
den; die Bundesprüfstelle kann dies von
Amts wegen veranlassen (vgl. Erläute-
rung zu § 21).

Wichtige Unterschiede zu den Ver-
breitungsbeschränkungen für Tele-
medien
Die Unterschiede zu den Verbreitungsbe-
schränkungen der Telemedien sind in den
Erläuterungen zu § 4 JMStV dargestellt.

Unterabschnitt 2.  

Telemedien

Sonderregelung für Telemedien

Regelungen zu Telemedien, die in die
Liste jugendgefährdender Medien nach 
§ 18 aufgenommen sind, bleiben Landes-
recht vorbehalten.

Erläuterung:
Da Bundesrecht die Aufnahme in die
Liste und auch die Rechtsfolgen für Trä-
germedien regelt, soll klargestellt wer-
den, dass es von einer entsprechenden
Bestimmung für Telemedien absieht, um
landesrechtlicher Regelung Raum zu
geben. Diese ist durch § 4 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 2 Nr. 2 JMStV getroffen worden. 

§ 16
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§
Abschnitt 4.  

Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien

Dieser Abschnitt übernimmt die bisher
im Gesetz über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften und Medienin-
halte geregelte Errichtung einer Bundes-
prüfstelle und die Führung der Liste
jugendgefährdender Medien mit zum
Teil bedeutsamen Änderungen. Die ein-
zelnen Paragraphen werden im Rahmen
dieser Arbeitshilfe erläutert, sofern sie
für die Durchsetzung des Jugendschutzes
in Praxis und Vollzug von Interesse sind,
Regeln für Errichtung, Besetzung und
Verfahren der Bundesprüfstelle ohne
Außenwirkung werden unkommentiert
wiedergegeben.

Name und Zuständigkeit 

(1) Die Bundesprüfstelle wird vom Bund
errichtet. Sie führt den Namen „Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien“.

(2) Über eine Aufnahme in die Liste
jugendgefährdender Medien und über
Streichungen aus dieser Liste entscheidet
die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien. 

Liste jugendgefährdender Medien 

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet
sind, die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu

gefährden, sind von der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien in eine
Liste jugendgefährdender Medien aufzu-
nehmen. Dazu zählen vor allem unsittli-
che, verrohend wirkende, zu Gewalttätig-
keit, Verbrechen oder Rassenhass
anreizende Medien.

(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen.
1. In Teil A (Öffentliche Liste der Träger-

medien) sind alle Trägermedien aufzu-
nehmen, soweit sie nicht den Teilen B,
C oder D zuzuordnen sind;

2. in Teil B (Öffentliche Liste der Träger-
medien mit absolutem Verbreitungs-
verbot) sind, soweit sie nicht Teil D
zuzuordnen sind, Trägermedien aufzu-
nehmen, die nach Einschätzung der
Bundesprüfstelle für jugendgefährden-
de Medien einen in § 86, § 130, 
§ 130a, § 131 oder § 184 Abs. 3 oder 4
des Strafgesetzbuches bezeichneten
Inhalt haben; 

3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste der
Medien) sind diejenigen Trägermedien
aufzunehmen, die nur deshalb nicht
in Teil A aufzunehmen sind, weil bei
ihnen von einer Bekanntmachung der
Aufnahme in die Liste gemäß § 24
Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie alle
Telemedien, soweit sie nicht Teil D
zuzuordnen sind;

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste der
Medien mit absolutem Verbreitungs-
verbot) sind diejenigen Trägermedien,
die nur deshalb nicht in Teil B aufzu-
nehmen sind, weil bei ihnen von einer
Bekanntmachung der Aufnahme in
die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2
abzusehen ist, sowie diejenigen Tele-
medien aufzunehmen, die nach Ein-
schätzung der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien einen in 
§ 86, § 130, § 130a, § 131 oder § 184
Abs. 3 oder 4 des Strafgesetzbuches
bezeichneten Inhalt haben.

§ 18
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(3) Ein Medium darf nicht in die Liste 
aufgenommen werden
1. allein wegen seines politischen, sozia-

len, religiösen oder weltanschaulichen
Inhalts,

2. wenn es der Kunst oder der Wissen-
schaft, der Forschung oder der Lehre
dient,

3. wenn es im öffentlichen Interesse
liegt, es sei denn, dass die Art der Dar-
stellung zu beanstanden ist.

(4) In Fällen von geringer Bedeutung
kann davon abgesehen werden, ein
Medium in die Liste aufzunehmen.

(5) Medien sind in die Liste aufzuneh-
men, wenn ein Gericht in einer rechts-
kräftigen Entscheidung festgestellt hat,
dass das Medium einen der in § 86, 
§ 130, § 130a, § 131 oder § 184 des Straf-
gesetzbuches bezeichneten Inhalte hat.

(6) Telemedien sind in die Liste aufzu-
nehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstel-
le der Länder für den Jugendmedien-
schutz die Aufnahme in die Liste
beantragt hat; es sei denn, der Antrag ist
offensichtlich unbegründet oder im Hin-
blick auf die Spruchpraxis der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medi-
en unvertretbar.

(7) Medien sind aus der Liste zu strei-
chen, wenn die Voraussetzungen für
eine Aufnahme nicht mehr vorliegen.
Nach Ablauf von 25 Jahren verliert eine
Aufnahme in die Liste ihre Wirkung.

(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme,
die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 gekenn-
zeichnet sind, findet Absatz 1 keine
Anwendung. Absatz 1 ist außerdem
nicht anzuwenden, wenn die zentrale
Aufsichtsstelle der Länder für den
Jugendmedienschutz über das Telemedi-

um zuvor eine Entscheidung dahin
gehend getroffen hat, dass die Vorausset-
zungen für die Aufnahme in die Liste
jugendgefährdender Medien nach
Absatz 1 nicht vorliegen. Hat eine aner-
kannte Einrichtung der Selbstkontrolle
das Telemedium zuvor bewertet, so fin-
det Absatz 1 nur dann Anwendung,
wenn die zentrale Aufsichtsstelle der
Länder für den Jugendmedienschutz die
Voraussetzungen für die Aufnahme in
die Liste jugendgefährdender Medien
nach Absatz 1 für gegeben hält.

Erläuterungen:
Eignung zur Jugendgefährdung
Hierzu sowie zur Abgrenzung von der
Jugendbeeinträchtigung Hinweise und
Abgrenzungskriterien in den Erläuterun-
gen zu § 14 JuSchG.

Die Liste jugendgefährdender 
Medien
Die Liste hat jetzt einen gesetzlich festge-
legten neuen Namen. Sie ist eine Fort-
führung der Liste nach § 1 Abs. 1
des Gesetzes über die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften und
Medieninhalte (GjS). In die Liste bis-
her schon eingetragene Träger- oder
Telemedien bleiben eingetragen, unter-
liegen aber den neuen in § 15 JuSchG
und in § 4 JMStV bestimmten Verbrei-
tungs- und Werbebeschränkungen. Vor
allem für Telemedien ergeben sich dar-
aus wesentliche Veränderungen.

Die vier Teile der Liste
Eigentlich hat die Liste nunmehr fünf
Teile:

Teil A der Liste: 
Öffentliche Liste der Trägermedien,
die den Verbreitungsverboten des
§ 15 JuSchG unterliegen.
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Teil B der Liste: 
Öffentliche Liste der Trägermedien,
die weitergehenden Verbreitungs-
verboten des Strafgesetzbuches
unterliegen.

Teil C der Liste:
Nichtöffentliche Liste der Telemedi-
en, die den Verbreitungsverboten
des § 4 JMStV unterliegen, sowie von
Trägermedien, die den Verbreitungsver-
boten des § 15 JuSchG unterliegen und
deren Listenaufnahme aus Gründen des
Jugendschutzes nicht öffentlich bekannt
gemacht wird.

Teil D der Liste:
Nichtöffentliche Liste der Telemedi-
en, die weitergehenden Verbrei-
tungsverboten des Strafgesetzbu-
ches unterliegen, 
sowie von Trägermedien, die auch die-
sen Verbreitungsverboten unterliegen
und deren Listenaufnahme aus Gründen
des Jugendschutzes nicht öffentlich
bekannt gemacht wird.

Alte Liste:
Die bis 31. März 2003 geführte Liste,
in der Träger- und Telemedien noch
unterschiedslos aufgenommen sind. 

Die Teilung der Liste in öffentliche
und nichtöffentliche Teile berück-
sichtigt, dass die Bekanntmachung der
Aufnahme eines Mediums in die Liste
unter besonderen Umständen seine Ver-
breitung unter Jugendlichen eher för-
dern als hindern kann; dies gilt nach
den bisherigen Erfahrungen insbesonde-
re für Telemedien.

Die Teilung der Liste nach Verbrei-
tungsbeschränkungen trägt dem
Umstand Rechnung, dass durch die
Listenaufnahme lediglich die Anwend-

barkeit der Verbreitungs- und Werbebe-
schränkungen des GjS klargestellt war,
dass aber ohne Kenntnis des Medienin-
halts niemand wissen konnte, ob diese
nicht gegenstandslos sei, weil nach den
Feststellungen der Bundesprüfstelle jede
Verbreitung in Deutschland gegen
Bestimmungen des Strafgesetzbuches
verstoßen würde.

Notwendige Listenaufnahme
Träger- oder Telemedien sind ohne
Prüfung einer möglichen Jugendgefähr-
dung nach Abs. 1 in die Liste aufzuneh-
men, wenn durch unanfechtbare
Gerichtsentscheidung festgestellt ist,
dass sie gegen § 86, § 130, § 130a, § 131
oder § 184 StGB verstoßen. Wenn sie nur
gegen § 184 Abs. 1 StGB (einfache Porno-
grafie) verstoßen, erfolgt die Aufnahme
in Teil A oder C, sonst in Teil B oder D
der Liste. Die Feststellung kann auch
ohne Verurteilung im Verfahren über
die Einziehung von Schriften erfolgen
(Abs. 5). 
Telemedien sind außerdem in die Liste
aufzunehmen, wenn die nach § 14 JMStV
gebildete Kommission für Jugendme-
dienschutz (KJM) als zentrale Auf-
sichtsstelle der Länder dies beantragt,
soweit der Antrag nicht offensichtlich
unvertretbar ist (Abs. 6). Diese Bestim-
mung ist Ausdruck der notwendigen
Zusammenarbeit zwischen Bundesprüf-
stelle und KJM und der ihr organisato-
risch angeschlossenen Stelle jugend-
schutz.net. Wenn die KJM als
zuständige Aufsichtsstelle der Länder die
Voraussetzungen einer Listenauf-
nahme festgestellt hat, muss die
Listenaufnahme zur Wahrung eines
wirksamen Jugendschutzes erfol-
gen. Nur offensichtlich unbegründete
oder mit ihrer Spruchpraxis unvereinba-
re Anträge der KJM darf die Bundesprüf-
stelle zurückweisen. Die ständige Zusam-
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menarbeit dieser Jugendschutzeinrich-
tungen sollte jedoch grundsätzliche
Unterschiede in der Spruchpraxis nicht
aufkommen lassen. Näheres dazu in den
Erläuterungen zu § 21 Abs. 9 JuSchG und
zu § 17 Abs. 2 JMStV.

Umfang der Listenaufnahme bei
Telemedien
Bei der Listenaufnahme von Telemedien
besteht ein grundlegender Unter-
schied zu Trägermedien: Bei Teleme-
dien ist unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit eine Entscheidung notwendig, in
welchem Umfang das Angebot in die
Liste aufgenommen wird. Ist die ganze
Domain wegen ihres jugendgefährden-
den Programms als jugendgefährdend
anzusehen, kann sie insgesamt in die
Liste aufgenommen werden, eignen
sich nur kleinere Teilangebote, einzelne
Seiten oder „Sites“, zur Jugendgefähr-
dung, können sie auch einzeln in die
Liste aufgenommen werden – schließ-
lich können sie jeweils einzeln aufgeru-
fen, verbreitet oder zugänglich gemacht,
aber auch einzeln gesperrt und nur für
Erwachsene nach Alterskontrolle
zugänglich gemacht werden. 

Unzulässigkeit einer Listenaufnahme
Eine Listenaufnahme ist unzulässig
1. bei Träger- und Telemedien, wenn die

Wiedergabe der Kunst oder der
Wissenschaft, der Forschung oder
der Lehre dient oder im öffentli-
chen Interesse liegt (Abs. 3),

2. bei Trägermedien, soweit Filme für
Filmveranstaltungen, Film- und
Spielprogramme für Bildträger oder
Spielprogramme für Bildschirm-
spielgeräte gemäß § 14 Abs. 2
JuSchG gekennzeichnet sind
(Abs. 8 Satz 1),

3. bei Telemedien, wenn die KJM fest-
gestellt hat, dass eine Jugendge-
fährdung nach Abs. 1 nicht vor-
liegt, oder wenn eine nach den
Vorschriften des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages anerkannte Selbstkon-
trolleinrichtung dies festgestellt hat
und die KJM dem nicht widerspricht
(Abs. 8 Sätze 2 u. 3).

Die unter 1. und 2. genannten Vorausset-
zungen sind aus dem bisher geltenden
Recht übernommen, zu 2. jedoch mit
einer Einbeziehung des neuen Kennzei-
chens „Keine Jugendfreigabe“.

Unwirksamkeit der Listenaufnahme
und Listenstreichung 
Jede Listenaufnahme verliert nach
25 Jahren ihre Wirkung (Abs. 7 Satz
2). Dies gilt auch für Listenaufnahmen in
die bis 31. März 2003 geführte Liste. Dies
ist eine neu eingefügte Bestimmung, die
den langsamen Veränderungen in der
Medienwirkung auf Kinder und Jugend-
liche Rechnung trägt und verhindert,
dass die Liste immer länger wird. Liegen
die Voraussetzungen für eine Listenauf-
nahme weiterhin vor, nimmt die Bundes-
prüfstelle das Medium von Amts wegen
erneut in die Liste auf.
Liegen die Voraussetzungen für eine
Listenaufnahme aufgrund von Verände-
rungen in der Medienwirkung oder aus
anderen Gründen nicht mehr vor, ist
das Medium aus der Liste zu strei-
chen (Abs. 7 Satz 1). Die Streichung
erfolgt auf Antrag oder von Amts wegen
(§ 21 Abs. 2 u. Abs. 5 Nr. 2 JuSchG). Auf
Antrag wurde schon bisher so verfahren.
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§
Personelle Besetzung

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien besteht aus einer oder
einem von dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ernannten Vorsitzenden, je einer oder ei-
nem von jeder Landesregierung zu ernen-
nenden Beisitzerin oder Beisitzer und wei-
teren von dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu
ernennenden Beisitzerinnen oder Beisit-
zern. Für die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden und die Beisitzerinnen oder Beisit-
zer ist mindestens je eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter zu ernennen. Die
jeweilige Landesregierung kann ihr
Ernennungsrecht nach Absatz 1 auf eine
oberste Landesbehörde übertragen.

(2) Die von dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu
ernennenden Beisitzerinnen und Beisit-
zer sind den Kreisen 
1. der Kunst, 
2. der Literatur, 
3. des Buchhandels und der Verleger-

schaft,
4. der Anbieter von Bildträgern und von

Telemedien, 
5. der Träger der freien Jugendhilfe, 
6. der Träger der öffentlichen Jugend-

hilfe, 
7. der Lehrerschaft und 
8. der Kirchen, der jüdischen Kultusge-

meinden und anderer Religionsge-
meinschaften, die Körperschaften des
öffentlichen Rechts sind,

auf Vorschlag der genannten Gruppen
zu entnehmen. Dem Buchhandel und
der Verlegerschaft sowie dem Anbieter
von Bildträgern und von Telemedien ste-
hen diejenigen Kreise gleich, die eine

vergleichbare Tätigkeit bei der Auswer-
tung und beim Vertrieb der Medien
unabhängig von der Art der Aufzeich-
nung und der Wiedergabe ausüben.

(3) Die oder der Vorsitzende und die Bei-
sitzerinnen oder Beisitzer werden auf die
Dauer von drei Jahren bestimmt. Sie kön-
nen von der Stelle, die sie bestimmt hat,
vorzeitig abberufen werden, wenn sie
der Verpflichtung zur Mitarbeit in der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien nicht nachkommen.

(4) Die Mitglieder der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien sind an
Weisungen nicht gebunden.

(5) Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien entscheidet in der
Besetzung von zwölf Mitgliedern, die aus
der oder dem Vorsitzenden, drei Beisitze-
rinnen oder Beisitzern der Länder und je
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer
aus den in Absatz 2 genannten Gruppen
bestehen. Erscheinen zur Sitzung einbe-
rufene Beisitzerinnen oder Beisitzer oder
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter nicht, so ist die Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien auch in
einer Besetzung von mindestens neun
Mitgliedern beschlussfähig, von denen
mindestens zwei den in Absatz 2 Nr. 1
bis 4 genannten Gruppen angehören
müssen.

(6) Zur Anordnung der Aufnahme in die
Liste bedarf es einer Mehrheit von zwei
Dritteln der an der Entscheidung mitwir-
kenden Mitglieder der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien. In der
Besetzung des Absatzes 5 Satz 2 ist für
die Listenaufnahme eine Mindestzahl
von sieben Stimmen erforderlich.
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§
Vorschlagsberechtigte Verbände

(1) Das Vorschlagsrecht nach § 19 Abs. 2
wird innerhalb der nachfolgenden Kreise
durch folgende Organisationen für je
eine Beisitzerin oder einen Beisitzer und
eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter ausgeübt:

1. für die Kreise der Kunst durch Deut-
scher Kulturrat,
Bund Deutscher Kunsterzieher e. V.,
Künstlergilde e. V.,
Bund Deutscher Grafik-Designer,

2. für die Kreise der Literatur durch
Verband deutscher Schriftsteller,
Freier Deutscher Autorenverband,
Deutscher Autorenverband e. V.,
PEN-Zentrum,

3. für die Kreise des Buchhandels und
der Verlegerschaft durch
Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels e. V.,
Verband Deutscher Bahnhofsbuch-
händler,
Bundesverband Deutscher Buch-, Zei-
tungs- und Zeitschriftengrossisten e. V.,
Bundesverband Deutscher Zeitungs-
verleger e. V.,
Verband Deutscher Zeitschriftenverle-
ger e. V.,
Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels e. V. – Verlegerausschuss,
Arbeitsgemeinschaft der Zeitschriften-
verlage (AGZV) im Börsenverein des
Deutschen Buchhandels,

4. für die Kreise der Anbieter von Bildträ-
gern und von Telemedien durch Bun-
desverband Video, Verband der Unter-
haltungssoftware Deutschland e. V.,

Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
e. V.,
Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien
e. V.,
Deutscher Multimedia Verband e. V.,
Electronic Commerce Organisation e. V.,
Verband der Deutschen Automatenin-
dustrie e. V.,
IVD Interessengemeinschaft der Video-
thekare Deutschlands e. V.,

5. für die Kreise der Träger der freien
Jugendhilfe durch
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege,
Deutscher Bundesjugendring,
Deutsche Sportjugend,
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz (BAJ) e. V.,

6. für die Kreise der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe durch
Deutscher Landkreistag,
Deutscher Städtetag,
Deutscher Städte- und Gemeindebund,

7. für die Kreise der Lehrerschaft durch
Gewerkschaft Erziehung u. Wissen-
schaft im Deutschen Gewerkschafts-
bund,
Deutscher Lehrerverband,
Verband Bildung und Erziehung,
Verein Katholischer deutscher Lehre-
rinnen und

8. für die Kreise der in § 19 Abs. 2 Nr. 8
genannten Körperschaften des öffent-
lichen Rechts durch Bevollmächtigter
des Rates der EKD am Sitz der Bundes-
republik Deutschland,
Kommissariat der deutschen Bischöfe -
Katholisches Büro in Berlin,
Zentralrat der Juden in Deutschland.

Für jede Organisation, die ihr Vorschlags-
recht ausübt, ist eine Beisitzerin oder ein
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Beisitzer und eine stellvertretende Beisit-
zerin oder ein stellvertretender Beisitzer
zu ernennen. Reicht eine der in Satz 1
genannten Organisationen mehrere Vor-
schläge ein, wählt das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
eine Beisitzerin oder einen Beisitzer aus.

(2) Für die in § 19 Abs. 2 genannten
Gruppen können Beisitzerinnen oder
Beisitzer und stellvertretende Beisitzerin-
nen und Beisitzer auch durch nament-
lich nicht bestimmte Organisationen vor-
geschlagen werden. 

Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend fordert im
Januar jedes Jahres im Bundesanzeiger
dazu auf, innerhalb von sechs Wochen
derartige Vorschläge einzureichen. Aus
den fristgerecht eingegangenen Vor-
schlägen hat es je Gruppe je eine zusätz-
liche Beisitzerin oder einen zusätzlichen
Beisitzer und eine stellvertretende Beisit-
zerin oder einen stellvertretenden Beisit-
zer zu ernennen. Vorschläge von Organi-
sationen, die kein eigenes verbandliches
Gewicht besitzen oder eine dauerhafte
Tätigkeit nicht erwarten lassen, sind
nicht zu berücksichtigen. Zwischen den
Vorschlägen mehrerer Interessenten ent-
scheidet das Los, sofern diese sich nicht
auf einen Vorschlag einigen; Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend. Sofern es unter
Berücksichtigung der Geschäftsbelastung
der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien erforderlich erscheint und
sofern die Vorschläge der innerhalb
einer Gruppe namentlich bestimmten
Organisationen zahlenmäßig nicht aus-
reichen, kann das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
auch mehrere Beisitzerinnen oder Beisit-
zer und stellvertretende Beisitzerinnen
oder Beisitzer ernennen; Satz 5 gilt ent-
sprechend.

Verfahren

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien wird in der Regel auf
Antrag tätig.

(2) Antragsberechtigt sind das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, die obersten Landes-
jugendbehörden, die zentrale Aufsichts-
stelle der Länder für den Jugendmedien-
schutz, die Landesjugendämter, die
Jugendämter sowie für den Antrag auf
Streichung aus der Liste auch die in
Absatz 7 genannten Personen.
(3) Kommt eine Listenaufnahme oder
eine Streichung aus der Liste offensicht-
lich nicht in Betracht, so kann die oder
der Vorsitzende das Verfahren einstellen.

(4) Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien wird von Amts wegen
tätig, wenn eine in Absatz 2 nicht
genannte Behörde oder ein anerkannter
Träger der freien Jugendhilfe dies anregt
und die oder der Vorsitzende der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende
Medien die Durchführung des Verfah-
rens im Interesse des Jugendschutzes für
geboten hält.

(5) Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien wird auf Veranlas-
sung der oder des Vorsitzenden von
Amts wegen tätig, 
1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Medium

mit einem bereits in die Liste aufge-
nommenen Medium ganz oder im
Wesentlichen inhaltsgleich ist,

2. wenn bekannt wird, dass die Voraus-
setzungen für die Aufnahme eines
Mediums in die Liste nach § 18 Abs. 7
Satz 1 nicht mehr vorliegen, oder
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§
3. wenn die Aufnahme in die Liste nach

§ 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungslos wird
und weiterhin die Voraussetzungen
für die Aufnahme in die Liste vorlie-
gen.

(6) Vor der Entscheidung über die Auf-
nahme eines Telemediums in die Liste
hat die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien der zentralen Auf-
sichtsstelle der Länder für den Jugend-
medienschutz Gelegenheit zu geben, zu
dem Telemedium unverzüglich Stellung
zu nehmen. Die Stellungnahme hat die
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien bei ihrer Entscheidung maßgeb-
lich zu berücksichtigen. Soweit der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende
Medien eine Stellungnahme der zentra-
len Aufsichtsstelle der Länder für den
Jugendmedienschutz innerhalb von fünf
Werktagen nach Aufforderung nicht vor-
liegt, kann sie ohne diese Stellungnahme
entscheiden.

(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der
Inhaberin oder dem Inhaber der Nut-
zungsrechte sowie bei Telemedien dem
Anbieter ist Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben.

(8) Die Entscheidungen sind 
1. bei Trägermedien der Urheberin oder

dem Urheber sowie der Inhaberin
oder dem Inhaber der Nutzungsrechte,

2. bei Telemedien der Urheberin oder
dem Urheber sowie dem Anbieter,

3. der antragstellenden Behörde,
4. dem Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend, den
obersten Landesjugendbehörden und
der zentralen Aufsichtsstelle der Län-
der für den Jugendmedienschutz zuzu-
stellen. Sie hat die sich aus der Ent-
scheidung ergebenden Verbreitungs-
und Werbebeschränkungen im Einzel-

nen aufzuführen. Die Begründung ist
beizufügen oder innerhalb einer
Woche durch Zustellung nachzurei-
chen.

(9) Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien soll mit der zentralen
Aufsichtsstelle der Länder für den
Jugendmedienschutz zusammenarbeiten
und einen regelmäßigen Informations-
austausch pflegen.

Erläuterung:
Der Kreis der Antragsberechtigten
ist erweitert. Neu eingeführt ist die Mög-
lichkeit, von Amts wegen auf Anre-
gung einer anderen Behörde (z. B. der
Gewerbeaufsicht oder der Polizei) oder
eines anerkannten Trägers der freien
Jugendhilfe tätig zu werden. Anregun-
gen können von den Landesarbeitsge-
meinschaften für Jugendschutz, aber
auch von der örtlichen Jugendschutzar-
beit freier Träger ausgehen.
Medien, die ganz oder im Wesentlichen
mit indizierten Medien inhalts-
gleich sind, unterliegen den gleichen
Verbreitungs- und Werbebeschränkun-
gen wie diese (§ 15 Abs. 3 JuSchG, § 4
Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 2 Nr. 2 JMStV).
Jedoch ist dies für Trägermedien eine
unvollständige Norm, deren Verlet-
zung nicht geahndet wird. Denn in § 27
Abs. 1 Nr. 1 u. 2 JuSchG sind nur die
Absätze 1 und 2 des § 15 JuSchG in
Bezug genommen, nicht Absatz 3, hinge-
gen wird bei vorsätzlicher oder fahr-
lässiger Verletzung der entsprechen-
den Bestimmungen durch Anbieter
von Telemedien oder durch Rund-
funkveranstalter in § 4 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 2 Nr. 2 JMStV durch § 24 Abs. 1
Nr. 1k und Nr. 3 JMStV ein Bußgeld
angedroht, das bei vorsätzlicher Tat
500.000 € betragen kann. In Zweifels-
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fällen entscheidet die Bundesprüf-
stelle auch ohne Antrag. Sie
beschließt eine Listenaufnahme, wenn
alle Voraussetzungen des § 18 Abs. 1
JuSchG vorliegen. Kommt eine Listenauf-
nahme noch nicht in Betracht, weil das
Medium bei einer Selbstkontrollorganisa-
tion geprüft wird und in dieser Form
noch nicht in Verkehr gebracht werden
soll, kann sie durch einfachen Beschluss
feststellen, dass die Voraussetzungen
einer Listenaufnahme bei einem In-Ver-
kehr-Bringen vorliegen würden. Das Glei-
che gilt, wenn zweifelhaft ist, ob trotz
tatsächlicher Inhaltsgleichheit die Vor-
aussetzungen für eine Aufnahme in die
Liste noch vorliegen und ob nunmehr
einer der in § 18 Abs. 3, 7 oder 8 JuSchG
genannten Hinderungsgründe dem ent-
gegensteht. 

Wichtig ist, dass eine Listenaufnah-
me bei Trägermedien auch erfolgen
kann, wenn die Inhaltsgleichheit
unzweifelhaft vorliegt, weil bei Ver-
stoß gegen die Verbreitungs- und Werbe-
beschränkungen erst dadurch eine Ahn-
dung möglich wird! Dass auch dann
von Amts wegen eine Listenaufnah-
me verfügt werden kann, ist zwar nicht
ausdrücklich geregelt, war dies auch
nicht im bisherigen Recht (§ 18 GjS),
ergibt sich aber aus einfacher Logik –
was trotz möglicher Zweifel gilt, muss
erst recht gelten, wenn diese Zweifel
nicht bestehen oder ausgeräumt werden.
Auch hier gilt jedoch: Die Voraussetzun-
gen für eine Listenaufnahme nach § 18
JuSchG müssen vorliegen.

Dem Außer-Kraft-Treten einer Listenauf-
nahme nach 25 Jahren (§ 18 Abs. 7
JuSchG) entspricht die Möglichkeit der
Bundesprüfstelle, nach Ablauf der
Frist auch ohne Antrag eine erneute
Listenaufnahme zu beschließen, wenn

eine Jugendgefährdung weiterhin gege-
ben ist.
Neu ist auch die Beteiligung der Kom-
mission für Jugendmedienschutz
(KJM) als der nach § 14 JMStV gebilde-
ten zentralen Aufsichtsstelle der Länder
am Verfahren über Telemedien (Abs.
6) und die Verpflichtung der Bundesprüf-
stelle zu regelmäßiger Zusammenar-
beit und Informationsaustausch mit
der KJM (Abs. 9). Eine entsprechende
Verpflichtung begründet § 17 JMStV für
die KJM. 
Damit soll im Ansatz gewährleistet wer-
den, dass eine unterschiedliche Be-
wertungs- und Spruchpraxis nicht
entstehen kann. Dies ist vor allem wich-
tig, weil ein Antrag der KJM gemäß § 18
Abs. 6 JuSchG eine Listenaufnahme zur
Folge hat. Näheres in den Erläuterungen
zu § 18 Abs. 6 und zu § 17 Abs. 2 JMStV.

Aufnahme von periodischen Träger-
medien und Telemedien

(1) Periodisch erscheinende Trägermedi-
en können auf die Dauer von drei bis
zwölf Monaten in die Liste jugendgefähr-
dender Medien aufgenommen werden,
wenn innerhalb von zwölf Monaten
mehr als zwei ihrer Folgen in die Liste
aufgenommen worden sind. Dies gilt
nicht für Tageszeitungen und politische
Zeitschriften.

(2) Telemedien können auf die Dauer
von drei bis zwölf Monaten in die Liste
jugendgefährdender Medien aufgenom-
men werden, wenn innerhalb von zwölf
Monaten mehr als zwei ihrer Angebote
in die Liste aufgenommen worden sind.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 22
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Erläuterung:
Absatz 1 übernimmt die bisherige nach
§ 7 GjS gegebene Möglichkeit der Vo-
rausindizierung von Periodika in das
neue Recht. Eine Einzel-Listenaufnahme
käme dort für jedes Heft zu spät, da sein
Inhalt in der Regel erst bekannt wird,
wenn es bereits verteilt ist.

Diese Möglichkeit besteht nunmehr
auch für Telemedien mit wechseln-
den Einzelangeboten, nicht nur für
die parallelen, aber anders redigierten
Internetausgaben von Zeitschriften und
für Nachrichtendienste, Newsletters usw.
im Internet, sondern auch für unregel-
mäßig wechselnde Unterangebote. Zu
der Abgrenzung gegenüber der Fortwir-
kung der Indizierung eines Einzelange-
bots Näheres bei den Erläuterungen zu 
§ 4 Abs. 3 JMStV. 

Vereinfachtes Verfahren

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien kann im vereinfach-
ten Verfahren in der Besetzung durch
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
und zwei weitere Mitglieder, von denen
eines den in § 19 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
genannten Gruppen angehören muss,
einstimmig entscheiden, wenn das Medi-
um offensichtlich geeignet ist, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen
oder ihre Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu gefährden. Kommt
eine einstimmige Entscheidung nicht
zustande, entscheidet die Bundesprüfstel-
le für jugendgefährdende Medien in vol-
ler Besetzung (§ 19 Abs. 5).

(2) Eine Aufnahme in die Liste nach § 22
ist im vereinfachten Verfahren nicht
möglich.

(3) Gegen die Entscheidung können die
Betroffenen (§ 21 Abs. 7) innerhalb eines
Monats nach Zustellung Antrag auf Ent-
scheidung durch die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien in voller
Besetzung stellen.

(4) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Auf-
nahme eines Mediums in die Liste kann
die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien die Streichung aus der
Liste unter der Voraussetzung des § 21
Abs. 5 Nr. 2 im vereinfachten Verfahren
beschließen.

(5) Wenn die Gefahr besteht, dass ein
Träger- oder Telemedium kurzfristig in
großem Umfange vertrieben, verbreitet
oder zugänglich gemacht wird und die
endgültige Listenaufnahme offensicht-
lich zu erwarten ist, kann die Aufnahme
in die Liste im vereinfachten Verfahren
vorläufig angeordnet werden. Absatz 2
gilt entsprechend. 

(6) Die vorläufige Anordnung ist mit der
abschließenden Entscheidung der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende
Medien, jedoch spätestens nach Ablauf
eines Monats, aus der Liste zu streichen.
Die Frist des Satzes 1 kann vor ihrem
Ablauf um höchstens einen Monat ver-
längert werden. Absatz 1 gilt entspre-
chend. Soweit die vorläufige Anordnung
im Bundesanzeiger bekannt zu machen
ist, gilt dies auch für die Verlängerung.

§ 23
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Führung der Liste jugendgefährden-
der Medien

(1) Die Liste jugendgefährdender Medien
wird von der oder dem Vorsitzenden der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien geführt.

(2) Entscheidungen über die Aufnahme
in die Liste oder über Streichungen aus
der Liste sind unverzüglich auszuführen.
Die Liste ist unverzüglich zu korrigieren,
wenn Entscheidungen der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien auf-
gehoben werden oder außer Kraft treten.

(3) Wird ein Trägermedium in die Liste
aufgenommen oder aus ihr gestrichen,
so ist dies unter Hinweis auf die zugrun-
de liegende Entscheidung im Bundesan-
zeiger bekannt zu machen. Von der
Bekanntmachung ist abzusehen, wenn
das Trägermedium lediglich durch Tele-
medien verbreitet wird oder wenn anzu-
nehmen ist, dass die Bekanntmachung
der Wahrung des Jugendschutzes scha-
den würde. 

(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der
Liste jugendgefährdender Medien aufge-
nommen, so hat die oder der Vorsitzen-
de dies der zuständigen Strafverfolgungs-
behörde mitzuteilen. Wird durch
rechtskräftiges Urteil festgestellt, dass
sein Inhalt den in Betracht kommenden
Tatbestand des Strafgesetzbuches nicht
verwirklicht, ist das Medium in Teil A
oder C der Liste aufzunehmen. Die oder
der Vorsitzende führt eine erneute Ent-
scheidung der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien herbei,
wenn in Betracht kommt, dass das Me-
dium aus der Liste zu streichen ist.

(5) Wird ein Telemedium in die Liste
jugendgefährdender Medien aufgenom-
men und ist die Tat im Ausland began-
gen worden, so soll die oder der 
Vorsitzende dies den im Bereich der Tele-
medien anerkannten Einrichtungen der
Selbstkontrolle zum Zweck der Aufnah-
me in nutzerautonome Filterprogramme
mitteilen. Die Mitteilung darf nur zum
Zweck der Aufnahme in nutzerautono-
me Filterprogramme verwandt werden.

Erläuterung:
Die Aufnahme eines Mediums in die
Liste hat so zu erfolgen, dass möglichst
zweifelsfrei festgestellt werden kann, um
welches Medium genau es sich handelt.
Bei Printmedien ist, soweit bekannt, die
Angabe von Titel, Autor, Verlag,
Erscheinungsjahr und -ort, Copy-
right, evtl. ISBN-Nummer, bei Zeitschrif-
ten auch die Bezeichnung der Ausgabe
erforderlich, bei Bildträgern auch der
Vertriebsfirma. Bei Angeboten von Tele-
medien im Internet ist der Domain-
Name erforderlich und die genaue
Bezeichnung der indizierten Seite,
wenn nicht die gesamte Domain wegen
ihres jugendgefährdenden Inhalts indi-
ziert werden muss. Andere Telemedien
müssen durch die Bezeichnung ebenfalls
exakt identifizierbar sein. 

Die neuen Regelungen der Absätze 4
und 5 sind von besonderer Bedeutung: 
Wenn ein Trägermedium in die Liste Teil
B oder ein Telemedium in Teil D aufge-
nommen worden ist, weil es einen der in
§ 86, § 130, § 130a, § 131 oder § 184 des
Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte
hat, so beruht dies auf einer Einschät-
zung durch das Prüfgremium der
Bundesprüfstelle, die für Staatsanwalt-
schaft und Gericht unmaßgeblich ist.
Deshalb wird durch die Regelung des
Absatzes 4 auf Rechtsklarheit hingewirkt.

§ 24



Die Mitteilung an die Staatsanwaltschaft
führt zur Eröffnung eines Ermittlungs-
verfahrens. Erfolgt ein freisprechen-
des Urteil, ist das Medium in diesen
Teilen der Liste zu streichen und in
Teil A bzw. C der Liste aufzunehmen,
wenn aber eine Eignung zur Jugendge-
fährdung nicht mehr anzunehmen ist, ist
eine vollständige Streichung erforder-
lich. Das Gleiche muss in entsprechender
Anwendung von § 21 Abs. 5 Nr. 2 JuSchG
auch gelten, wenn nicht durch Urteil,
sondern durch Einstellungsbeschluss
oder im Einziehungsverfahren klar wird,
dass das Medium im falschen Teil der
Liste steht.

Von großer Bedeutung ist auch der neue
Absatz 5: In die Liste eingetragene Tele-
medien dürfen nach § 4 JMStV nicht ver-
breitet werden. Telemedien liegen aber
oft auf ausländischem Server und blei-
ben auch nach Listenaufnahme unbe-
grenzt zugänglich. Die Provider, die sol-
che Angebote von Deutschland aus
zugänglich machen, sollen sie so pro-
grammieren, dass der Nutzer sie durch
Einschaltung eines anerkannten
Jugendschutzprogramms (nutzerau-
tonomes Filterprogramm) unzugäng-
lich machen kann (§11 JMStV). Die KJM
entscheidet über die Anerkennung der 
Filterprogramme, hierzu ist eine Infor-
mation über das notwendig, was unzu-
gänglich gemacht werden soll.

Rechtsweg

(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung
der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien, ein Medium in die Liste
jugendgefährdender Medien aufzuneh-

men oder einen Antrag auf Streichung
aus der Liste abzulehnen, ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben.

(2) Gegen eine Entscheidung der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medi-
en, ein Medium nicht in die Liste jugend-
gefährdender Medien aufzunehmen,
sowie gegen eine Einstellung des Verfah-
rens kann die antragstellende Behörde
im Verwaltungsrechtsweg Klage erheben.

(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertre-
ten durch die Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien, zu richten.

(4) Die Klage hat keine aufschiebende
Wirkung. Vor Erhebung der Klage
bedarf es keiner Nachprüfung in einem
Vorverfahren, bei einer Entscheidung im
vereinfachten Verfahren nach § 23 ist
jedoch zunächst eine Entscheidung der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien in der Besetzung nach § 19 
Abs. 5 herbeizuführen.

§ 25
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Abschnitt 5.  

Verordnungsermächtigung

Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Näheres über den
Sitz und das Verfahren der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien
und die Führung der Liste jugendgefähr-
dender Medien zu regeln.

Abschnitt 6.  

Ahndung von Verstößen

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder

6, jeweils auch in Verbindung mit 
Abs. 2, ein Trägermedium anbietet,
überlässt, zugänglich macht, ausstellt,
anschlägt, vorführt, einführt, ankün-
digt oder anpreist,

2. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 7, auch in
Verbindung mit Abs. 2, ein Trägerme-
dium herstellt, bezieht, liefert, vorrätig
hält oder einführt,

3. entgegen § 15 Abs. 4 die Liste der
jugendgefährdenden Medien abdruckt
oder veröffentlicht,

4. entgegen § 15 Abs. 5 bei geschäftli-
cher Werbung einen dort genannten
Hinweis gibt oder

5. einer vollziehbaren Entscheidung nach
§ 21 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Veran-
stalter oder Gewerbetreibender
1. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19

bezeichnete vorsätzliche Handlung
begeht und dadurch wenigstens leicht-
fertig ein Kind oder eine jugendliche
Person in der körperlichen, geistigen
oder sittlichen Entwicklung schwer
gefährdet oder

2. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19
bezeichnete vorsätzliche Handlung
aus Gewinnsucht begeht oder beharr-
lich wiederholt.

(3) Wird die Tat in den Fällen
1. des Absatzes 1 Nr. 1 oder
2. des Absatzes 1 Nr. 3, 4 oder 5
fahrlässig begangen, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
Geldstrafe bis zu hundertachtzig Tages-
sätzen.

(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3
Nr. 1 sind nicht anzuwenden, wenn eine
personensorgeberechtigte Person das
Medium einem Kind oder einer jugendli-
chen Person anbietet, überlässt oder
zugänglich macht. Dies gilt nicht, wenn
die personensorgeberechtigte Person
durch das Anbieten, Überlassen oder
Zugänglichmachen ihre Erziehungs-
pflicht gröblich verletzt.

Erläuterung:
Die neuen Regelungen legen in Absatz
1 Nr. 1 bis 4 die strafrechtlichen Folgen
von Zuwiderhandlungen gegen § 15
JuSchG fest. Ein Verstoß gegen § 15 
Abs. 6 ist jedoch nicht hier aufgeführt, 
er handelt sich um eine Ordnungswidrig-
keit nach § 28 Abs. 1 Nr. 20 JuSchG.
Sie betreffen Zuwiderhandlungen gegen

§ 27
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die Verbreitungs- und Werbebeschrän-
kungen des § 15 JuSchG für Trägerme-
dien, deren Aufnahme in die Liste
jugendgefährdender Medien bekannt
gemacht ist, und für schwer jugendge-
fährdende Trägermedien im Sinne von
§ 15 Abs. 2, nicht einen Verstoß
gegen § 15 Abs. 3 JuSchG durch
Verbreitung von Trägermedien,
die ganz oder im Wesentlichen
inhaltsgleich sind mit einem in die
Liste jugendgefährdender Medien auf-
genommenen Trägermedium. Ein Ver-
stoß gegen § 15 Abs. 3 JuSchG
bleibt straffrei, da § 15 Abs. 3 in § 28
JuSchG nicht in Bezug genommen ist.
Insoweit hat sich an dem bisherigen
Rechtszustand (§ 21 GjS) nichts geän-
dert. Soweit inhaltsgleiches Material
mit voller Absicht hergestellt und ver-
breitet wird, ist dies unbefriedigend,
jedoch bleiben in diesem Fall gewerbe-
rechtliche Ordnungsverfügungen
gegen den Anbieter möglich, auch wird
die Bundesprüfstelle für eine baldige
Listenaufnahme nach § 21 Abs. 5 Nr. 1
JuSchG von Amts wegen zu sorgen
haben.

Für die Fälle, in denen Trägermedien
ausnahmsweise in die nichtöffentliche
Liste Teil C oder D aufgenommen sind,
knüpft die Strafbarkeit in § 28 Nr. 5
JuSchG an die Zustellung der Entschei-
dung nach § 21 Abs. 8 JuSchG an. 

Neu gegenüber dem bisher geltenden
Recht ist, dass fahrlässige Begehung
nur in einigen besonders genannten Fäl-
len bestraft wird: 
❙ das fahrlässige Anbieten oder

Überlassen jugendgefährdender
Trägermedien nach § 15 Abs. 1
oder 2 JuSchG an ein Kind oder
einen Jugendlichen (§ 15 Abs. 1 
Nr. 1 JuSchG), 

❙ das fahrlässige Anbieten in Kios-
ken usw. oder im Versandhandel,
in Leihbüchereien oder Lesezirkeln 
(§ 15 Abs. 1 Nr. 3 JuSchG), 

❙ das fahrlässige Vermieten außerhalb
der besonderen Ladengeschäfte
(§ 15 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG),

❙ das fahrlässige Importieren im Wege
des Versandhandels (§ 15 Abs. 1 Nr. 5
JuSchG), 

wobei die Fahrlässigkeit vor allem in den
letzten drei Punkten oft nur darin
besteht, dass die Indizierung oder die
schwer jugendgefährdenden Eigen-
schaften fahrlässig nicht zur Kennt-
nis genommen worden waren.

Verstoßen Gewerbetreibende oder
Veranstalter vorsätzlich gegen im Ein-
zelnen genannte Verbote der §§ 6 bis 13
JuSchG, sind sie nach Abs. 2 strafbar,
wenn sie dadurch wenigstens leicht-
fertig einen noch nicht 18-jährigen jun-
gen Menschen in seiner Entwicklung
gefährden, wenn sie aus Gewinn-
sucht handeln oder wenn sie den
Verstoß beharrlich wiederholen.
Die Personensorgeberechtigten sind
nach diesen Vorschriften nur strafbar,
wenn das Anbieten oder Zugänglichma-
chen als grober Verstoß gegen die
Erziehungsaufgabe angesehen wer-
den muss (Abs. 4).

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Ver-
anstalter oder Gewerbetreibender vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 die für seine

Betriebseinrichtung oder Veranstal-

§ 28
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tung geltenden Vorschriften nicht,
nicht richtig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise bekannt macht,

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 eine Kenn-
zeichnung verwendet,

3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 einen Hin-
weis nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig gibt,

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 einen Hin-
weis gibt, einen Film oder ein Film-
oder Spielprogramm ankündigt oder
für einen Film oder ein Film- oder
Spielprogramm wirbt,

5. entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 einem Kind
oder einer jugendlichen Person den
Aufenthalt in einer Gaststätte gestattet,

6. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind oder
einer jugendlichen Person die Anwe-
senheit bei einer öffentlichen Tanz-
veranstaltung gestattet,

7. entgegen § 6 Abs. 1 einem Kind oder
einer jugendlichen Person die Anwe-
senheit in einer öffentlichen Spielhal-
le oder einem dort genannten Raum
gestattet,

8. entgegen § 6 Abs. 2 einem Kind oder
einer jugendlichen Person die Teil-
nahme an einem Spiel mit Gewinn-
möglichkeit gestattet,

9. einer vollziehbaren Anordnung nach
§ 7 Satz 1 zuwiderhandelt,

10. entgegen § 9 Abs. 1 ein alkoholisches
Getränk an ein Kind oder eine
jugendliche Person abgibt oder ihm
oder ihr den Verzehr gestattet,

11. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 ein alko-
holisches Getränk in einem Automa-
ten anbietet,

12. entgegen § 10 Abs. 1 Tabakwaren
abgibt oder einem Kind oder einer
jugendlichen Person unter 16 Jahren
das Rauchen gestattet,

13. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Tabakwa-
ren in einem Automaten anbietet,

14. entgegen § 11 Abs. 1 oder 3, jeweils
auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2,

einem Kind oder einer jugendlichen
Person die Anwesenheit bei einer
öffentlichen Filmveranstaltung,
einem Werbevorspann oder einem
Beiprogramm gestattet,

14a.entgegen § 11 Abs. 5 einen Werbe-
film oder ein Werbeprogramm vor-
führt,

15. entgegen § 12 Abs. 1 einem Kind
oder einer jugendlichen Person
einen Bildträger zugänglich macht,

16. entgegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 einen
Bildträger anbietet oder überlässt,

17. entgegen § 12 Abs. 4 oder § 13 
Abs. 2 einen Automaten oder ein
Bildschirmspielgerät aufstellt,

18. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 einen
Bildträger vertreibt,

19. entgegen § 13 Abs. 1 einem Kind
oder einer jugendlichen Person das
Spielen an Bildschirmspielgeräten
gestattet oder

20. entgegen § 15 Abs. 6 einen Hinweis
nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig gibt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als
Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1, auch in

Verbindung mit Abs. 5 Satz 3 oder 
§ 13 Abs. 3, einen Hinweis nicht, nicht
richtig oder nicht in der vorgeschrie-
benen Weise gibt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, auch in Ver-
bindung mit Abs. 5 Satz 3 oder § 13
Abs. 3, oder nach § 14 Abs. 7 Satz 3
zuwiderhandelt,

3. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 einen Hin-
weis nicht, nicht richtig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig anbringt oder

4. entgegen § 14 Abs. 7 Satz 1 einen Film
oder ein Film- oder Spielprogramm
mit „Infoprogramm“ oder „Lehrpro-
gramm“ kennzeichnet.
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(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 3 einen Hin-

weis nicht, nicht richtig oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise gibt oder

2. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 2 eine Mit-
teilung verwendet.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als Per-
son über 18 Jahren ein Verhalten eines
Kindes oder einer jugendlichen Person
herbeiführt oder fördert, das durch ein
in Absatz 1 Nr. 5 bis 8, 10, 12, 14 bis 16
oder 19 oder in § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2
bezeichnetes oder in § 12 Abs. 3 Nr. 1
enthaltenes Verbot oder durch eine voll-
ziehbare Anordnung nach § 7 Satz 1 ver-
hindert werden soll. Hinsichtlich des Ver-
bots in § 12 Abs. 3 Nr. 1 gilt dies nicht
für die personensorgeberechtigte Person
und für eine Person, die im Einverständ-
nis mit der personensorgeberechtigten
Person handelt.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro geahndet werden.

Erläuterung:
Absätze 1 bis 3: Verstöße gegen die
Vorschriften zum Jugendschutz in der
Öffentlichkeit in Abschnitt 2 des Gesetzes
und gegen die Vorschriften über Filmver-
anstaltungen, Bildträger und Bildschirm-
spielgeräte in Abschnitt 3 sind Ord-
nungswidrigkeiten, wenn sie von
Gewerbetreibenden oder Veranstal-
tern vorsätzlich oder fahrlässig
begangen werden (Abs. 1). Bei einem
Handeln aus Gewinnsucht, bei beharr-
lichen Wiederholungen und bei leicht-
fertigen Gefährdungen von unter 
18-jährigen jungen Menschen wird die
vorsätzliche Zuwiderhandlung sogar zur
Straftat (§ 27 Abs. 2 JuSchG). In Abs. 2

und Abs. 3 Nr. 1 werden mögliche Ver-
stöße der Anbieter von Trägermedien
hinzugefügt. Abs. 3 Nr. 2 macht den
möglichen Verstoß einer anerkannten
Einrichtung der Selbstkontrolle gegen 
§ 24 Abs. 5 Satz 2 JuSchG zur Ordnungs-
widrigkeit.
Hinweis auf ein offensichtliches Redakti-
onsversehen in Absatz 2: Absatz 2 Nr. 1
nimmt Bezug auf „§ 12 Abs. 2 Satz 1 Nr.
1“. Der genannte Satz 1 hat aber keine
„Nr. 1“, hingegen ist der Zusatz „Nr. 1“ 
in der nächsten Nummer hinter „§ 12
Abs. 2 Satz 2“ einzufügen.
Absatz 4: Jeder, der über 18 Jahre
alt ist, kann wegen einer Ordnungswid-
rigkeit nach Absatz 4 mit einer Geldbuße
belegt werden. Es handelt sich dabei um
die vorsätzliche Förderung oder
Herbeiführung eines Verhaltens von
Kindern und Jugendlichen, das durch
dieses Gesetz verhindert werden
soll, und zwar entgegen der jeweiligen
gesetzlichen Regelung 
❙ der Aufenthalt in einer Gaststätte

(§ 4 JuSchG),
❙ die Anwesenheit bei öffentlichen

Tanzveranstaltungen (§ 5 JuSchG), 
❙ die Anwesenheit in einer öffentlichen

Spielhalle oder spielhallenähnlichen
Räumen oder die öffentliche Teilnah-
me an Gewinnspielen (§ 6 JuSchG), 

❙ die Anwesenheit in jugendgefähr-
denden Veranstaltungen oder
Betrieben entgegen behördlicher
Anordnung (§ 7),

❙ der Erwerb und das Trinken alkoho-
lischer Getränke in der Öffentlich-
keit (§ 9 JuSchG),

❙ der Erwerb und das Rauchen von
Tabak in der Öffentlichkeit (§ 10
JuSchG),

❙ die Anwesenheit bei einer öffentlichen
Filmveranstaltung entgegen den
Freigaben und Zeitgrenzen (§ 11
JuSchG),
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❙ das öffentliche Zugänglichmachen von
für die Altersstufe nicht freigegebenen
Bildträgern (§ 12 Abs. 2 JuSchG), 

❙ das öffentliche und nichtöffentli-
che Zugänglichmachen von Bildträ-
gern ohne jede Jugendfreigabe (§ 12
Abs. 3 JuSchG),

❙ das Spielen an öffentlich aufgestellten
Bildschirmspielautomaten (§ 13
JuSchG),

❙ das öffentliche und nichtöffentli-
che Zugänglichmachen von in die
Liste jugendgefährdender Medien auf-
genommenen oder schwer jugendge-
fährdenden Trägermedien (§ 15
Abs. 1 u. 2 JuSchG).

Die fahrlässige Förderung oder Her-
beiführung eines solchen Verhaltens
wird nicht nach Abs. 4 geahndet.
Höhe der Geldbuße, Absatz 5: Die
Geldbuße beträgt bei Vorsatz (Absätze 1
bis 4) bis zu 50.000 €, bei Fahrlässigkeit
(nur Absätze 1 bis 3) höchstens 25.000 €
(§ 17 Abs. 2 OWiG). 

Abschnitt 7.  

Schlussvorschriften

Übergangsvorschriften

Auf die nach bisherigem Recht mit
„Nicht freigegeben unter achtzehn Jah-
ren“ gekennzeichneten Filmprogramme
für Bildträger findet § 18 Abs. 8 Satz 1
mit der Maßgabe Anwendung, dass an
die Stelle der Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 1
bis 5“ die Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 1 
bis 4“ tritt.

Erläuterung:
Bei Vergabe des bisherigen Kennzei-
chens nach § 7 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 3
Nr. 5 JÖSchG „Nicht freigegeben
unter 18 Jahren“ war nicht geprüft
worden, ob das Filmprogramm jugend-
gefährdend ist. Deshalb war eine Auf-
nahme in die Liste trotz Kennzeichnung
möglich. Die Übergangsvorschrift
gewährleistet, dass die Listenaufnahme
weiterhin möglich ist, wenn der Anbieter
das Programm nicht noch einmal prüfen
lässt und nun das Kennzeichen „Keine
Jugendfreigabe“ erhält.

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in
Kraft, an dem der Staatsvertrag der Län-
der über den Schutz der Menschenwürde
und den Jugendschutz in Rundfunk und
Telemedien in Kraft tritt. Gleichzeitig tre-
ten das Gesetz zum Schutze der Jugend
in der Öffentlichkeit vom 25. Februar
1985 (BGBl. I S. 425), zuletzt geändert

§ 30

§ 29



durch Artikel 8a des Gesetzes vom 
15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) und
das Gesetz über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften und Medienin-
halte in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Juli 1985 (BGBl. I S. 1502),
zuletzt geändert durch Artikel 8b des
Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3762) außer Kraft. Das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gibt das Datum des In-Kraft-Tre-
tens dieses Gesetzes im Bundesgesetz-
blatt bekannt.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 tre-
ten § 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Nr. 13 am
1. Januar 2007 in Kraft.

Erläuterung:
Der Staatsvertrag der Länder über den
Schutz der Menschenwürde und den
Jugendschutz in Rundfunk und Teleme-
dien, kurz Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) tritt am 1. April
2003 in Kraft (§ 28 JMStV). Dies ist zu-
gleich gemäß Abs. 1 Satz 1 der Zeitpunkt
des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes.
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§

I. Abschnitt.  

Allgemeine Vorschriften

Zweck des Staatsvertrages

Zweck des Staatsvertrages ist der einheit-
liche Schutz der Kinder und Jugendli-
chen vor Angeboten in elektronischen
Informations- und Kommunikations-
medien, die deren Entwicklung oder
Erziehung beeinträchtigen oder gefähr-
den, sowie der Schutz vor solchen Ange-
boten in elektronischen Informations-
und Kommunikationsmedien, die die
Menschenwürde oder sonstige durch das
Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter
verletzen.

Erläuterung:
Der Zweck des Staatsvertrages ist hier
zurückhaltend dargestellt. Der Staatsver-
trag erfüllt die den Ländern vorbehalte-
nen Aufgaben in den zwischen Bund
und Ländern vereinbarten Eckpunkten
einer Neuregelung des Jugendschutzes
in den Medien vom 8. März 2002, mit
deren Umsetzung Bund und Länder
einen einheitlichen Schutzstandard
für den Jugendmedienschutz im
gesamten Bereich der Offline- und der
Onlinemedien erreichen wollen. Die

getroffenen Regelungen sind deshalb
mit der für die Trägermedien
getroffenen Regelung im Jugend-
schutzgesetz abgestimmt, sodass
erstmals von einheitlichen Maßstä-
ben für den Jugendschutz im
Bereich der Medien ausgegangen wer-
den kann.

Geltungsbereich

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektroni-
sche Informations- und Kommunikati-
onsmedien (Rundfunk und Telemedien).

(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für
Telekommunikationsdienstleistungen
und das geschäftsmäßige Erbringen von
Telekommunikationsdiensten nach § 3
des Telekommunikationsgesetzes vom
25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120), zuletzt
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes
vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2010).

(3) Das Teledienstegesetz vom 22. Juli 1997
(BGBl. I S. 1870), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember
2001 (BGBl. I S. 3721), und der Medien-
dienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis
12. Februar 1997, zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Sechsten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages vom 20./21. Dezem-
ber 2001, bleiben unberührt. 

§ 2

§ 1

Teil II 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
der Länder (JMStV)
Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien vom 10.–27. September 2002



§

Erläuterung:
Die Geltung des Staatsvertrages geht
über die notwendige Ausfüllung des
Landesrechtsvorbehalts von § 16
JuSchG im Unterabschnitt Telemedien
des Jugendschutzgesetzes weit hinaus. Er
trifft erstmals eine zusammenfassen-
de Regelung über Angebotsverbote
und Angebotsbeschränkungen in den
elektronischen Informations- und
Kommunikationsmedien Fernsehen
und Hörfunk, Mediendienste und
Teledienste. 

Begriffsbestimmungen

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages
ist, wer noch nicht 14 Jahre, Jugendli-
cher, wer 14 Jahre, aber noch nicht 
18 Jahre alt ist.

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind
1. „Telemedien“ Teledienste im Sinne des

Teledienstegesetzes und Mediendiens-
te im Sinne des Mediendienste-Staats-
vertrages, soweit sie nicht Rundfunk
im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages
sind,

2. „Angebote“ Rundfunksendungen oder
Inhalte von Telemedien,

3. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder
Anbieter von Telemedien.

Erläuterung:
Die Begriffsbestimmungen „Kind“ und
„Jugendlicher“ entsprechen § 1 Abs. 1
Nr. 1 und 2 JuSchG.
Die Begriffe „Angebote“ und „Anbie-
ter“ werden im Folgenden einheitlich
für Rundfunksendungen und Telemedi-
en-Angebote gebraucht.

Der Begriff „Telemedien“ ist, wie in § 1
Abs. 3 JuSchG, als zusammenfassender
Begriff für Teledienste und Mediendiens-
te durch Verweis auf das Teledienstege-
setz und den Mediendienste-Staatsver-
trag bestimmt. Der Versuch einer
Definition von Telemedien aufgrund der
Begriffsbestimmungen für Teledienste
im Teledienstegesetz (§ 2 Abs. 1 TDG)
und für Mediendienste im Medien-
dienste-Staatsvertrag (§ 2 Abs. 1 MDStV)
in Verbindung mit den in Bezug genom-
menen Bestimmungen, die das Telekom-
munikationsgesetz (TKG) trifft, würde
stark verkürzt etwa lauten: 

Telemedien sind alle Angebote in
Onlinediensten, die digitale Datei-
en mit Texten, Bildern oder Tönen
mittels Fernmeldetechnik über
Telefonfest- oder -funknetze, Kabel-
netze oder vergleichbare Übertra-
gungswege zugänglich und nutzbar
machen.

Keine Telemedien sind Angebote
der elektronischen Übertragung
von Texten, Bildern oder Tönen
durch unmittelbare Individualkom-
munikationsdienste wie Telefon
und Telefax sowie durch den Rund-
funk (Fernsehen oder Hörfunk). 

Zu den Telemedien gehören vor allem
Angebote im Internet und in be-
grenzten Netzen, auch in Chat-
Rooms, sowie Übermittlungen durch
E-Mail. Gleichgültig ist es, ob die Ange-
bote dadurch verbreitet werden, dass sie
auf dem Serverspeicher, auf dem sie lie-
gen, zugänglich gemacht werden, ob sie
dort greifbar sind zum Herunterladen
auf den Rechner des Nutzers, oder ob sie
als Verteildienst an eine Vielzahl von Nut-
zern oder als E-Mail, als Attachment zur
E-Mail oder in sonstiger Weise versandt

§ 3
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werden. Gleichgültig ist auch, ob dafür
eine elektronische Speicherung auf Dau-
er erfolgt; auch Livedarbietungen im
Internet gehören z. B. dazu.

Unzulässige Angebote

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verant-
wortlichkeit sind Angebote unzulässig,
wenn sie
1. Propagandamittel im Sinne des § 86

des Strafgesetzbuches darstellen,
deren Inhalt gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung oder
den Gedanken der Völkerverständi-
gung gerichtet ist, 

2. Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen im Sinne des § 86a
des Strafgesetzbuches verwenden, 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölke-
rung oder gegen eine nationale, ras-
sische, religiöse oder durch ihr Volks-
tum bestimmte Gruppe aufstacheln,
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen
gegen sie auffordern oder die Men-
schenwürde anderer dadurch angrei-
fen, dass Teile der Bevölkerung oder
eine vorbezeichnete Gruppe
beschimpft, böswillig verächtlich
gemacht oder verleumdet werden,

4. eine unter der Herrschaft des Natio-
nalsozialismus begangene Handlung
der in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des
Völkerstrafgesetzbuches bezeichne-
ten Art in einer Weise, die geeignet
ist, den öffentlichen Frieden zu
stören, leugnen oder verharmlosen,

5. grausame oder sonst unmenschliche
Gewalttätigkeiten gegen Menschen
in einer Art schildern, die eine Ver-
herrlichung oder Verharmlosung sol-
cher Gewalttätigkeiten ausdrückt
oder die das Grausame oder Un-

menschliche des Vorgangs in einer
die Menschenwürde verletzenden
Weise darstellt; dies gilt auch bei vir-
tuellen Darstellungen,

6. als Anleitung zu einer in § 126 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches genann-
ten rechtswidrigen Tat dienen,

7. den Krieg verherrlichen,
8. gegen die Menschenwürde ver-

stoßen, insbesondere durch die Dar-
stellung von Menschen, die sterben
oder schweren körperlichen oder
seelischen Leiden ausgesetzt sind
oder waren, wobei ein tatsächliches
Geschehen wiedergegeben wird,
ohne dass ein berechtigtes Interesse
gerade für diese Form der Darstel-
lung oder Berichterstattung vorliegt;
eine Einwilligung ist unbeachtlich,

9. Kinder oder Jugendliche in unnatür-
lich geschlechtsbetonter Körperhal-
tung darstellen; dies gilt auch bei vir-
tuellen Darstellungen,

10. pornografisch sind und Gewalttätig-
keiten, den sexuellen Missbrauch von
Kindern oder Jugendlichen oder
sexuelle Handlungen von Menschen
mit Tieren zum Gegenstand haben;
dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen, oder 

11. in den Teilen B und D der Liste nach 
§ 18 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind oder mit einem in die-
ser Liste aufgenommen Werk ganz
oder im Wesentlichen inhaltsgleich
sind.

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und
6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches,
im Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des
Strafgesetzbuches entsprechend.

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verant-
wortlichkeit sind Angebote ferner
unzulässig, wenn sie
1. in sonstiger Weise pornografisch sind,
2. in den Teilen A und C der Liste nach

§ 4
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§ 18 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind oder mit einem in die-
ser Liste aufgenommenen Werk ganz
oder im Wesentlichen inhaltsgleich
sind, oder

3. offensichtlich geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendli-
chen oder ihre Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit unter
Berücksichtigung der besonderen Wir-
kungsform des Verbreitungsmediums
schwer zu gefährden.

In Telemedien sind Angebote abwei-
chend von Satz 1 zulässig, wenn vonsei-
ten des Anbieters sichergestellt ist, dass
sie nur Erwachsenen zugänglich
gemacht werden (geschlossene Benutzer-
gruppe).

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in
die Liste nach § 18 des Jugendschutzge-
setzes wirken die Verbote nach Absatz 1
und 2 auch nach wesentlichen inhaltli-
chen Veränderungen bis zu einer Ent-
scheidung durch die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien.

Erläuterung:
Das bisher geltende Recht unterschied
bei den Verbreitungsbeschränkungen für
jugendgefährdende Telemedien zwi-
schen Telediensten und Mediendiensten.
Über Teledienste durften indizierte und
schwer jugendgefährdende Angebote
verbreitet oder zugänglich gemacht wer-
den, solange dies nicht nach allgemei-
nem Strafrecht verboten war und techni-
sche Vorkehrungen die Möglichkeit für
Eltern oder Erzieher boten, unter 18-jähri-
ge von der Nutzung auszuschließen (§ 3
Abs. 2 Satz 2 GjS). Über Mediendienste
durften schwer jugendgefährdende
Angebote nicht verbreitet oder zugäng-
lich gemacht werden, auch nicht an

über 18-Jährige (§ 12 Abs. 1 MDStV), das
Verbreiten oder Zugänglichmachen von
sonstigen jugendgefährdenden Medien-
abrufdiensten war erlaubt, wenn techni-
sche Vorkehrungen die Möglichkeit einer
Sperrung für unter 18-Jährige boten (§ 12
Abs. 4 MDStV). Für den Rundfunk gab es
ein Verbot der Verbreitung schwer
jugendgefährdender Sendungen (§ 3
Abs. 1 RStV) und ein Verbot mit Ausnah-
memöglichkeit für Sendungen, die mit
indizierten Medien inhaltsgleich sind
(§ 3 Abs. 3 RStV). Das neue Recht bringt
mit § 4 JMStV eine Vereinheitlichung
und Verschärfung. 
Die Bestimmung entspricht § 15 JuSchG
mit einigen nicht unbedeutenden Unter-
schieden:
§ 15 JuSchG bringt Verbreitungs- und
Werbebeschränkungen, lässt aber die
Verbreitung unter Erwachsenen im
Wesentlichen unberührt. § 4 Abs. 1
JMStV setzt jedoch generelle Verbrei-
tungsverbote für alle schwer jugendge-
fährdenden Inhalte, die im Wesentlichen
mit der in § 15 Abs. 2 JuSchG genannten
Aufzählung übereinstimmen. 

Die Absätze 1 und 2 nennen in Form
einer Liste die unzulässigen Ange-
bote. 
Die Bestimmung der Ordnungswidrigkei-
ten in § 24 Absatz 1 JMStV macht deut-
lich: Unzulässigkeit bedeutet das Ver-
bot des Verbreitens und des
Zugänglichmachens solcher Ange-
bote durch Rundfunk und Telemedien.

Absatz 1: 
Medien mit absolutem Verbreitungs-
verbot durch Rundfunk und Teleme-
dien 
❙ Nr. 1 verbietet verfassungsfeindli-

che oder gegen die Völkerverstän-
digung gerichtete Propaganda
entsprechend § 86 StGB, der inhaltli-
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che Zusatz ist keine Einschränkung,
sondern eine korrekte Wiedergabe,

❙ Nr. 2 verbietet die Verwendung von
Kennzeichen (Fahnen, Parolen, Gruß-
formen, Logos und Symbole) verfas-
sungswidriger Organisationen,
Nr. 2 bezieht sich damit auf § 86a
StGB, der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG
nicht genannt ist,

❙ Nr. 3 verbietet rassistische, völki-
sche, nationalistische oder reli-
giöse Volksverhetzung und
umschreibt die durch § 130 StGB ver-
botenen Inhalte, ohne diesen zu nen-
nen, mit Ausnahme von § 130 Abs. 3
StGB, 

❙ Nr. 4 verbietet die Verharmlosung
oder Leugnung nationalsozialisti-
schen Völkermords und bezieht sich
dabei auf das Völkerstrafgesetzbuch
unter inhaltlicher Aufnahme von 
§ 130, 

❙ Nr. 5 verbietet Darstellungen un-
menschlicher Gewalttätigkeit in
verherrlichender, verharmlosender
oder menschenunwürdiger Weise und
bezieht sich damit auf § 131 StGB ohne
ihn zu nennen,

❙ Nr. 6 verbietet die Anleitung zu
schweren Straftaten wie Mord, Tot-
schlag, Freiheitsberaubung, Erpres-
sung oder Raub, Landfriedensbruch
oder gemeingefährlichen Verbrechen
und Vergehen unter Nennung von §
126 StGB, bezieht sich aber damit auf §
130a StGB, der die Anleitung zu den in
§ 126 StGB genannten Straftaten unter
Strafe stellt,

❙ Nr. 7 verbietet wie § 15 Abs. 2 Nr. 2
JuSchG die Kriegsverherrlichung,

❙ Nr. 8 verbietet alle Verstöße gegen
die Menschenwürde, insbesondere
durch Wiedergabe von Aufnahmen
eines tatsächlichen Geschehens,
die menschliches Leiden oder

Sterben in die Menschenwürde verlet-
zender Weise zeigen, und geht damit
weit über den umgrenzten Tatbestand
von § 15 Abs. 2 Nr. 3 JuSchG hinaus,
der nur die hier unter „insbesondere“
genannte Wiedergabe umfasst,

❙ Nr. 9 verbietet wie § 15 Abs. 2 Nr. 4
JuSchG Darstellungen von noch nicht
18 Jahre alten Mädchen oder Jun-
gen in unnatürlicher, sexuell auf-
reizender Körperhaltung, des
Zusatzes „auch bei virtuellen Darstel-
lungen“ hier und in Nr. 10 hätte es
nicht bedurft, da virtuelle Darstellun-
gen von Mädchen und Jungen, die
nach dem äußeren Erscheinungsbild
als noch nicht 18-jährig erscheinen,
den Tatbestand ohnehin erfüllen (vgl.
Erläuterungen zu § 15 Abs. 2 Nr. 4
JuSchG),

❙ Nr. 10 verbietet Gewaltpornografie,
Kinderpornografie und Pornogra-
fie mit Tieren im Sinne von § 184
Abs. 3 StGB und entspricht damit teil-
weise der Nennung von
§ 184 StGB in § 15 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG,
§ 184 Abs. 1 StGB wird in § 4 Abs. 2 Nr.
1 JuSchG aufgenommen,

❙ Nr. 11 verbietet die Verbreitung von in
die Teile B und D der Liste jugend-
gefährdender Medien aufgenom-
menen oder diesen wesentlich
inhaltsgleichen Telemedien und
Trägermedien, die also absoluten
strafrechtlichen Verbreitungsverboten
unterliegen, Teile A und C der Liste
sind dann in Abs. 2 Nr. 2 genannt.

Der Katalog von Abs. 1 Nr. 1 bis 10 ent-
spricht fast vollständig dem in § 15 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 JuSchG, geht jedoch mit
Nr. 2, Verwendung von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen, und
mit Nr. 8, soweit dadurch jede Verlet-
zung der Menschenwürde unzulässig ist,
an zwei Stellen deutlich darüber hinaus.
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Die nur teilweise Bezugnahme auf § 184
StGB in Abs. 1 Nr. 10 wird vervollständigt
durch Abs. 2 Nr. 1; die offensichtlich
schwere Jugendgefährdung entspre-
chend § 15 Abs. 2 Nr. 5 JuSchG ist in 
Abs. 2 Nr. 3 aufgenommen.

Absatz 2: 
Medien mit absolutem Verbot der
Verbreitung durch Rundfunk und
mit Verbot der Verbreitung an Kin-
der und Jugendliche durch Tele-
medien 
In Absatz 2 sind die Verbote zusammen-
gefasst, die nur für den Rundfunk unbe-
dingt gelten. In Telemedien ist die Ver-
breitung von einfacher Pornografie und
von in die Liste jugendgefährdender
Medien aufgenommenen, mit diesen
wesentlich inhaltsgleichen oder offen-
sichtlich schwer jugendgefährdenden
Angeboten erlaubt, wenn sie in ge-
schlossener, alterskontrollierter
Benutzergruppe nur Erwachsenen
zugänglich gemacht werden (Abs. 2 
Satz 2).

❙ Nr. 1 verbietet Pornografie, soweit
sie nicht von Absatz 1 Nr. 10 erfasst ist
(einfache Pornografie),

❙ Nr. 2 verbietet die Verbreitung von 
in die Teile A und C der Liste jugend-
gefährdender Medien aufgenom-
menen oder wesentlich inhalts-
gleichen Telemedien und Träger-
medien, die keinen absoluten straf-
rechtlichen Verbreitungsverboten
unterliegen, und ergänzt damit
Absatz 1 Nr. 11,

❙ Nr. 3 verbietet Angebote, deren Eig-
nung zu schwerer Jugendgefähr-
dung offensichtlich ist. 

Absatz 3: 
Entscheidung bei inhaltlichen Verän-
derungen indizierter Angebote
Absatz 3 verwendet den Begriff „Angebo-
te“ nicht in dem strikten Sinne des § 3
Abs. 2 Nr. 2 JMStV. Dies ergibt sich
bereits daraus, dass nur Tele- und Träger-
medien, nicht aber Rundfunksendungen
in die Liste nach § 18 JuSchG aufgenom-
men werden können. Es geht um die
Weiterwirkung der Verbote in Absatz 1
Nr. 11 und in Absatz 2 Nr. 2 nach inhalt-
lichen Veränderungen.  Die Entschei-
dung, dass nach Veränderungen
eine Inhaltsgleichheit mit dem in
die Liste aufgenommene Werk „im
Wesentlichen“ nicht mehr besteht,
darf weder der Anbieter selbst noch
eine Einrichtung der freiwilligen
Selbstkontrolle fällen, sie bleibt der
Bundesprüfstelle vorbehalten.
Für ein selbst in die Liste jugendgefähr-
dender Medien aufgenommenes Teleme-
dium bleiben die Verbote des Ver-
breitens und Zugänglichmachens
bestehen, auch wenn es nicht mehr
den gleichen Inhalt hat. Sie enden
erst, wenn die Aufnahme in die Liste ihre
Wirkung verliert oder wenn die Bundes-
prüfstelle das Telemedium aus der 
Liste streicht (§ 18 Abs. 7 JuSchG).
Begründung dafür sind die ständigen
Veränderungen, denen Angebote von
Telemedien unterworfen sein können.
Jugendgefährdende Bilder und Texte
wechseln häufig, manche Bilder werden
nach dem Zufallsprinzip laufend
getauscht. So kann eine jugendgefähr-
dende Site schon kurz nach der Indizie-
rung nichts mehr von den Texten, Bil-
dern und Tönen wiedergeben, die die
Indizierung veranlasst haben, und trotz
dieses inhaltlichen Austauschs in glei-
cher Weise jugendgefährdend bleiben.
Demgegenüber findet § 22 Abs. 2 JuSchG
(Aufnahme von periodischen Telemedi-
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en) Anwendung, wenn mehr als zwei der
wechselnden Unterangebote eines
Gesamtangebots innerhalb eines Jahres
in die Liste aufgenommen wurden (z. B.
mehrere Sites einer Domain). Es kann
dann das Gesamtangebot auch mit sei-
nen nicht jugendgefährdenden Teilen
auf die Dauer von drei bis zwölf Mona-
ten indiziert werden. Für Angebote in
Rundfunksendungen und Telemedien,
die den Inhalt eines in die Liste auf-
genommenen Träger- oder Teleme-
diums nach inhaltlicher Verände-
rung des Werks übernehmen, bedarf
es hingegen einer Bestätigung der
Bundesprüfstelle, dass „im Wesentli-
chen“ (also in Bezug auf die mögliche
Jugendgefährdung) eine Inhaltsgleich-
heit mit dem in die Liste aufgenomme-
nen Medium nicht mehr besteht. Dabei
muss es sich um das Werk handeln, das
auch Inhalt des indizierten Mediums ist,
das aber z. B. wegen vorgenommener
Kürzungen, Auslassungen oder Schnitte
in seiner Wirkung verändert wurde.

Wichtige Unterschiede zu den Ver-
breitungsbeschränkungen für Trä-
germedien:
❙ Der Jugendmedienschutz-Staats-

vertrag verbietet in § 4 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 2 Nr. 2 das Verbreiten und
das Zugänglichmachen von Angebo-
ten durch Rundfunk und Telemedi-
en, die mit indizierten Telemedi-
en oder Trägermedien wesentlich
inhaltsgleich sind. 
Das Jugendschutzgesetz beschränkt
in § 15 Abs. 3 nur das Verbreiten von
Trägermedien, die mit anderen indi-
zierten Trägermedien wesentlich
inhaltsgleich sind. 

❙ Der Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag verbietet in § 4 das Verbrei-
ten und Zugänglichmachen von
indizierten oder schwer jugend-

gefährdenden Medien durch Rund-
funk oder Telemedien, lediglich für die
drei in § 4 Abs. 2 genannten Verbote
lässt er eine Ausnahme zu, wenn die
Verbreitung durch Mediendienste in
geschlossener Erwachsenengruppe
geschieht.
Das Jugendschutzgesetz verbietet
in § 15 Abs. 1 einzelne weitere Verbrei-
tungswege, durch die diese Medien
Jugendlichen zugänglich werden
könnten, lässt aber eine Verbreitung
durch Trägermedien unter Erwachse-
nen grundsätzlich zu.

❙ Der Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag verbietet in § 4 Abs. 1 Nr. 8
alle Angebote durch Rundfunk und
Telemedien, die gegen die Men-
schenwürde verstoßen; das
Jugendschutzgesetz bringt in § 15
Abs. 2 Nr. 3 nur Verbreitungsbeschrän-
kungen für menschenunwürdige Wie-
dergaben realen Leidens und Sterbens.

❙ Der Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag verbietet in § 4 Abs. 1 Nr. 2
Angebote durch Rundfunk und Tele-
medien, die Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen ver-
wenden, das Jugendschutzgesetz
bringt keine dem entsprechende
Bestimmung.

Offensichtliche Eignung zu schwerer
Jugendgefährdung
Bei der Prüfung, ob eine offensichtliche
Eignung zu schwerer Jugendgefährdung
vorliegt, ist nach ausdrücklicher Bestim-
mung des Abs. 2 Nr. 3 die „besondere
Wirkungsform des Verbreitungsme-
diums“ zu berücksichtigen. Der gesetzli-
che Hinweis ist wichtig, obwohl die Ein-
beziehung der jeweiligen Wirkung des
Verbreitungsmediums eigentlich zu
jeder Prüfung der Jugendgefährdung
gehören muss. Es muss aber der Gefahr
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entgegengewirkt werden, dass eine viel-
leicht für einen Bildträger getroffene
Entscheidung nach § 15 Abs. 2 Nr. 5
JuSchG ohne weiteres auf inhaltsgleiche
Angebote durch Rundfunk oder Teleme-
dium erstreckt wird. Solche automati-
sche Erstreckung ist aus Gründen der
Rechtsklarheit nur nach Aufnahme eines
Mediums in die Liste jugendgefährden-
der Medien zulässig. Zum Begriff der
Jugendgefährdung ist auf die Erläuterun-
gen zu § 14 JuSchG und zur Offensicht-
lichkeit einer schweren Jugendgefähr-
dung auf die zu § 15 Abs. 2 JuSchG zu
verweisen.

Verstoß gegen die Menschenwürde
Die Bestimmung scheint nur unbe-
stimmt und schwer anwendbar. Der
Rechtssatz von der Unantastbarkeit der
Menschenwürde in Artikel 1 des Grund-
gesetzes will jeden Menschen vor Miss-
achtung seiner Würde, also vor unnötig
erniedrigender und beschämender
Behandlung durch andere schützen, ins-
besondere durch Vertreter der Staatsge-
walt. Abs. 1 Nr. 8 bedeutet nicht, dass
in Rundfunk und Telemedien Verlet-
zungen der Menschenwürde nicht
dargestellt werden dürfen. Vielmehr
verbietet er Angebote, die dazu führen,
dass die Menschenwürde durch die
Verbreitung der Darstellung und
vielleicht nur durch sie verletzt wird.
Es geht also nicht um Verletzungen der
Menschenwürde einzelner Personen,
z. B. der Dargestellten, deren Einwilli-
gung deshalb auch unerheblich ist, son-
dern um die Menschenwürde als sozi-
alethischen Gesamtwert, der durch
Verbreitung von Darstellungen angegrif-
fen und verletzt werden kann. Auch in
den als Beispiel genannten Fällen wird
nicht die Menschenwürde des Leidenden
und Sterbenden verletzt, die preisgeben-
de Zurschaustellung seines Leidens und

Sterbens muss als Angriff nicht auf die
Würde dieses Menschen, sondern auf die
Würde des Menschen empfunden
werden.

Geschlossene Benutzergruppe mit
Altersverifikation
Absatz 2 Satz 2 bringt eine Ausnahme
für Telemedien von dem allgemeinen
Verbreitungsverbot des § 4 JMStV. Die in
Absatz 2 genannten jugendgefährden-
den Inhalte können in geschlossenen,
alterskontrollierten Benutzergruppen
Erwachsenen zugänglich gemacht wer-
den. Die Anforderungen sind gegenüber
dem bisherigen Recht strenger gewor-
den. Während bisher Telemedien mit
den in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten
Inhalten verbreitet oder zugänglich
gemacht werden konnten, falls eine Soft-
ware die Möglichkeit einer Sperrung für
unter 18-Jährige bot (so § 3 Abs. 2 Satz 2
GjS für Teledienste und § 12 Abs. 4
MDStV für Mediendienste), muss sich
nunmehr der Anbieter vergewissern,
dass ein Nutzer erwachsen ist, bevor er
ihm solche Angebote zugänglich macht.
Für die Anwendbarkeit der Ausnahmere-
gelung in § 4 Absatz 2 Satz 2 JMStV ist
daher Altersverifikation erforderlich. 

Das ist im Onlinegeschäft nicht einfach.
Das Gesetz macht keine Vorschriften für
bestimmte Systeme der Altersverifikati-
on. Die von manchen als ausreichend
angesehene Übersendung einer Faxkopie
des Personalausweises oder die Überprü-
fung der Korrektheit der Altersangabe
lediglich auf der Grundlage der Personal-
ausweisnummer genügt den Anforderun-
gen jedenfalls ebenso wenig wie die
bloße Angabe einer Kreditkartennum-
mer. Es muss ein zusätzliches Element
der Verifikation hinzukommen, durch
das mit hinreichender Sicherheit festge-
stellt werden kann, dass zur Anmeldung
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kein fremder Personalausweis benutzt
worden ist. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass im einverständlichen Zusammen-
wirken mit Erwachsenen ohnehin jeder
Jugendliche an solche Inhalte heran-
kommt; eine 100%ige Sicherheit ist 
daher nicht zu fordern. Die wider-
spruchslose Belastung des Kontos des
über 18jährigen Personalausweisinha-
bers kann deshalb als hinreichende zu-
sätzliche Sicherheit angesehen werden.
Am sichersten bleibt jedoch die per-
sönliche Identitätsprüfung, auch wenn
sie nicht durch den Anbieter selbst, 
sondern durch Beauftragte erfolgt, z. B.
durch die Post.

Entwicklungsbeeinträchtigende
Angebote

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeig-
net sind, die Entwicklung von Kindern
oder Jugendlichen zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten
oder zugänglich machen, haben sie dafür
Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugend-
liche der betroffenen Altersstufen sie übli-
cherweise nicht wahrnehmen.

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur
Beeinträchtigung der Entwicklung im
Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie
nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder
oder Jugendliche der jeweiligen Alters-
stufe nicht freigegeben sind. Satz 1 gilt
entsprechend für Angebote, die mit dem
bewerteten Angebot im Wesentlichen
inhaltsgleich sind.

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus
Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er
1. durch technische oder sonstige Mittel

die Wahrnehmung des Angebots
durch Kinder oder Jugendliche der
betroffenen Altersstufe unmöglich
macht oder wesentlich erschwert oder

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet
oder zugänglich gemacht werden, so
wählt, dass Kinder oder Jugendliche
der betroffenen Altersstufe üblicher-
weise die Angebote nicht wahrneh-
men.

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigen-
de Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf
Kinder oder Jugendliche anzunehmen,
erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung
nach Absatz 1, wenn das Angebot nur
zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet
oder zugänglich gemacht wird. Gleiches
gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträch-
tigende Wirkung auf Kinder oder
Jugendliche unter 16 Jahren zu befürch-
ten ist, wenn das Angebot nur zwischen
22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder
zugänglich gemacht wird. Bei Filmen,
die nach § 14 Abs. 2 des Jugendschutzge-
setzes unter 12 Jahren nicht freigegeben
sind, ist bei der Wahl der Sendezeit dem
Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tra-
gen.

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende
Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur auf
Kinder zu befürchten, erfüllt der Anbieter
von Telemedien seine Verpflichtung nach
Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von
für Kinder bestimmten Angeboten verbrei-
tet wird oder abrufbar ist.

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichten-
sendungen, Sendungen zum politischen
Zeitgeschehen im Rundfunk und ver-
gleichbare Angebote bei Telemedien,
soweit ein berechtigtes Interesse gerade
an dieser Form der Darstellung oder
Berichterstattung vorliegt.

§ 5
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Erläuterung:
Die Bestimmung nimmt Grundgedanken
des Jugendschutzes bei jugendbeein-
trächtigenden Kinofilmen, Bildträgern
mit Film- und Spielprogrammen und
Bildschirmspielgeräten aus §§ 11 bis 13
JuSchG auf und wendet sie in medien-
gemäß differenzierter Form auf Rund-
funk und Telemedien an.
Der Begriff „Entwicklungsbeeinträch-
tigung“ und die gegenüber § 14 Abs. 1
JuSchG verkürzte Umschreibung von
deren Inhalt (es fehlt die „Erziehungsbe-
einträchtigung“) wurde aus einem frühe-
ren Entwurf für das neue Jugendschutzge-
setz übernommen und an die dort später
veränderten Formulierungen nicht mehr
angepasst. Hingegen wird in § 1, 
§ 8, § 11 und § 23 JMStV im Zusammen-
hang möglicher Beeinträchtigung jeweils
das Begriffspaar Entwicklung und
Erziehung genannt. Es ist daher davon
auszugehen, dass trotz der etwas ande-
ren, verkürzten Darstellung mit „Ent-
wicklungsbeeinträchtigung“ in § 5
JMStV nichts anderes gemeint ist, als
mit Jugendbeeinträchtigung im Sin-
ne der zu § 14 JuSchG gegebenen
Erläuterung. Die zwischen Bund und
Ländern vereinbarten Eckpunkte einer
Neuregelung des Jugendschutzes in den
Medien vom 8. März 2002 mit dem Ziel
eines einheitlichen Schutzstandards
für den Jugendmedienschutz im
gesamten Bereich der Offline- und der
Onlinemedien übernehmen aber die 
Formulierung „Jugendbeeinträchtigung“
und bestimmen:
„3.2 Jugendschutzkriterien: 
❙ Es wird zwischen Jugendgefährdung

und Jugendbeeinträchtigung unter-
schieden.

❙ Jugendgefährdende Angebote dürfen
Anbieter von Telemedien Kindern und
Jugendlichen nicht zugänglich machen.

❙ Bei jugendbeeinträchtigenden Ange-
boten ist dem Anbieter eine Option
einzuräumen: Soweit möglich, kann er
entweder durch Einschränkung der
Verbreitungszeit oder durch geeignete
technische Vorkehrungen verhindern,
dass Kinder und Jugendliche sie übli-
cherweise wahrnehmen.“

Inhalt der Verbote
1. Anbieter haben dafür Sorge zu tragen,

dass Kinder oder Jugendliche einer
Altersstufe Angebote, die in diesem
Alter die Entwicklung beeinträchti-
gen können, üblicherweise nicht
wahrnehmen (Abs. 1). Sie können dies
tun,
a. indem sie dafür Sorge tragen, dass

z. B. durch Verschlüsselung von
Sendungen oder durch Jugend-
schutzprogramme die Wahrneh-
mung durch Kinder und Jugendliche
entsprechenden Alters wesentlich
erschwert wird (Abs. 3 Nr. 1), oder 

b. indem sie die Angebote nur zu Zei-
ten verbreiten oder zugänglich
machen, zu denen Kinder und
Jugendliche dieses Alters sie
üblicherweise nicht wahrnehmen
(Abs. 3 Nr. 2).

2. Wenn Film- oder Spielprogramme
durch Kinofilm, auf Bildträger oder 
für Bildschirmspielautomaten verbrei-
tet werden, begründet deren Pro-
grammkennzeichnung nach § 14
JuSchG die Vermutung, dass sie für
Kinder und Jugendliche in den Alters-
stufen, für die keine Freigabe erfolgt
ist, auch im Fernsehen oder in Tele-
medien beeinträchtigend wirken
können (Abs. 2). Das Fehlen einer
Kennzeichnung auf solchen Pro-
grammen begründet die Vermutung
der möglichen Beeinträchtigung für
alle noch nicht 18-Jährigen. 
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3. Auf der Grundlage der Vermutung des
Absatzes 2 werden die Sendezeitvor-
gaben des Absatzes 3 Nr. 2 (oben Nr.
1.b) in Absatz 4 präzisiert:
a. Bei Angeboten mit Wiedergabe von

Film- oder Spielprogrammen ohne
Kennzeichnung oder mit der
Kennzeichnung „Keine Jugend-
freigabe“ oder der alten Kenn-
zeichnung „Nicht freigegeben
unter 18 Jahren“ soll das Verbrei-
ten oder Zugänglichmachen nur in
der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr
erfolgen (Abs. 4 Satz 1),

b. bei Angeboten mit Wiedergabe von
Film- oder Spielprogrammen der
Kennzeichnung „Freigegeben ab 
16 Jahren“ soll das Verbreiten oder
Zugänglichmachen nur in der Zeit
von 22 Uhr bis 6 Uhr erfolgen 
(Abs. 4 Satz 2),

c. bei Angeboten mit Wiedergabe von
Film- oder Spielprogrammen der
Kennzeichnung „Freigegeben ab 
12 Jahren“ gibt es keine festen
Zeitvorgaben; bei der Wahl der
Zeit ist dem Wohl der noch
nicht 12-Jährigen Rechnung zu
tragen (Abs. 4 Satz 3), 

d. bei Angeboten von Telemedien,
bei denen eine entwicklungsbeein-
trächtigende Wirkung nicht auf
Jugendliche, sondern allenfalls auf
Kinder zu befürchten ist (z. B. Ver-
breitung von Film- oder Spielpro-
grammen mit der Kennzeichnung
„Freigegeben ab 12 Jahren“ über
Telemedien, aber auch alle anderen
Angebote mit möglicherweise
beeinträchtigender Wirkung auf
Kinder), ist das Angebot von den für
Kinder bestimmten Angeboten
strikt zu trennen (Abs. 5).

4. Wenn die Voraussetzungen der unter
3.a.–d. genannten Sonderregelun-

gen nicht gegeben sind, verbleibt es
bei der allgemeinen Regelung von
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3,
die oben unter 1. genannt ist. 

5. Nachrichtensendungen und Sen-
dungen zum politischen Zeitge-
schehen im Rundfunk und vergleich-
bare Angebote durch Telemedien sind
von den Beschränkungen ausgenom-
men, sie dürfen aber nicht ohne
berechtigtes Interesse Gesichts-
punkte des Jugendschutzes miss-
achten. 

Eignung zur Entwicklungsbeein-
trächtigung
Die Entwicklungsbeeinträchtigung nach
§ 5 JMStV ist inhaltlich mit der Jugendbe-
einträchtigung im Sinne von § 14 JuSchG
gleichzusetzen (siehe dort nähere Erläu-
terungen zum Begriff). In den oben
erwähnten Bund-Länder-Eckpunkten zur
Neuregelung des Jugendschutzes in den
Medien heißt es in Abschnitt 2: „Die Fest-
stellung von Medieninhalten, die geeig-
net sind, Kinder oder Jugendliche in
ihrer Entwicklung zu beeinträchtigen
(Jugendbeeinträchtigung) ...“. 

Die Vermutung der Eignung zur
Entwicklungsbeeinträchtigung
nach Absatz 2 bedeutet, dass jeder
Anbieter von Fernsehen oder Teleme-
dien bei Filmprogrammen, die es
auch im Kino oder auf Bildträger gibt,
von deren Eignung zur Entwicklungsbe-
einträchtigung für die Kinder und
Jugendlichen ausgehen muss, für deren
Altersstufe keine Freigabe nach § 14
JuSchG erfolgt ist. Bei Programmen
mit der Kennzeichnung „Keine Jugend-
freigabe“ oder „Nicht freigegeben unter
18 Jahren“ sowie bei solchen Program-
men ohne Kennzeichnung bedeutet
die Vermutung, dass diese Programme
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für alle Altersgruppen unter 18 Jah-
ren beeinträchtigend sind. Das Gleiche
gilt für Anbieter von Telemedien in
Bezug auf Spielprogramme, die es auf
Bildträger oder für Bildschirmspiel-
geräte gibt. Wenn es besondere Gründe
gibt, im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der Wirkung einer Verbreitung im
Fernsehen oder durch Telemedien auf
Kinder und Jugendliche davon auszuge-
hen, dass dies nicht der Fall ist, kann von
der Vermutung auch abgewichen wer-
den. Für das Fernsehen ist ein
besonderes Verfahren für solche Aus-
nahmeentscheidungen in § 9 JMStV
vorgesehen.

Wenn die Vermutung des Absatzes
2 nicht greift, weil es sich um andere,
nicht gekennzeichnete oder nicht zu
kennzeichnende Programme handelt,
muss der Anbieter selbst eine Einschät-
zung vornehmen, für welche Altersgrup-
pe das Angebot beeinträchtigend sein
könnte. Die Maßstäbe, nach denen die
Jugendfreigabe nach § 14 JuSchG erfolgt,
können dafür Orientierung bieten. Für
das Fernsehen trifft dazu § 8 JMStV eine
Sonderregelung.

Technische oder sonstige Mittel: Ver-
schlüsselung oder Jugendschutzpro-
gramme
Technische oder sonstige Mittel im
Sinne von Abs. 3 Nr. 1 sind für den Rund-
funk in erster Linie Verschlüsselungs-
techniken gemäß § 9 Abs. 2 JMStV, für
Telemedien in erster Linie anerkannte
Jugendschutzprogramme gemäß § 11
JMStV. Der Anbieter kann der Vorschrift
aber auch auf andere Weise entsprechen,
wenn dadurch eine mindestens gleich-
wertige Erschwerung der Wahrnehmung
durch möglicherweise sonst in ihrer Ent-
wicklung beeinträchtigte Kinder und
Jugendliche erreicht wird. Die Formulie-

rung „wesentlich erschwert“ drückt aus,
dass an die Wirksamkeit geringere
Anforderungen zu stellen sind als bei
den Altersverifikationssystemen
nach § 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV. Näheres zu
den Anforderungen in den Erläuterun-
gen zu § 9 Abs. 2 und § 11 JMStV.

Für Telemedien ist ein Jugendschutz-
programm nur erforderlich, wenn sie
geeignet sind, die Entwicklung von
Jugendlichen zu beeinträchtigen,
eine mögliche Beeinträchtigung nur
für Kinder macht ein Jugendschutzpro-
gramm nicht notwendig, solange das
Angebot von den für Kinder geeigneten
Angeboten getrennt gehalten wird (Abs. 5). 

Einschränkung von Sende- und Ver-
breitungszeit
Die Tatsache, dass die für Fernsehfilme
gemäß § 3 Abs. 2 des Rundfunk-
staatsvertrages seit langem
bewährte Praxis der Sendezeitbe-
schränkung in Abs. 3 Nr. 2 grundsätz-
lich und in § 4 JMStV auch in den wich-
tigsten Einzelbestimmungen hier als
Wahlmöglichkeit auch für Teleme-
dien übernommen worden ist, ist ver-
schiedentlich auf Unverständnis
gestoßen. Natürlich sind die über das
Internet zugänglichen Telemedien in der
Regel rund um die Uhr erreichbar, und
zwar auf Servern, die zum großen Teil in
Ländern mit anderen Zeitzonen liegen.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass
Anbieter von Telemedien fast ausschließ-
lich von der zunächst genannten Alter-
native Gebrauch machen werden, durch
Vorschaltung eines Jugendschutzpro-
gramms den Vorschriften zu genügen.
Es ist ihnen aber nicht verwehrt, anstatt
dessen technische Vorrichtungen
(Software) zu schaffen, die Programm-
zugriffe von Nutzern aus Deutschland
an Zeitgrenzen auf der Grundlage der



§
Mitteleuropäischen Zeit bzw. Mittel-
europäischen Sommerzeit binden.

Sollte in Zukunft diese Möglichkeit auch
von Anbietern von Telemedien
genutzt werden, müssen sie dies nur
beachten, wenn die Möglichkeit einer
Beeinträchtigung von Jugendlichen
besteht. Ist sie nur für Kinder zu befürch-
ten, ist die Beachtung der Vorschrift von
Abs. 5 ausreichend.

Jugendschutz in der Werbung und
im Teleshopping

(1) Werbung für indizierte Angebote ist
nur unter den Bedingungen zulässig, die
auch für die Verbreitung des Angebotes
selbst gelten. Die Liste der jugendgefähr-
denden Medien (§ 18 JuSchG) darf nicht
zum Zwecke der Werbung verbreitet oder
zugänglich gemacht werden. Bei Wer-
bung darf nicht darauf hingewiesen wer-
den, dass ein Verfahren zur Aufnahme
eines Angebotes oder eines inhaltsglei-
chen Trägermediums in die Liste nach 
§ 18 JuSchG anhängig ist oder gewesen ist.

(2) Werbung darf Kindern und Jugendli-
chen weder körperlichen noch seeli-
schen Schaden zufügen, darüber hinaus
darf sie nicht
1. direkte Kaufappelle an Kinder oder

Jugendliche enthalten, die deren Uner-
fahrenheit und Leichtgläubigkeit aus-
nutzen, 

2. Kinder und Jugendliche unmittelbar
auffordern, ihre Eltern oder Dritte
zum Kauf der beworbenen Waren
oder Dienstleistungen zu bewegen, 

3. das besondere Vertrauen ausnutzen,
das Kinder oder Jugendliche zu Eltern,

Lehrern und anderen Vertrauensperso-
nen haben, oder

4. Kinder oder Minderjährige ohne
berechtigten Grund in gefährlichen
Situationen zeigen.

(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist,
die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen, muss
getrennt von Angeboten erfolgen, die
sich an Kinder oder Jugendliche richten.

(4) Werbung, die sich auch an Kinder
oder Jugendliche richtet oder bei der
Kinder oder Jugendliche als Darsteller
eingesetzt werden, darf nicht den Inte-
ressen von Kindern oder Jugendlichen
schaden oder deren Unerfahrenheit aus-
nutzen.

(5) Werbung für alkoholische Getränke
darf sich weder an Kinder oder Jugendli-
che richten noch durch die Art der Dar-
stellung Kinder und Jugendliche beson-
ders ansprechen oder diese beim
Alkoholgenuss darstellen. Entsprechen-
des gilt für die Werbung für Tabak in
Telemedien.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Tele-
shopping entsprechend. Teleshopping
darf darüber hinaus Kinder oder Jugend-
liche nicht dazu anhalten, Kauf- oder
Miet- bzw. Pachtverträge für Waren oder
Dienstleistungen zu schließen.

Erläuterung:
Die Bestimmung bringt Werbeverbote,
die ohne Rücksicht darauf gelten, wofür
geworben wird, sowie ein Verbot der
Werbung für wegen Jugendgefährdung
indizierte Tele- und Trägermedien. Sie

§ 6
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bringt Beschränkungen der Wer-
bung für jugendbeeinträchtigende Tele-
und Trägermedien und für alkoholische
Getränke und Tabakwaren. Sie bringt
entsprechende Regelungen für das
Teleshopping, also für „die Sendung
direkter Rundfunkangebote an die
Öffentlichkeit für den Absatz von Waren
oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen ... gegen Entgelt“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 8
Rundfunkstaatsvertrag). 

Werbeverbote: 
1. Werbung im Rundfunk und durch

Telemedien für indizierte oder mit
diesen inhaltsgleiche Tele- oder Trä-
germedien ist unzulässig (Abs. 1).

2. Werbung im Rundfunk und durch
Telemedien ist ohne Rücksicht dar-
auf, wofür geworben wird,
unzulässig, wenn
a. die Liste jugendgefährdender

Medien für Werbezwecke ver-
wendet wird (Abs. 1).

b. sie Kindern oder Jugendlichen kör-
perlichen oder seelischen Scha-
den zufügt (Abs. 2, 1. Halbsatz), 

c. sie durch ihren Inhalt gegen § 4
JMStV verstößt,

d. unter Ausnutzung ihrer Unerfah-
renheit Kinder oder Jugendliche
zum Kauf bewegt werden sollen
(Abs. 2 Nr. 1) oder wenn sie aufge-
fordert werden, andere dazu zu
bewegen (Abs. 2 Nr. 2),

e. das Vertrauen ausgenutzt wird,
das Kinder oder Jugendliche zu
Eltern, Erziehern oder anderen
haben (Abs. 2 Nr. 3),

f. sie ohne vernünftigen Grund Kin-
der oder Jugendliche in
Gefahrensituationen zeigen
(Abs. 2 Nr. 4) oder

g. sie sich auch an Kinder oder
Jugendliche richtet oder noch

nicht 18 Jahre alte Darsteller
eingesetzt werden und sie den
Interessen von Kindern oder
Jugendlichen schadet oder ihre
Unerfahrenheit ausnützt (Abs. 4),

Werbebeschränkungen
1. Werbung im Rundfunk und durch

Telemedien muss ohne Rücksicht
darauf, wofür geworben wird,
getrennt von Angeboten für Kinder
und Jugendliche erfolgen, wenn sie
geeignet ist, Kinder oder Jugendliche
in ihrer Entwicklung zu beein-
trächtigen (Abs. 3).

2. Werbung für alkoholische Getränke
oder Tabakwaren darf sich im Rund-
funk und durch Telemedien nicht an
Kinder oder Jugendliche richten
oder sie besonders ansprechen oder
sie beim Trinken oder Rauchen
darstellen (Abs. 5); die Beschränkung
der Tabakwerbung im Rundfunk folgt
aus § 22 Abs. 1 des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetzes und ist
hier nur für Telemedien ergänzt.

Teleshopping
Die Bestimmung in Absatz 6 bezieht in
die Regelung für das Fernsehen gemäß
Art. 16 Abs. 2 der EG-Fernsehrichtlinie
auch den Hörfunk und die Telemedien
ein. Teleshopping ist entsprechend der
Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 2 Nr. 8
Rundfunkstaatsvertrag „die Sendung
direkter Angebote an die Öffentlichkeit
für den Absatz von Waren oder die
Erbringung von Dienstleistungen ...
gegen Entgelt“. Die oben aufgeführten
Bestimmungen zur Werbung gelten
auch für Teleshopping, außerdem
dürfen Kinder durch Teleshopping nicht
zum Abschluss von Verträgen über
Waren und Dienstleistungen angehalten
werden.
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Unterschiedliche Werbebeschrän-
kungen in JMStV und JuSchG 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
und Jugendschutzgesetz unterschei-
den sich auch in den Werbeverboten
und Werbebeschränkungen, insbesonde-
re wegen der nationalen Umsetzung von
Artikel 16 Abs. 1 der Fernsehrichtlinie
der EG über den Schutz Minderjähriger
bei Fernsehwerbung, die durch den
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag auch
auf Telemedien erstreckt ist. 

Der Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag macht in § 6 JMStV ohne Rücksicht
darauf, wofür geworben wird, vor allem
bestimmte Ausgestaltungen der
Werbung in Rundfunk oder Teleme-
dien unzulässig. Diese Werbung darf
Kindern und Jugendlichen keinen Scha-
den zufügen (§ 6 Abs. 2 JMStV). Außer-
dem ist die Unzulässigkeit von Werbe-
angeboten zu beachten, wenn sie in
ihrer Ausgestaltung gegen § 4 JMStV ver-
stoßen. Jugendbeeinträchtigende
Werbung in Rundfunk oder Telemedien
muss lediglich von Angeboten für Kinder
oder Jugendliche getrennt werden (§ 6
Abs. 3 JMStV).
Im Jugendschutzgesetz gibt es zur
Ausgestaltung der Werbung mittels
Trägermedien nur die allgemeine
Regelung: Werbung durch Trägermedi-
en hat die Beschränkungen für
jugendgefährdende Trägermedien
in § 15 Abs. 1 bis 3 JuSchG zu beachten.
❙ Der Jugendmedienschutz-Staats-

vertrag bringt in § 6 Abs. 5 eine
generelle Beschränkung der Werbung
durch Rundfunk und Telemedien für
alkoholische Getränke und durch
Telemedien für Tabakwaren. Das
Jugendschutzgesetz bringt in § 11
Abs. 4 eine Beschränkung der Wer-
bung für alkoholische Getränke

und Tabakwaren bei Kinoveranstal-
tungen.

❙ Das Jugendschutzgesetz beschränkt
die öffentliche Werbung für jugend-
gefährdende Trägermedien, wenn
sie offensichtlich schwer jugendgefähr-
dend, indiziert oder mit indizierten
Trägermedien inhaltsgleich sind (§ 15
Abs. 1 Nr. 5 JuSchG, auch in Verbin-
dung mit Abs. 2 oder 3). Der Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag ver-
bietet die Werbung durch
Rundfunk oder Telemedien für
indizierte Träger- und Telemedi-
en, jedoch nicht die für offensichtlich
schwer jugendgefährdende oder mit
indizierten inhaltsgleiche Träger- und
Telemedien (§ 6 Abs. 1 JMStV).

❙ Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag und Jugendschutzgesetz
verbieten übereinstimmend die Ver-
wendung der Liste jugendgefähr-
dender Medien und das Verfahren
der Listenaufnahme für Werbe-
zwecke (§ 6 Abs. 1 JMStV und § 15
Absätze 4 und 5 JuSchG).

Jugendschutzbeauftragte

(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen
veranstaltet, hat einen Jugendschutzbe-
auftragten zu bestellen. Gleiches gilt für
geschäftsmäßige Anbieter von allgemein
zugänglichen Telemedien, die entwick-
lungsbeeinträchtigende oder jugendge-
fährdende Inhalte enthalten, sowie für
Anbieter von Suchmaschinen.

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger
als 50 Mitarbeitern oder nachweislich
weniger als zehn Millionen Zugriffen im
Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie

§ 7
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Veranstalter, die nicht bundesweit ver-
breitetes Fernsehen veranstalten, können
auf die Bestellung verzichten, wenn sie
sich einer Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle anschließen und diese
zur Wahrnehmung der Aufgaben des
Jugendschutzbeauftragten verpflichten
sowie entsprechend Absatz 3 beteiligen
und informieren. 

(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist
Ansprechpartner für die Nutzer und
berät den Anbieter in Fragen des Jugend-
schutzes. Er ist vom Anbieter bei Fragen
der Herstellung, des Erwerbs, der Pla-
nung und der Gestaltung von Angeboten
und bei allen Entscheidungen zur Wah-
rung des Jugendschutzes angemessen
und rechtzeitig zu beteiligen und über
das jeweilige Angebot vollständig zu
informieren. Er kann dem Anbieter eine
Beschränkung oder Änderung von Ange-
boten vorschlagen.

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derliche Fachkunde besitzen. Er ist in sei-
ner Tätigkeit weisungsfrei. Er darf wegen
der Erfüllung seiner Aufgaben nicht
benachteiligt werden. Ihm sind die zur
Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen
Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Er
ist unter Fortzahlung seiner Bezüge
soweit für seine Aufgaben erforderlich
von der Arbeitsleistung freizustellen.

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der
Anbieter sollen in einen regelmäßigen
Erfahrungsaustausch eintreten.

Erläuterung:
Die Vorschrift ist in den Grundzügen aus
dem Gesetz über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften und Medien-
inhalte (§ 7 a GjS) und aus dem Medien-

dienste-Staatsvertrag (§ 12 Abs. 5 MDStV)
übernommen. Die Veranstalter von län-
derübergreifendem Fernsehen sind nun
in die Verpflichtung zur Bestellung eines
Jugendschutzbeauftragten einbezogen.
Neu ist, dass die großen Diensteanbieter
in jedem Falle einen eigenen Jugend-
schutzbeauftragten haben müssen und
nicht stattdessen auf eine Organisation
der freiwilligen Selbstkontrolle verwei-
sen dürfen. Auch betrifft die Vorschrift
nunmehr alle Anbieter von Telemedien,
die geschäftsmäßig handeln – bisher
war gewerbsmäßiges Handeln die Vor-
aussetzung, sodass nichtgewerbliche
Anbieter wie Vereine, Bibliotheken, Bil-
dungseinrichtungen nicht verpflichtet
waren. 

Verpflichtung zur Bestellung eines
Jugendschutzbeauftragten
1. Jugendschutzbeauftragte sind zu

bestellen von
❙ Veranstaltern länderübergrei-

fenden Fernsehens,
❙ geschäftsmäßigen Anbietern

von Telemedien, die allgemein
zugänglich sind und entwicklungs-
beeinträchtigende oder jugendge-
fährdende Inhalte enthalten,

❙ Anbietern von Telemedien mit
Suchmaschinen.

2. Durch Anschluss an eine Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle, die
die Aufgaben des Jugendschutzbeauf-
tragten übernimmt, können sich von
der Verpflichtung befreien 
❙ Veranstalter von zwar länderüber-

greifendem, aber nicht bundes-
weit verbreitetem Fernsehen,

❙ Anbieter von Telemedien, die weni-
ger als 50 Mitarbeiter haben,

❙ Anbieter von Telemedien, die
monatlich weniger als 10 Millio-
nen Zugriffe auf ihre Inhalte ver-
zeichnen.
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❙ Länderübergreifendes Fernsehen
sind Angebote, die die Grenzen eines
Landes überschreiten; bundesweit
verbreitetes Fernsehen sind in
ganz Deutschland verbreitete Pro-
gramme, ARD-Rundfunkanstalten
für den Bereich eines oder mehrerer
Länder sind Veranstalter bundesweit
verbreiteten Fernsehens.

❙ Geschäftsmäßig bedeutet regel-
mäßig und nachhaltig, nicht nur gele-
gentlich nebenbei oder als persönli-
ches Hobby, gleichgültig ob entgeltlich
oder unentgeltlich.

❙ Jugendgefährdende oder ent-
wicklungsbeeinträchtigende
Inhalte sind die in § 4 Abs. 2 und § 5
Abs. 1 JMStV genannten Inhalte, die in
§ 4 Abs. 1 JMStV genannten Inhalte
sind in Telemedien unzulässig. 

Aufgaben des Jugendschutzbeauf-
tragten bei Anbietern von Tele-
medien: 
Im Rahmen seines Vorschlagsrechts hat
er insbesondere darauf hinzuwirken, dass
❙ nach § 4 Abs. 1 JMStV unzulässige

Angebote gelöscht und Links zu
solchen Angeboten eliminiert werden,

❙ bei pornografischen Angeboten, bei in
die Liste jugendgefährdender Medien
aufgenommenen oder mit diesen
inhaltsgleichen Angeboten sowie bei
offensichtlich schwer jugendgefähr-
denden Angeboten im Sinne von § 4
Abs. 2 JMStV die Verbreitung nur in
geschlossener Erwachsenengrup-
pe mit Altersverifikation geschieht,

❙ bei entwicklungsbeeinträchtigenden
Inhalten gemäß § 11 JMStV ein aner-
kanntes Jugendschutzprogramm
vorgeschaltet wird oder dass sie für
eine solche Vorschaltung durch den
Nutzer programmiert werden, oder
dass eine zeitliche Verbreitungs- und

Zugriffssperre nach § 5 Abs. 3 Nr. 2
JMStV eingerichtet wird,

❙ das Angebot gemäß § 5 Abs. 5 JMStV
nicht in Verbindung mit Angeboten
für Kinder zugänglich ist, wenn eine
Beeinträchtigung nur für noch nicht
14-Jährige in Betracht kommt, 

❙ bei Film- und Spielprogrammen
gemäß § 12 JMStV auf eine vorhande-
ne Kennzeichnung deutlich hingewie-
sen wird und

❙ die Werbeverbote des § 6 JMStV beach-
tet werden. 

Aufgaben des Jugendschutzbeauf-
tragten bei Anbietern von Rundfunk: 
Im Rahmen seines Vorschlagsrechts hat
er insbesondere darauf hinzuwirken,
dass
❙ keine nach § 4 Abs. 1 und 2 JMStV

unzulässigen Inhalte angeboten wer-
den,

❙ bei entwicklungsbeeinträchtigenden
Inhalten die Zeit der Verbreitung
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 JMStV so
gewählt wird, dass Kinder oder
Jugendliche der betroffenen Altersstu-
fe die Angebote üblicherweise nicht
wahrnehmen und dass gegebenenfalls
die besonderen Zeitgrenzen des § 5
Abs. 4 JMStV beachtet werden oder
dass eine Verschlüsselung gemäß § 5
Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 JMStV
erfolgt,

❙ nach § 8 JMStV zeitliche Beschränkun-
gen für die Sendung von Filmprogram-
men, auf die § 14 JuSchG keine Anwen-
dung findet, und für sonstige
Sendeformate vorgesehen werden,
wenn dies zur Abwendung einer Ent-
wicklungsbeeinträchtigung für einzel-
ne Altersgruppen von Kindern oder
Jugendlichen erforderlich ist,

❙ bei Programmankündigungen § 10
Abs. 1 JMStV beachtet wird und bei
Inhalten, die für noch nicht 16-Jährige
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entwicklungsbeeinträchtigend sein
können, eine Kenntlichmachung nach
§ 10 Abs. 2 JMStV erfolgt,

❙ die Werbeverbote des § 6 JMStV beach-
tet werden. 

Wahrnehmung der Aufgaben durch
den Jugendschutzbeauftragten
Der Jugendschutzbeauftragte kann den
Anbieter in Fragen des Jugend-
schutzes nur beraten und die aus
Gründen des Jugendschutzes gebotenen
oder zu empfehlenden Änderungen des
Angebots vorschlagen (Abs. 3). Er kann
nicht entscheiden. Der Anbieter bleibt
selbst für die Wahrung des Jugend-
schutzes und für die Beachtung der
dafür geltenden gesetzlichen Regelun-
gen verantwortlich.
Der Jugendschutzbeauftragte muss eine
Person mit Fachkunde im Jugend-
schutz sein (Abs. 4). Dabei sind unter-
schiedliche Maßstäbe anzulegen, je nach-
dem, ob es sich um einen kleinen
Anbieter handelt, z. B. um einen Anbieter
von Telemedien, der neben sonstigen
beruflichen Tätigkeiten eine spezielle
Domain pflegt, die auch jugendbeein-
trächtigende Inhalte enthält, oder um
ein größeres Unternehmen mit vielen
Mitarbeitern. Es ist also kein umfassen-
des Fachwissen erforderlich, sondern nur
die für die Beurteilung des jeweiligen
Angebotes erforderliche Fachkunde. Der
Jugendschutzbeauftragte soll mit ande-
ren Jugendschutzbeauftragten in einen
regelmäßigen Erfahrungsaustausch
eintreten (Abs. 5). Er wird dazu zweck-
mäßig die Verbindung mit denen
suchen, die ein vergleichbares Arbeits-
feld haben.

Der Jugendschutzbeauftragte ist in sei-
ner Tätigkeit weisungsfrei. Auch als
Angestellter des Anbieters darf er Wei-
sungen seines Dienstherrn in Bezug auf

diese Tätigkeit nicht annehmen, Nachtei-
le dürfen ihm daraus nicht entstehen.
Der Anbieter macht sich einer Gesetzes-
verletzung schuldig, wenn er dennoch
Weisungen erteilt.
Der Jugendschutzbeauftragte muss kein
Angestellter des Anbieters sein. Der
Anbieter kann einen anderen beauftra-
gen, die Aufgaben für ihn wahrzuneh-
men, auch im Nebenerwerb oder
unentgeltlich, auch z. B. einen freibe-
ruflich Tätigen oder ein Anwaltsbüro.
Jugendschutzbeauftragter kann auch der
Geschäftsführer eines Kleinunterneh-
mens sein, wenn er fachlich qualifiziert
und im erforderlichen Umfang freige-
stellt ist.

Wahrnehmung der Aufgaben durch
eine Freiwillige Selbstkontrolle
Für die Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle im Sinne von Abs. 2 gibt
es keine Vorschrift, die Näheres
über deren Organisation und Quali-
fizierung bestimmt. Die Einrichtung
muss nicht im Sinne von § 19 JMStV
anerkannt sein und die dort in Abs. 3
genannten Voraussetzungen erfüllen. 
Es kann sich um einen regionalen Verein
handeln, um eine Arbeitsgemeinschaft,
aber auch um das Büro eines freiberufli-
chen Sachverständigen. Jedoch muss sie
bereit und in der Lage sein, für den
angeschlossenen Anbieter die oben
genannten Aufgaben eines Jugend-
schutzbeauftragten zu erfüllen. Sie ist
vom Anbieter deshalb in gleicher Weise
über Programm und Planungen zu infor-
mieren.

Die Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle tritt an die Stelle des Jugend-
schutzbeauftragten. Ebenso wie der
Jugendschutzbeauftragte kann sie nur
beratend und empfehlend auf den
Anbieter einwirken. Allein verantwort-
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§
lich für die Zulässigkeit des Angebots
und die Erfüllung der Anforderungen
des Jugendschutzes bleibt der Anbieter.

Verpflichtung des Anbieters von
Rundfunk oder von Telemedien ist, 
❙ den Jugendschutzbeauftragten oder

die Freiwillige Selbstkontrolle über das
jeweilige Angebot vollständig zu infor-
mieren,

❙ den Jugendschutzbeauftragten oder
die Freiwillige Selbstkontrolle bei 
Herstellung, Erwerb, Planung und
Gestaltung von Programmen und Pro-
grammteilen für seine Angebote 
angemessen und so rechtzeitig zu
beteiligen, dass Gesichtspunkte des
Jugendschutzes noch eingebracht 
werden können und damit nicht
wegen des schon entstandenen Kosten-
aufwands einer späteren Einschrän-
kung der Verbreitung oder der
Zugänglichkeit wirtschaftliche Gründe
entgegenstehen,

❙ dem Jugendschutzbeauftragten die zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-
chen Sachmittel, z. B. Büroausstattung,
Terminal mit Zugriffsmöglichkeit auf
Angebote, Programm und Programm-
planung im zumutbaren Umfang zur
Verfügung zu stellen,

❙ den Jugendschutzbeauftragten, wenn
er in einem Dienstverhältnis zum
Anbieter steht, für seine Aufgaben
unter Fortzahlung seiner Bezüge frei-
zustellen.

I I .  Abschnitt.  

Vorschriften für Rundfunk

Festlegung der Sendezeit

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland (ARD)
zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das Zweite Deutsche Fern-
sehen (ZDF), die Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) oder von dieser
hierfür anerkannte Einrichtungen der
Freiwilligen Selbstkontrolle können
jeweils in Richtlinien oder für den Einzel-
fall für Filme, auf die das Jugendschutz-
gesetz keine Anwendung findet, zeitliche
Beschränkungen vorsehen, um den
Besonderheiten der Ausstrahlung von Fil-
men im Fernsehen, vor allem bei Fern-
sehserien, gerecht zu werden.

(2) Für sonstige Sendeformate können
die in Absatz 1 genannten Stellen im Ein-
zelfall zeitliche Beschränkungen vorse-
hen, wenn deren Ausgestaltung nach
Thema, Themenbehandlung, Gestaltung
oder Präsentation in einer Gesamtbewer-
tung geeignet ist, Kinder oder Jugendli-
che in ihrer Entwicklung und Erziehung
zu beeinträchtigen.

Erläuterung:
Auf Filme, die nur für das Fernsehen
produziert worden sind und die daher
weder als Kinofilm noch auf Bildträger
im Verkehr sind (Fernsehfilme), findet
das Jugendschutzgesetz keine Anwen-
dung, sodass die Vermutung des § 5 
Abs. 2 JMStV und die daran anknüpfende
Sendezeitregelung des § 5 Abs. 4 JMStV

§ 8
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nicht greift. Deshalb wird hier die Mög-
lichkeit eröffnet, für solche Fernsehfilme
vergleichbare Sendezeitregelungen
zu treffen, die zugleich die Besonderhei-
ten der Ausstrahlung im Fernsehen
berücksichtigen (Abs. 1). 

Im Einzelfall können nicht nur für
Fernsehfilme, sondern auch für sonsti-
ge Sendeformate zeitliche Beschrän-
kungen vorgesehen werden, wenn diese
geeignet sind, auf die Entwicklung von
Kindern oder Jugendlichen gefährdend
oder beeinträchtigend einzuwirken
(Abs. 2). Dies gilt auch für Hörfunksen-
dungen.

Richtlinien für Sendezeitbeschrän-
kungen bei Fernsehfilmen
Gesetzliche Vorgaben für den Inhalt von
solchen Richtlinien enthält diese Bestim-
mung nicht. Eine Anknüpfung an die für
die Sendung von Kinofilmen im Fernse-
hen getroffene Regelung liegt jedoch
nahe. 
Zuständig für den Erlass der Richtlinien
sind für den Bereich des öffentlich-recht-
lichen Fernsehens die nach der jeweili-
gen Satzung berufenen Organe der ARD-
Rundfunkanstalten oder des ZDF und für
den Bereich des privaten Fernsehens
jede Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle für die ihr angeschlossenen
Anbieter, sonst die Kommission für
Jugendmedienschutz. 

Sendezeitregelungen für Fernseh-
filme und sonstige Sendeformate im
Einzelfall
In Ergänzung der Möglichkeit der Festle-
gung einer Sendezeitbeschränkung mit
Freigabemöglichkeit durch Richtlinien
gibt es die der Sendezeitbeschrän-
kung im Einzelfall. Sie ist nicht auf
Fernsehfilme beschränkt, sondern kann
auch für Fernseh- oder Hörfunksen-

dungen von Talkshows, Gewinnspie-
le oder Quizsendungen, aber auch für
wiederkehrende Livesendungen des
Ablaufs zwischenmenschlicher Grup-
penprozesse wie in Big Brother,
arrangierter Wiederbegegnungs-
oder Bekenntnisszenen oder Bespre-
chungen realer zwischenmenschlicher
Beziehungen und Probleme angeordnet
werden.
Sendezeitregelung im Einzelfall bedeutet
nicht, dass sie nur für eine einzelne Folge-
sendung angeordnet werden kann, für die
sie dann in der Regel erst bei einer Wie-
derholungssendung wirksam werden
kann, sondern auch für die gesamte
Reihe auf der Grundlage der ersten Sen-
defolgen und der Gesamtkonzeption.
Dasselbe gilt, wenn eine Entscheidung
nicht schon im Rahmen von Richtlinien
getroffen ist, für filmische Fernsehserien
(Daily Soaps) und Folgesendungen der
Fernsehkrimis.
Die Zuständigkeit ist die gleiche wie die
für den Erlass entsprechender Richtlinien.

Ausnahmeregelungen

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das
jeweils zuständige Organ der in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, des Deutschlandradios
und des ZDF sowie auf Antrag eines pri-
vaten Rundfunkveranstalters die KJM
oder eine von dieser hierfür anerkannte
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle jeweils in Richtlinien oder für den
Einzelfall von der Vermutung nach § 5
Abs. 2 abweichen. Dies gilt vor allem für
Angebote, deren Bewertung länger als
15 Jahre zurückliegt. Die obersten Lan-
desjugendbehörden sind von der abwei-
chenden Bewertung zu unterrichten.

§ 9
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§
(2) Die Landesmedienanstalten können
für digital verbreitete Programme des pri-
vaten Fernsehens durch übereinstimmen-
de Satzungen festlegen, unter welchen
Voraussetzungen ein Rundfunkveranstal-
ter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt,
indem er diese Sendungen nur mit einer
allein für diese verwandten Technik ver-
schlüsselt oder vorsperrt. Der Rundfunk-
veranstalter hat sicherzustellen, dass die
Freischaltung durch den Nutzer nur für
die Dauer der jeweiligen Sendung oder
des jeweiligen Films möglich ist. Die Lan-
desmedienanstalten bestimmen in den
Satzungen nach Satz 1, insbesondere wel-
che Anforderungen an die Verschlüsse-
lung und Vorsperrung von Sendungen
zur Gewährleistung eines effektiven
Jugendschutzes zu stellen sind.

Erläuterung:
Ausnahmen von der Wirkung von
Kino- und Videokennzeichnungen
für das Fernsehen
Werden Kino- oder Videofilme ins Fern-
sehen übernommen, so ist der Anbieter
aufgrund der Vermutung in § 5 Abs. 2
JMStV an die vorhandenen Kennzeich-
nungen über die Jugendfreigabe und an
die Gleichstellung der Nichtkennzeich-
nung mit dem Kennzeichen „Keine
Jugendfreigabe“ gebunden. Die Sende-
zeitbeschränkungen des § 5 Abs. 4 JMStV
sind die Folge. Wie in § 5 können durch
Richtlinien oder im Einzelfall Aus-
nahmen angeordnet werden. 

Voraussetzung der Ausnahme ist, dass
unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten der Ausstrahlung im Fern-
sehen eine vergleichbare beein-
trächtigende Wirkung auf die
entsprechende Altersstufe nicht zu
erwarten ist. Dies gilt insbesondere,
wenn eine vergleichbare Wirkung auf-
grund der geänderten Beurteilungskrite-

rien nach mehr als 15 Jahren nicht
mehr zu erwarten ist.

Ausnahmen von den Zeitbegrenzun-
gen nach Verschlüsselung im priva-
ten Fernsehen
Die Zeitbegrenzungen sind nicht zu
beachten, wenn Fernsehsendungen so
verschlüsselt gesendet werden, dass die
Wahrnehmung des Angebots für
Kinder und Jugendliche unmöglich
gemacht oder wesentlich erschwert wird
(§ 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV). Die dafür zu stel-
lenden Anforderungen können die Lan-
desmedienanstalten durch bundesweit
geltendende Satzungsbestimmung
für das digitale Fernsehen privater Ver-
anstalter festlegen. Auf jeden Fall muss
gewährleistet sein, dass die Verschlüsse-
lungs- oder Vorsperrungstechnik nur für
die jugendbeeinträchtigenden Program-
me und nicht bereits allgemein, etwa zur
Sicherung der Entgelteinziehung, ver-
wandt wird und dass die Freischaltung
durch den Nutzer nicht generell, son-
dern nur für die jeweilige Sendung erfol-
gen kann. 
Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen.
Sie würde seiner Aufgabenstellung
widersprechen.

Programmankündigungen und
Kenntlichmachung

(1) § 5 Abs. 4 und 5 gilt für unverschlüs-
selte und nicht vorgesperrte Programm-
ankündigungen mit Bewegtbildern ent-
sprechend.

(2) Sendungen, für die eine entwicklungs-
beeinträchtigende Wirkung auf Kinder
oder Jugendliche unter 16 Jahren anzu-

§ 10
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nehmen ist, müssen durch akustische Zei-
chen angekündigt oder durch optische
Mittel während der gesamten Sendung
als ungeeignet für die entsprechende
Altersstufe kenntlich gemacht werden.

Erläuterung:
Absatz 1 übernimmt die Regelungen des
§ 5 Abs. 4 und 5 JMStV, also die Sende-
zeitbeschränkung auf der Grundlage der
Kennzeichnung für Kino- und Videofilme
und die Bestimmung für Telemedien,
dass ein für Kinder beeinträchtigendes
Angebot von Kindersendungen klar
getrennt sein muss, für alle Programm-
ankündigungen mit filmischen Szenen. 

Absatz 2 setzt Art. 22 Abs. 3 der EG-Fern-
sehrichtlinie um. Es soll für Eltern und
Erzieher auch bei gelegentlichem Nach-
schauen deutlich werden, wenn die Kin-
der oder Jugendlichen ein für sie unge-
eignetes Programm ansehen.

I I I .  Abschnitt.  

Vorschriften für Telemedien

Dieser Abschnitt ergänzt die allgemei-
nen Bestimmungen des Abschnitts 1 in
zwei Punkten: Ergänzend zu § 5 Abs. 3
Nr. 1 regelt er in § 11 JMStV Jugend-
schutzprogramme als „technische oder
sonstige Mittel“, die die Wahrnehmung
des Angebots durch Kinder und Jugendli-
che wesentlich erschweren, und in § 12
JMStV bringt er die Verpflichtung, beim
Angebot von Telemedien mit Film- und
Spielprogrammen auf Kennzeichnungen
dieser Programme nach dem Jugend-
schutzgesetz hinzuweisen. 

Ergänzend ist aber auf die für die Praxis
des Jugendschutzes wichtigen Bestim-
mungen über die Informationspflichten
und die Verantwortlichkeit der Anbieter
von Telemedien hinzuweisen, die nicht
durch diesen Staatsvertrag geregelt sind.

Verantwortlichkeit der Anbieter von
Telemedien
Die Verantwortlichkeit der Anbieter von
Telemedien für die Einhaltung der
Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages richten sich weiterhin für
Teledienste nach dem Teledienstegesetz
und für Mediendienste nach dem Medien-
dienste-Staatsvertrag. Allerdings sind die
Bestimmungen nun wortgleich aufeinan-
der abgestimmt. Wegen ihrer Bedeutung
werden sie hier wiedergegeben. 

TDG § 8/MDStV § 6, Allgemeine
Grundsätze der Verantwortlichkeit 
(gilt für alle Telemedien)

(1) Diensteanbieter sind für eigene Infor-
mationen, die sie zur Nutzung bereithal-
ten, nach diesem Staatsvertrag oder (Ein-
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schub im MDStV) den allgemeinen Geset-
zen verantwortlich. 

(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 9 bis
11 sind nicht verpflichtet, die von ihnen
übermittelten oder gespeicherten Infor-
mationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Ver-
pflichtungen zur Entfernung oder Sper-
rung der Nutzung von Informationen
nach diesem Staatsvertrag oder (Einschub
im MDStV) den allgemeinen Gesetzen
bleiben auch im Falle der Nichtverant-
wortlichkeit des Diensteanbieters nach
den §§ 9 bis 11 TDG/§§ 7 bis 9 MDStV
unberührt. Das Fernmeldegeheimnis
nach § 85 des Telekommunikationsgeset-
zes ist zu wahren.

TDG § 9/MDStV § 7, Durchleitung
von Informationen 
(gilt für alle Telemedien)

1) Diensteanbieter sind für fremde Infor-
mationen, die sie in einem Kommunika-
tionsnetz übermitteln oder zu denen sie
den Zugang zur Nutzung vermitteln,
nicht verantwortlich, sofern sie 
1.  die Übermittlung nicht veranlasst,
2.  den Adressaten der übermittelten

Informationen nicht ausgewählt und
3.  die übermittelten Informationen nicht

ausgewählt oder verändert haben.
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der
Diensteanbieter absichtlich mit einem der
Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet,
um rechtswidrige Handlungen zu begehen. 

(2) Die Übermittlung von Informationen
nach Absatz 1 und die Vermittlung des
Zugangs zu ihnen umfasst auch die auto-
matische kurzzeitige Zwischenspeiche-
rung dieser Informationen, soweit dies
nur zur Durchführung der Übermittlung
im Kommunikationsnetz geschieht und

die Informationen nicht länger gespei-
chert werden, als für die Übermittlung
üblicherweise erforderlich ist.

TDG § 10/MDStV § 8, Zwischenspei-
cherung zur beschleunigten Über-
mittlung von Informationen 
(gilt für alle Telemedien)

Diensteanbieter sind für eine automati-
sche, zeitlich begrenzte Zwischenspeiche-
rung, die allein dem Zweck dient, die
Übermittlung der fremden Information
an andere Nutzer auf deren Anfrage effi-
zienter zu gestalten, nicht verantwortlich,
sofern sie 
1.  die Informationen nicht verändern,
2.  die Bedingungen für den Zugang zu

den Informationen beachten,
3. die Regeln für die Aktualisierung der

Information, die in weithin anerkann-
ten und verwendeten Industriestan-
dards festgelegt sind, beachten,

4. die erlaubte Anwendung von Technolo-
gien zur Sammlung von Daten über die
Nutzung der Information, die in weit-
hin anerkannten und verwendeten
Industriestandards festgelegt sind, nicht
beeinträchtigen und

5. unverzüglich handeln, um im Sinne die-
ser Vorschrift gespeicherte Informatio-
nen zu entfernen oder den Zugang zu
ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis
davon erhalten haben, dass die Informa-
tionen am ursprünglichen Ausgangsort
der Übertragung aus dem Netz entfernt
wurden oder der Zugang zu ihnen
gesperrt wurde oder ein Gericht oder
eine Verwaltungsbehörde die Entfer-
nung oder Sperrung angeordnet hat.

§ 9 Abs. 1 Satz 2 TDG/§ 7 Abs. 1 Satz 2
MDStV gilt entsprechend.

TDG § 11/MDStV § 9, Speicherung
von Informationen 
(gilt für alle Telemedien)
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Diensteanbieter sind für fremde Informa-
tionen, die sie für einen Nutzer spei-
chern, nicht verantwortlich, sofern 
1. sie keine Kenntnis von der rechtswidri-

gen Handlung oder der Information
haben und ihnen im Falle von Scha-
densersatzansprüchen auch keine Tat-
sachen oder Umstände bekannt sind,
aus denen die rechtswidrige Handlung
oder die Information offensichtlich
wird, oder

2. sie unverzüglich tätig geworden sind,
um die Information zu entfernen oder
den Zugang zu ihr zu sperren, sobald
sie diese Kenntnis erlangt haben.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn
der Nutzer dem Diensteanbieter unter-
steht oder von ihm beaufsichtigt wird.

Jugendschutzprogramme

(1) Der Anbieter von Telemedien kann
den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1
dadurch genügen, dass Angebote, die
geeignet sind, die Entwicklung und Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen zu
beeinträchtigen, für ein als geeignet aner-
kanntes Jugendschutzprogramm pro-
grammiert werden oder dass es ihnen
vorgeschaltet wird.

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz
1 müssen zur Anerkennung der Eignung
vorgelegt werden. Die zuständige Landes-
medienanstalt trifft die Entscheidung
durch die KJM. Zuständig ist die Landes-
medienanstalt des Landes, bei der der
Antrag auf Anerkennung gestellt ist. Die
Anerkennung ist auf fünf Jahre befristet.
Verlängerung ist möglich.

(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist
Jugendschutzprogrammen zu erteilen,
wenn sie einen nach Altersstufen differen-
zierten Zugang ermöglichen oder ver-
gleichbar geeignet sind.

(4) Die Anerkennung kann widerrufen
werden, wenn die Voraussetzungen für
die Anerkennung nachträglich entfallen
sind.

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem
Umfang Telemedien verbreitet oder
zugänglich macht, soll auch die für Kin-
der oder Jugendliche unbedenklichen
Angebote für ein anerkanntes Jugend-
schutzprogramm programmieren, soweit
dies zumutbar und ohne unverhältnis-
mäßige Kosten möglich ist.

(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines
Jugendschutzprogramms einen zeitlich
befristeten Modellversuch mit neuen Ver-
fahren, Vorkehrungen oder technischen
Möglichkeiten zur Gewährleistung des
Jugendschutzes zulassen. 

Erläuterung:
Anbieterverpflichtung (Abs. 1)
Anbieter von Telemedien erfüllen die
Anforderungen des § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV,
durch „technische oder sonstige Mittel“,
die die Wahrnehmung des Angebots
durch Kinder und Jugendliche wesentlich
erschweren, indem sie Jugendschutzpro-
gramme mit Angeboten verbinden, die
auf Kinder oder Jugendliche beeinträchti-
gend wirken können. Dabei ist die Vermu-
tung des § 5 Abs. 2 JMStV zu beachten,
durch die die Kennzeichnungen von Film-
und Spielprogrammen nach dem Jugend-
schutzgesetz auch für Telemedien ver-
bindlich gemacht sind.

§ 11
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Ein Angebot ist vom Anbieter für ein
anerkanntes Jugendschutzpro-
gramm programmiert, wenn es durch
ein „Rating“ so programmiert ist, dass
Nutzer (Eltern oder Erzieher) bei Aktivie-
rung eines ihnen zugänglichen Jugend-
schutzprogramms den Zugang zu diesem
Angebot sperren können.

Einem Angebot ist vom Anbieter ein an-
erkanntes Jugendschutzprogramm
vorgeschaltet, wenn der Anbieter
selbst das Angebot nur in Verbindung mit
einem aktivierten Jugendschutzprogramm
zugänglich macht.

Ein Anbieter erfüllt seine Verpflichtung
auch, wenn er sein Angebot nur Nutzern
zugänglich macht, die ihrerseits ein mit
dem Angebot kompatibles Jugend-
schutzprogramm eingeschaltet haben.

Anerkennung von Jugendschutzpro-
grammen (Absätze 2 bis 4 und 6)
Das Jugendschutzprogramm muss durch
die Kommission für Jugendmedien-
schutz (§ 14 JMStV) anerkannt sein, die
die Entscheidung  für die jeweils zuständi-
ge Landesmedienanstalt trifft. Die Aner-
kennung kann vom Anbieter des entwick-
lungsbeeinträchtigenden Telemediums
beantragt werden, aber auch vom Anbie-
ter oder Entwickler des Jugendschutzpro-
gramms. 

Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn
das Jugendschutzprogramm
❙ nach Aktivierung den Zugang für Kin-

der und Jugendliche der betroffenen
Altersstufe wesentlich erschwert und
von ihnen nur unter Schwierigkeiten
deaktiviert werden kann (§ 5 Abs. 3 
Nr. 1 JMStV), 

❙ einen nach Altersstufen differenzierten
Zugang je nach der beeinträchtigenden
Wirkung einzelner Angebote ermög-

licht oder unter Berücksichtigung des
Charakters des Angebots vergleichbar
geeignet ist (Abs. 3: Ein Angebot, das
für Kinder und Jugendliche aller Alters-
gruppen beeinträchtigend sein kann,
braucht keinen nach Altersstufen diffe-
renzierten Zugang),

❙ vom Anbieter selbst vorgeschaltet wird
oder vom Nutzer ohne großen Aufwand
oder Kosten installiert werden kann
(Abs. 1).

Die Anerkennung wird für fünf Jahre
erteilt, kann aber vorher widerrufen wer-
den, wenn z. B. aufgrund veränderter Ver-
breitungsstandards oder der technischen
Entwicklung das Jugendschutzprogramm
nicht mehr als wirksam angesehen wer-
den kann (Abs. 4).
Da hinreichende Erfahrungen mit Jugend-
schutzprogrammen noch nicht vorliegen,
kann anstelle einer Anerkennung auch ein
Modellversuch zugelassen werden (Abs. 6).

Rating der für Kinder und Jugendli-
che unbedenklichen Angebote
(Absatz 5)
Unter pädagogischen Gesichtspunkten ist
die positive Programmierung, die es mög-
lich macht, Kinder oder Jugendliche früh-
zeitig mit für sie geeigneten Ange-
boten vertraut zu machen und ihnen
dadurch Medienkompetenz zu vermit-
teln, ebenso wichtig wie die negative Pro-
grammierung, die Kinder oder Jugendli-
che von für sie ungeeigneten Angeboten
fernhält. Eine positive Programmierung
kann jedoch nicht von allen Anbietern
verlangt werden. In Absatz 5 werden
dafür nur gewerbsmäßige Anbieter in die
Pflicht genommen, für die dies zumutbar
ist und keine unverhältnismäßigen Kosten
verursacht.
Die Vorschriften über die Anerkennung
gelten für das positive Rating entspre-
chend.
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Kennzeichnungspflicht

Anbieter von Telemedien, die ganz oder
im Wesentlichen inhaltsgleich sind mit
bespielten Videokassetten und mit ande-
ren zur Weitergabe geeigneten, für die
Wiedergabe auf oder das Spiel an Bild-
schirmgeräten mit Filmen oder Spielen
programmierten Datenträgern (Bildträ-
gern), die nach § 12 des Jugendschutzge-
setzes gekennzeichnet oder für die jewei-
lige Altersstufe freigegeben sind, müssen
auf eine vorhandene Kennzeichnung in
ihrem Angebot deutlich hinweisen.

Erläuterung:
Film- und Spielprogramme in Telemedi-
en müssen nicht gekennzeichnet sein.
Werden aber über Telemedien Film- und
Spielprogramme verbreitet, die für Bild-
träger nach § 12 JuSchG gekennzeichnet
sind, ist auf die erteilte Kennzeichnung
deutlich hinzuweisen. Dies erfolgt zweck-
mäßig mit dem festgelegten Zeichen
nach § 12 Abs. 2 JuSchG.

IV.  Abschnitt.  

Verfahren für Anbieter mit
Ausnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks

Dieser Abschnitt bringt Verfahrensbe-
stimmungen für private Rundfunkanbie-
ter und für Anbieter von Telemedien. Die
Verfahrensbestimmungen für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk finden sich in
den jeweiligen Rundfunkgesetzen und
den auf dieser Grundlage erlassenen Sat-
zungsbestimmungen.

Anwendungsbereich

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6
gelten nur für länderübergreifende
Angebote.

Erläuterung:
Es bleibt den Ländern vorbehalten, eigene
Verfahrensbestimmungen zu erlassen
oder diese Verfahrensbestimmungen auch
für Angebote, die über den Bereich eines
Landes nicht hinausgehen, anwendbar zu
machen. Ansonsten obliegt es jeder einzel-
nen Landesmedienanstalt, zu entscheiden,
ob sie die Kommission für Jugendmedien-
schutz vor ihrer Entscheidung mit einer
gutachterlichen Stellungnahme zu nicht
länderübergreifenden Angeboten betraut
(§ 14 Abs. 2 Satz 3 JMStV).

Kommission für Jugendmedien-
schutz

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt
überprüft die Einhaltung der für die

§ 14

§ 13

§ 12



§
Anbieter geltenden Bestimmungen nach
diesem Staatsvertrag. Sie trifft entspre-
chend den Bestimmungen dieses Staats-
vertrages die jeweiligen Entscheidungen.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach
Absatz 1 wird die Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) gebildet. Die-
se dient der jeweils zuständigen Landes-
medienanstalt als Organ bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach Absatz 1. Auf
Antrag der zuständigen Landesmedien-
anstalt kann die KJM auch mit nichtlän-
derübergreifenden Angeboten gutacht-
lich befasst werden. Absatz 5 bleibt
unberührt.

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständi-
gen. Hiervon werden entsandt
1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der

Direktoren der Landesmedienanstal-
ten, die von den Landesmedienanstal-
ten im Einvernehmen benannt werden,

2. vier Mitglieder von den für den
Jugendschutz zuständigen obersten
Landesbehörden,

3. zwei Mitglieder von der für den
Jugendschutz zuständigen obersten
Bundesbehörde.

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz
2 ein Vertreter für den Fall seiner Verhin-
derung zu bestimmen. Die Amtsdauer
der Mitglieder oder stellvertretenden
Mitglieder beträgt fünf Jahre. Wiederbe-
rufung ist zulässig. Mindestens vier Mit-
glieder und stellvertretende Mitglieder
sollen die Befähigung zum Richteramt
haben. Den Vorsitz führt ein Direktor
einer Landesmedienanstalt.

(4) Der KJM können nicht angehören Mit-
glieder und Bedienstete der Institutionen
der Europäischen Union, der Verfas-
sungsorgane des Bundes und der Länder,
Gremienmitglieder und Bedienstete von
Landesrundfunkanstalten der ARD, des

ZDF, des Deutschlandradios, des Europäi-
schen Fernsehkulturkanals „ARTE“ und
der privaten Rundfunkveranstalter oder
Anbieter von Telemedien sowie Bediens-
tete von an ihnen unmittelbar oder mit-
telbar im Sinne von § 28 des Rundfunk-
staatsvertrages beteiligten Unternehmen.

(5) Es können Prüfausschüsse gebildet
werden. Jedem Prüfausschuss muss min-
destens jeweils ein in Absatz 3 Satz 2 Nr.
1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der KJM
oder im Falle seiner Verhinderung des-
sen Vertreter angehören. Die Prüfaus-
schüsse entscheiden jeweils bei Einstim-
migkeit anstelle der KJM. Zu Beginn der
Amtsperiode der KJM wird die Vertei-
lung der Prüfverfahren von der KJM fest-
gelegt. Das Nähere ist in der Geschäfts-
ordnung der KJM festzulegen.

(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem
Staatsvertrag an Weisungen nicht gebun-
den. Die Regelung zur Vertraulichkeit
nach § 24 des Rundfunkstaatsvertrages
gilt auch im Verhältnis der Mitglieder
der KJM zu anderen Organen der Landes-
medienanstalten.

(7) Die Mitglieder der KJM haben
Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen
Aufwendungen und Auslagen. Näheres
regeln die Landesmedienanstalten durch
übereinstimmende Satzungen.

(8) Die Landesmedienanstalten stellen
der KJM die notwendigen personellen
und sachlichen Mittel zur Verfügung.
Die KJM erstellt einen Wirtschaftsplan
nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit. 

(9) Der Aufwand für die KJM wird, soweit
die Aufsicht über Rundfunk betroffen ist,
aus dem Anteil der Landesmedienanstal-
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ten nach § 10 des Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrages gedeckt. Der Auf-
wand für die KJM wird, soweit die Auf-
sicht über Telemedien betroffen ist, aus
allgemeinen Haushaltsmitteln der Län-
der im Rahmen der Finanzierung nach §
18 gedeckt. Insoweit bedarf der Wirt-
schaftsplan der KJM der Genehmigung
der Staats- oder Senatskanzlei des Sitzlan-
des der KJM. Die Genehmigung erfolgt
nach Abstimmung mit den Staats- und
Senatskanzleien der anderen Länder.
Von den Verfahrensbeteiligten sind
durch die zuständigen Landesmedienan-
stalten Kosten in angemessenem Umfang
zu erheben. Näheres regeln die Landes-
medienanstalten durch übereinstimmen-
de Satzungen.

(10) Den Sitz der Geschäftsstelle der KJM
bestimmen die Ministerpräsidenten ein-
vernehmlich durch Beschluss.

Erläuterung:
Zuständig für die Einhaltung der Bestim-
mungen des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages sind an sich die Landesmedien-
anstalten, Anstalten des öffentlichen
Rechts (Abs. 1). Divergierende Entschei-
dungen und eine Zersplitterung der Auf-
sichtsstrukturen werden jedoch über-
wunden, indem den
Landesmedienanstalten durch diese
Bestimmung, die der Sache nach ein für
alle Länder geltendes Landesrecht ist,
ein gemeinsames Organ gegeben
wird (Abs. 2). Die Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) ist keine
Behörde, auch ist sie nicht Anstalt oder
Körperschaft des öffentlichen Rechts,
ihre Entscheidungen sind Entschei-
dungen der jeweils zuständigen
Landesmedienanstalt und können
nur als solche verwaltungsrechtlich
angefochten werden.
Die Bestimmung regelt in den Absätzen

3 bis 5 die Zusammensetzung der KJM
und die Möglichkeit der Bildung verklei-
nerter Prüfausschüsse, in den Absätzen 6
bis 8 die Rechtsverhältnisse, die Unab-
hängigkeit und die finanzielle Entschädi-
gung ihrer Mitglieder und in den Absät-
zen 9 und 10 ihre Finanzierung und die
Bestimmung des Sitzes der KJM.

Mitwirkung der Gremien der Lan-
desmedienanstalten

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden
der Gremien der Landesmedienanstalten
fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie be-
zieht die Gremienvorsitzenden in grund-
sätzlichen Angelegenheiten, insbesonde-
re bei der Erstellung von Satzungs- und
Richtlinienentwürfen, ein.

(2) Die nach Landesrecht zuständigen
Organe der Landesmedienanstalten
erlassen übereinstimmende Satzungen
und Richtlinien zur Durchführung dieses
Staatsvertrages. Sie stellen hierbei das
Benehmen mit den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und dem ZDF her und führen mit
diesen und der KJM einen gemeinsamen
Erfahrungsaustausch in der Anwendung
des Jugendmedienschutzes durch. 

Erläuterung:
KJM und Landesmedienanstalten können
nur dann zweckentsprechend und zielge-
richtet zusammenwirken, wenn die sat-
zungsgemäßen Gremien der Landes-
medienanstalten über die laufende
Arbeit der KJM, die ja ihr Organ ist,
auch unterrichtet werden. Die Vorsit-
zenden dieser Gremien sind darüber hin-
aus vor allem bei der Erstellung von Sat-

§ 15
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zungs- und Richtlinienentwürfen hinzuzu-
ziehen, z. B. bei Richtlinien der KJM nach
§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 JMStV sowie bei Sat-
zungs- oder Richtlinienentwürfen für die
Landesmedienanstalten nach Abs. 2 dieser
Bestimmung und nach § 8 Abs. 2 JMStV.

Die zur Durchführung dieses Staatsver-
trages von den Landesmedienanstalten
zu erlassenden Satzungen und Richtlini-
en müssen inhaltlich übereinstimmen,
da sonst die einheitliche Wahrnehmung
der Aufgaben durch das Organ KJM
nicht möglich sein würde. Sie sollen
inhaltlich auch nicht mit den Bestim-
mungen divergieren, die die ARD-
Rundfunkanstalten und das ZDF für
ihren Bereich erlassen. Dies soll
durch Absatz 2 gewährleistet werden.

Zuständigkeit der KJM

Die KJM ist zuständig für die abschlie-
ßende Beurteilung von Angeboten nach
diesem Staatsvertrag. Sie ist unbeschadet
der Befugnisse von anerkannten Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle
nach diesem Staatsvertrag im Rahmen
des Satzes 1 insbesondere zuständig für
1. die Überwachung der Bestimmungen

dieses Staatsvertrages,
2. die Anerkennung von Einrichtungen

der Freiwilligen Selbstkontrolle und
die Rücknahme oder den Widerruf
der Anerkennung,

3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,
4. die Festlegung von Ausnahmen nach 

§ 9,
5. die Prüfung und Genehmigung einer

Verschlüsselungs- und Vorsperrungs-
technik,

6. die Anerkennung von Jugendschutz-

programmen und für die Rücknahme
oder den Widerruf der Anerkennung,

7. die Stellungnahme zu Indizierungsan-
trägen bei der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien und für
Anträge bei der Bundesprüfstelle auf
Indizierung und

8. die Entscheidung über Ordnungswid-
rigkeiten nach diesem Staatsvertrag.

Erläuterung:
Die Bestimmung listet im Einzelnen die
Zuständigkeiten auf, die jeweils bei den
entsprechenden Bestimmungen erläutert
sind.

Verfahren der KJM

(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig;
auf Antrag einer Landesmedienanstalt
oder einer obersten Landesjugendbehör-
de hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten.
Sie fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit
ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden. Die Beschlüsse sind zu
begründen. In der Begründung sind die
wesentlichen tatsächlichen und rechtli-
chen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse
der KJM sind gegenüber den anderen
Organen der zuständigen Landesmedien-
anstalt bindend. Sie sind deren Entschei-
dungen zugrunde zu legen.

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien zusam-
menarbeiten und einen regelmäßigen
Informationsaustausch pflegen.

(3) Die KJM erstattet den Gremien der
Landesmedienanstalten, den für den
Jugendschutz zuständigen obersten Lan-

§ 17
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desjugendbehörden und der für den
Jugendschutz zuständigen obersten Bun-
desbehörde erstmalig zwei Jahre nach
ihrer Konstituierung und danach alle
zwei Jahre einen Bericht über die Durch-
führung der Bestimmungen dieses
Staatsvertrages.

Erläuterung:
Grundsätzlich wird die KJM von Amts
wegen, also ohne Antrag tätig. Auf
Antrag einer Landesmedienanstalt oder
einer obersten Landesjugendbehörde
muss sie tätig werden. Sie wird außer-
dem auf Antrag tätig, wenn 
❙ eine Einrichtung der Freiwilligen

Selbstkontrolle nach § 19 JMStV ihre
Anerkennung beantragt,

❙ ein privater Rundfunkveranstalter eine
Ausnahmeregelung nach § 9 JMStV
beantragt,

❙ die Anerkennung einer Jugendschutz-
software nach § 11 Abs. 2 JMStV bean-
tragt ist

❙ sowie entsprechend den Satzungen
der Landesmedienanstalten für die
Prüfung und Genehmigung von 
Verschlüsselungstechniken nach § 9 
Abs. 2 JMStV.

Die KJM soll mit der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medi-
en zusammenarbeiten und mit ihr
einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch pflegen (Abs. 2). Eine entspre-
chende Verpflichtung ist für die Bundes-
prüfstelle in § 21 Abs. 9 JuSchG
festgelegt. Diese Zusammenarbeit ist
nicht nur wichtig, weil die Entscheidun-
gen der Bundesprüfstelle gemäß § 4
JMStV unmittelbare Auswirkungen auf
die Zulässigkeit von Rundfunk- und Tele-
medien-Angeboten hat. Sie ist auch
erforderlich, weil die KJM und die ange-
schlossene Stelle jugendschutz.net bei
der Wahrnehmung von Aufgaben

der Aufsicht auf jugendgefährden-
de Angebote stoßen. Bevor Telemedien
in die Liste jugendgefährdender Medien
aufgenommen sind, ist ihre Verbreitung
mit einfachem Jugendschutzprogramm
erlaubt, nach Listenaufnahme können
sie nur an Erwachsene nach Altersverifi-
kation angeboten werden. Bei jugend-
gefährdenden Telemedien, die nicht
schon nach § 4 JMStV verboten sind,
gewährleistet nur die Listenaufnah-
me einen ausreichenden Jugend-
schutz. Deshalb kann die KJM als
zuständiges Aufsichtsorgan für Telemedi-
en nach § 21 Abs. 2 JuSchG in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 6 JuSchG die Listen-
aufnahme herbeiführen. Eine
grundsätzliche Übereinstimmung der
Bewertungs- und Entscheidungspra-
xis von KJM und Bundesprüfstelle ist
dafür erforderlich, sie soll durch die
Zusammenarbeit und den Informations-
austausch gesichert werden. 

Die KJM ist berichtspflichtig nicht nur
gegenüber den Landesmedienanstal-
ten, denen sie als Organ zugeordnet ist,
sondern auch gegenüber den für den Ju-
gendschutz fachlich zuständigen obers-
ten Bundes- und Landesbehörden. 

„jugendschutz.net“

(1) Die durch die obersten Landesjugend-
behörden eingerichtete gemeinsame Stel-
le Jugendschutz aller Länder („jugend-
schutz.net“) ist organisatorisch an die
KJM angebunden. Die näheren Einzelhei-
ten der Finanzierung dieser Stelle legen
die für den Jugendschutz zuständigen
Minister der Länder in einem Statut
durch Beschluss fest. Das Statut regelt

§ 18
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auch die fachliche und haushaltsmäßige
Unabhängigkeit der Stelle.

(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die
KJM und die obersten Landesjugend-
behörden bei deren Aufgaben.

(3) „jugendschutz.net“ überprüft die Ange-
bote der Telemedien. Daneben nimmt
„jugendschutz.net“ auch Aufgaben der Be-
ratung und Schulung bei Telemedien wahr.

(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen
dieses Staatsvertrages weist „jugend-
schutz.net“ den Anbieter hierauf hin und
informiert die anerkannten Einrichtun-
gen der Freiwilligen Selbstkontrolle und
die KJM hierüber.

Erläuterung:
Die Zentralstelle der Länder für Jugend-
schutz in Mediendiensten jugend-
schutz.net besteht bereits seit sechs Jah-
ren. Mit einer technikunterstützten Suche
spürt sie unzulässige Angebote in Teleme-
dien auf und wirkt mit beachtlichem
Erfolg auf deren Löschung oder Sperrung
hin. Sie ist zugleich Beschwerdestelle
(„Hotline“), an die sich Nutzer wenden, die
auf jugendgefährdende Angebote aufmerk-
sam geworden sind. jugendschutz.net
bleibt auch nach diesem Staatsvertrag
eine selbstständige, fachlich und
haushaltsmäßig unabhängige Ein-
richtung mit eigenem Statut, das die für
den Jugendschutz zuständigen Ländermi-
nister beschließen. Sie wird lediglich organi-
satorisch an die KJM angebunden (Abs. 1). 

jugendschutz.net unterstützt die
KJM bei der Aufgabenwahrnehmung.
Die Unterstützung ist geboten 
❙ bei der Überwachung von Telemedien

auf mögliche Verstöße gegen §§ 4 bis
6, § 11 und § 12 JMStV,

❙ bei der Vorbereitung der Ahndung

von Straftaten nach § 23 und Ord-
nungswidrigkeiten nach § 24 JMStV,

❙ durch die Anregung und bei der Vor-
bereitung von Maßnahmen nach § 20
Abs. 4 JMStV i. V. m. § 22 Abs. 2 u. 3
MDStV gegenüber Anbietern von Tele-
medien, insbesondere der Untersa-
gung von Angeboten oder der Anord-
nung ihrer Sperrung,

❙ für die Prüfung, ob AVS-Systeme für
geschlossene Benutzergruppen nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV die Angebote
nur Erwachsenen zugänglich machen, 

❙ für die Prüfung von Jugendschutzpro-
grammen zur Vorbereitung der Aner-
kennung nach § 11 Abs. 2 JMStV,

❙ durch Beteiligung an der Zusammen-
arbeit und dem Informationsaustausch
mit der Bundesprüfstelle gemäß § 17
Abs. 2 JMStV,

❙ zur Vorbereitung von Anträgen der
KJM auf Listenaufnahme jugendgefähr-
dender Telemedien (§ 21 Abs. 2 JMStV
i. V. m. § 18 Abs. 6 JuSchG),

❙ zur Vorbereitung von Stellungnahmen
zu anderen Anträgen auf Listenaufnah-
me von Telemedien (§ 21 Abs. 6
JuSchG).

jugendschutz.net unterstützt die
obersten Landesjugendbehörden
(§ 82 SGB VIII) insbesondere bei der
❙ Anregung und Förderung von Angebo-

ten des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes im Bereich der Medien
(§ 14 SGB VIII) und der Erarbeitung
von Modellen für solche Angebote,

❙ Anregung und Förderung der Nutzung
von Telemedien, auch zur Gewinnung
von Medienkompetenz, in Einrichtun-
gen, Diensten und Veranstaltungen
der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII),

❙ Evaluierung der Anwendung der Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages über
die Aufsicht in § 20 Abs. 3 und 5 nach
drei Jahren gemäß § 20 Abs. 6 JMStV,
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❙ Evaluierung der Neuregelung des
gesetzlichen Jugendschutzes durch das
Jugendschutzgesetz und den Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag gemäß der
Protokollerklärung der Länder zum
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
nach fünf Jahren.

jugendschutz.net informiert die
Obersten Landesjugendbehörden und
die KJM über aktuelle Entwicklungen
und Probleme des Jugendschutzes bei
Telemedien und übernimmt Aufgaben
der Beratung und Schulung für die
KJM, die Landesmedienanstalten und die
obers-ten Landesjugendbehörden.

jugendschutz.net überprüft die
Angebote der Telemedien (Abs. 3):
❙ Die Überprüfung geschieht mithilfe

routinemäßiger, veranlassungsfreier,
durch eine Softwaretechnik unterstützte
Suchvorgänge sowie aufgrund einge-
gangener Beschwerden, z. B. über die
eingerichtete Hotline. 

❙ Gesucht wird nach Angeboten von Tele-
medien, deren Verbreiten oder Zugäng-
lichmachen wegen ihrer Eignung zur
Jugendgefährdung oder Jugendbeein-
trächtigung unzulässig oder nur mit
Altersverifikation oder Jugendschutzpro-
grammen zulässig ist.

❙ Werden Verstöße festgestellt, wirkt
jugendschutz.net bei dem Anbieter auf
eine schnelle Veränderung oder Heraus-
nahme des Angebots hin. 

❙ Sind aufsichtsrechtliche Maßnahmen
erforderlich, insbesondere bei schwe-
ren Verstößen und bei beharrlich den
Jugendschutz missachtenden oder
nicht kooperativen Anbietern, gibt
jugendschutz.net den Vorgang an die
KJM ab.

jugendschutz.net informiert die
KJM und anerkannte Einrichtungen
der Freiwilligen Selbstkontrolle, der
die jeweiligen Anbieter sich angeschlossen
haben, über festgestellte Verstöße
gegen den Jugendschutz (Abs. 4).

Einrichtungen der Freiwilligen
Selbstkontrolle

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkon-
trolle können für Rundfunk und Teleme-
dien gebildet werden.

(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle überprüfen im Rah-
men ihres satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reichs die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Staatsvertrages sowie der hierzu
erlassenen Satzungen und Richtlinien bei
ihnen angeschlossenen Anbietern.

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne
dieses Staatsvertrages anzuerkennen,
wenn
1. die Unabhängigkeit und Sachkunde

ihrer benannten Prüfer gewährleistet
ist und dabei auch Vertreter aus gesell-
schaftlichen Gruppen berücksichtigt
sind, die sich in besonderer Weise mit
Fragen des Jugendschutzes befassen,

2. eine sachgerechte Ausstattung durch
eine Vielzahl von Anbietern sicherge-
stellt ist,

3. Vorgaben für die Entscheidungen der
Prüfer bestehen, die in der Spruchpraxis
einen wirksamen Kinder- und Jugend-
schutz zu gewährleisten geeignet sind,

4. eine Verfahrensordnung besteht, die
den Umfang der Überprüfung, bei Ver-
anstaltern auch die Vorlagepflicht,
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sowie mögliche Sanktionen regelt und
eine Möglichkeit der Überprüfung der
Entscheidungen auch auf Antrag von
landesrechtlich bestimmten Trägern
der Jugendhilfe vorsieht,

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen
Anbieter vor einer Entscheidung
gehört werden, die Entscheidung
schriftlich begründet und den Beteilig-
ten mitgeteilt wird und

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.

(4) Die zuständige Landesmedienanstalt
trifft die Entscheidung durch die KJM.
Zuständig ist die Landesmedienanstalt
des Landes, in dem die Einrichtung der
Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz
hat. Ergibt sich danach keine Zuständig-
keit, so ist diejenige Landesmedienan-
stalt zuständig, bei der der Antrag auf
Anerkennung gestellt wurde. Die Ein-
richtung legt der KJM die für die Prü-
fung der Anerkennungsvoraussetzungen
erforderlichen Unterlagen vor. Die Aner-
kennung ist auf vier Jahre befristet. Ver-
längerung ist möglich.

(5) Die Anerkennung kann widerrufen
werden, wenn Voraussetzungen für die
Anerkennung nachträglich entfallen
sind oder sich die Spruchpraxis der Ein-
richtung nicht im Einklang mit dem gel-
tenden Jugendschutzrecht befindet. Eine
Entschädigung für Vermögensnachteile
durch den Widerruf der Anerkennung
wird nicht gewährt. 

(6) Die anerkannten Einrichtungen der
Freiwilligen Selbstkontrolle sollen sich
über die Anwendung dieses Staatsvertra-
ges abstimmen.

Erläuterung:
Nicht anerkannte Freiwillige Selbst-
kontrollen
Einrichtungen der Freiwilligen
Selbstkontrolle bedürfen keiner
Anerkennung (Abs. 1). Auch ohne Aner-
kennung können sie für ihre Mitglieder
oder Kunden entgeltlich oder unentgelt-
lich Aufgaben des Jugendschutzes, insbe-
sondere der Prüfung von Angeboten,
vornehmen. Nehmen nicht anerkannte
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle für Anbieter von Rundfunk oder
Telemedien die in § 7 JMStV festgelegten
Aufgaben eines Jugendschutzbeauf-
tragten wahr, kann dies den Anbieter
von der Bestellung eines eigenen Jugend-
schutzbeauftragten befreien. Der
Anbieter bleibt jedoch im vollen
Umfang selbst verantwortlich und
kann sich bei Verstößen gegen die
Bestimmungen dieses Staatsvertrages
nicht darauf berufen, alle Vorschläge
und Hinweise der Freiwilligen Selbstkon-
trolle beachtet zu haben.

Anerkannte Freiwillige Selbst-
kontrollen
Nur wenn Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle anerkannt
sind, können sie Anbieter durch ihre
Vorprüfung oder Entscheidung von
eigener Verantwortlichkeit entlas-
ten. Dies ist der Fall, wenn der Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle vom
Anbieter
❙ bei Sendungen des privaten Rund-

funks eine Aufzeichnung der Sendung
vorgelegt worden war, bevor ihre
Ausstrahlung erfolgte (§ 20 Abs. 3
Satz 1 JMStV), oder

❙ bei Angeboten von Telemedien das
jeweilige Angebot vorgelegt worden
war, bevor es verbreitet oder
zugänglich gemacht wurde (§ 20
Abs. 5 JMStV), 
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und der Anbieter die Vorgaben der
Freiwilligen Selbstkontrolle beach-
tet hat und deren Entscheidung oder
das Unterlassen einer Entscheidung im
gegebenen Fall vertretbar war, also die
rechtlichen Grenzen des Beurteilungs-
spielraums nicht überschritten sind. 

Private Rundfunkveranstalter sind
ferner von Verantwortlichkeit für die
gewählte Sendezeit entlastet, 
❙ wenn die Festlegung der Sendezeit ent-

sprechend den Richtlinien der aner-
kannten Freiwilligen Selbstkontrolle
oder nach deren Bestimmung im Ein-
zelfall gemäß § 8 JMStV erfolgt ist oder

❙ wenn die anerkannte Selbstkontrolle
durch Richtlinien oder im Einzelfall
entsprechende Abweichungen von den
Vermutungen des § 5 Abs. 2 gemäß
§ 9 Abs. 1 JMStV beschlossen hat.

Bei Anbietern von privatem Rundfunk
oder von Telemedien ist die Prüfung
von behaupteten Verstößen gegen
die Bestimmungen dieses Staatsvertra-
ges nach Maßgabe des § 20 Abs. 4 und 5
JMStV der Freiwilligen Selbstkontrol-
le vorbehalten, der sie sich angeschlos-
sen haben.
Anerkannte Freiwillige Selbstkon-
trollen sollen mit dem Ziel übeinstim-
mender Anwendung der Bestimmungen
dieses Staatsvertrages zusammenarbei-
ten (Abs. 6).

Anerkennungsvoraussetzungen
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle sind auf jeweils vier Jahre
anzuerkennen, wenn sie die in Abs. 3
genannten Voraussetzungen erfül-
len. Zuständig ist die KJM für die jeweili-
ge Landesmedienanstalt (Abs. 4). Nach
Ablauf der Frist erfolgt eine erneute
Überprüfung.

Erläuterungen zu den Kriterien der
Anerkennung:
zu 1.:
Unter den Prüfern dürfen nicht nur
Vertreter von Anbieterinteressen
sein, selbst wenn sie sachkundig und in
ihren Entscheidungen unabhängig sind.
Auch Vertreter gesellschaftlicher
Gruppen, z. B. von Trägern der freien
Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbänden, Kir-
chen und Religionsgemeinschaften,
soweit diese Erfahrung im Jugendschutz
haben, müssen als Prüfer berufen wer-
den.

zu 2.:
Nicht anerkannt werden können Einrich-
tungen, denen nur ein einziger oder nur
wenige Anbieter ihre finanzielle Ausstat-
tung garantieren, da dadurch die Gefahr
einer Beeinflussung der Spruchpra-
xis wegen materieller Abhängigkeit
besteht.

zu 3.:
Für die Prüfer muss ein Prüfleitfaden
erarbeitet sein, durch den ihnen für die
oft schwierige Beurteilung, ob Ange-
bote geeignet sind, die Entwicklung jun-
ger Menschen oder ihre Erziehung zu
eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten zu gefähr-
den, eine Arbeitshilfe gegeben wird.

zu 4.:
Eine Verfahrensordnung muss beste-
hen, die auch den Umfang der Verpflich-
tung der Anbieter zu Vorlage vor dem
Verbreiten oder Zugänglichmachen
des Angebots und entsprechende Sank-
tionen regelt und die Möglichkeit der
Überprüfung für die Verfahrensbetei-
ligten, aber auch auf Antrag von Trägern
der freien Jugendhilfe vorsieht. Die
Größe der Prüfgremien und die Frage,
ob die Überprüfung durch ein anders
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zusammengesetztes Spruchgremium
erfolgen muss, ist offen gelassen.

zu 5.:
Rechtliches Gehör und schriftliche
Mitteilung der Entscheidungsgrün-
de sind zu gewährleisten.

zu 6.:
Hier geht es nicht um die Stelle zur Über-
prüfung der Entscheidungen gemäß 
Nr. 4, sondern um eine für jeden offe-
ne Beschwerdestelle, eine so genann-
te Hotline, die Gelegenheit gibt, Be-
schwerden gegen jugendbeeinträchtigen-
de Angebote im privaten Rundfunk und
in Telemedien vorzubringen. Erfordert
die Beschwerde Maßnahmen gegen An-
bieter, die der Freiwilligen Selbstkontrol-
le nicht angeschlossen sind, ist sie an die
dafür kompetente Stelle weiterzuleiten.

Die Anerkennung kann widerrufen
werden, wenn die Voraussetzungen der
Anerkennung nicht mehr gegeben sind
oder wenn die Spruchpraxis der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle rechtswidrig ist, ins-
besondere wenn die rechtlichen
Grenzen des Beurteilungsspiel-
raums fortgesetzt überschritten
worden sind (Abs. 5).

Hinweis: Die nach § 14 Abs. 6 JuSchG
zur Kennzeichnung von Film- und Bild-
programmen berufenen Freiwilligen
Selbstkontrollen sind nicht ohne weiteres
anerkannte Freiwillige Selbstkontrollen
im Sinne von § 19 JMStV. Die obersten
Landesbehörden haben aber ihrer Ver-
einbarung nach § 14 Abs. 6 JuSchG
Anforderungen zugrunde gelegt, die die
Kriterien von Abs. 3 erfüllen, sodass eine
zusätzliche Anerkennung nach § 19
JMStV möglich und wegen der Privilegi-
en des § 20 Abs. 3 und 5 JMStV auch
zweckmäßig wäre.

V. Abschnitt.  

Vollzug für Anbieter mit Aus-
nahme des öffentlich-rechtli -
chen Rundfunks

Aufsicht

(1) Stellt die zuständige Landesmedienan-
stalt fest, dass ein Anbieter gegen die
Bestimmungen dieses Staatsvertrages
verstoßen hat, trifft sie die erforderlichen
Maßnahmen gegenüber dem Anbieter.

(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft
die zuständige Landesmedienanstalt
durch die KJM entsprechend den landes-
rechtlichen Regelungen die jeweilige
Entscheidung.

(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkver-
anstalter mit dem Vorwurf heran, er
habe gegen Bestimmungen dieses Staats-
vertrages verstoßen, und weist der Veran-
stalter nach, dass er die Sendung vor
ihrer Ausstrahlung einer anerkannten
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle im Sinne dieses Staatsvertrages vor-
gelegt und deren Vorgaben beachtet hat,
so sind Maßnahmen durch die KJM im
Hinblick auf die Einhaltung der Bestim-
mungen zum Jugendschutz durch den
Veranstalter nur dann zulässig, wenn die
Entscheidung oder die Unterlassung
einer Entscheidung der anerkannten Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle
die rechtlichen Grenzen des Beurtei-
lungsspielraums überschreitet. Bei nicht
vorlagefähigen Sendungen ist vor Maß-
nahmen bei behaupteten Verstößen
gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme
von Verstößen gegen § 4 Abs. 1 JMStV,
durch die KJM die anerkannte Einrich-

§ 20
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§
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle, der
der Rundfunkveranstalter angeschlossen
ist, zu befassen; Satz 1 gilt entsprechend.
Für Entscheidungen nach den §§ 8 und
9 JMStV gilt Satz 1 entsprechend.

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die
zuständige Landesmedienanstalt durch
die KJM entsprechend § 22 Abs. 2 bis 4
des Mediendienste-Staatsvertrages die
jeweilige Entscheidung.

(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien
einer anerkannten Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle im Sinne dieses
Staatsvertrages an oder unterwirft er sich
ihren Statuten, so ist bei behaupteten Ver-
stößen gegen den Jugendschutz, mit Aus-
nahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1
JMStV, durch die KJM zunächst diese Ein-
richtung mit den behaupteten Verstößen
zu befassen. Maßnahmen nach Absatz 1
gegen den Anbieter durch die KJM sind
nur dann zulässig, wenn die Entschei-
dung oder die Unterlassung einer Ent-
scheidung der anerkannten Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtli-
chen Grenzen des Beurteilungsspielraums
überschreiten.

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt
des Landes, in dem die Zulassung des
Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder
der Anbieter von Telemedien seinen Sitz,
Wohnsitz oder in Ermangelung dessen
seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt
sich danach keine Zuständigkeit, so ist
diejenige Landesmedienanstalt zuständig,
in deren Bezirk der Anlass für die Amts-
handlung hervortritt.

(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach
In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages die
Anwendung der Bestimmungen der
Absätze 3 und 5 insbesondere auf der
Grundlage des Berichts der KJM nach § 17

Abs. 3 JMStV und von Stellungnahmen
anerkannter Einrichtungen Freiwilliger
Selbstkontrolle und der obersten Landes-
jugendbehörden.

Erläuterung:
Durch die KJM als dem aufsichts-
führenden Organ für die jeweils gemäß
Absatz 6 zuständige Landesmedienanstalt
werden die erforderlichen Maßnah-
men getroffen, wenn Anbieter gegen
Bestimmungen dieses Staatsvertrages ver-
stoßen (Abs. 1). 

Beteiligung anerkannter Freiwilliger
Selbstkontrollen 
In die Überprüfung, ob ein Verstoß
gegen Bestimmungen dieses Staatsvertra-
ges vorliegt, werden die anerkannten
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle einbezogen. Ihre Prüfergebnisse
sind verbindlich für die KJM und die
zuständigen Landesmedienanstalten,
wenn sie im Rahmen des rechtlich
gegebenen Beurteilungsspielraums
bleiben. 

1. Entscheidungen Freiwilliger
Selbstkontrollen bei privatem
Rundfunk

a. Maßnahmen der Aufsicht gegen
einen Veranstalter von privatem Rund-
funk sind nicht zulässig, wenn die-
ser die beanstandete Sendung vor ihrer
Ausstrahlung einer Freiwilligen
Selbstkontrolle vorgelegt hatte
und er bei der Ausstrahlung deren Vor-
gaben beachtet hat (Abs. 3 Satz 1). 

b. War eine Sendung nicht vorlagefähig,
z. B. weil es sich um eine Livesendung
handelt, und ist der Rundfunkveran-
stalter einer anerkannten Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle ange-
schlossen, sind Maßnahmen der
Aufsicht erst zulässig, nachdem
die Freiwillige Selbstkontrolle
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die Sendung geprüft und die
Berechtigung der Beanstandung
bestätigt hat (Abs. 3 Satz 2). Dies gilt
nicht bei Verstößen gegen die grund-
legenden Bestimmungen des § 4 
Abs. 1 JMStV.

c. Maßnahmen der Aufsicht sind auch
nicht zulässig, wenn der Anbieter von
privatem Rundfunk sich im Rahmen
einer Richtlinie oder Einzel-
fallentscheidung der Freiwilligen
Selbstkontrolle über Sendezeiten nach
§ 8 JMStV oder über Ausnahmen von
der Verbindlichkeit der Jugendfreiga-
be-Kennzeichnungen nach § 9 JMStV
gehalten hat (Abs. 3 Satz 3).

2. Entscheidungen Freiwilliger
Selbstkontrollen bei Telemedien

Maßnahmen der Aufsicht sind gegen
einen Anbieter von Telemedien, der sich
einer anerkannten Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle angeschlossen
oder ihren Statuten unterworfen hat,
erst zulässig, nachdem die Freiwilli-
ge Selbstkontrolle die Sendung
geprüft und die Berechtigung der Bean-
standung bestätigt hat (Abs. 5). Dies gilt
nicht bei Verstößen gegen die grundle-
genden Bestimmungen des § 4 Abs. 1
JMStV. War das Angebot vorgelegt wor-
den, bevor es verbreitet oder zugänglich
gemacht wurde, sind die Maßnahmen
nicht zulässig, wenn sich der Anbieter
im Rahmen der Vorgabe durch die Frei-
willige Selbstkontrolle gehalten hat. 

Die Prüfung von möglichen Verstößen
gegen die absoluten Verbreitungs-
verbote des § 4 Abs. 1 JMStV bleibt
der KJM vorbehalten, sodass sie bei
den möglichen z. T. sehr schwerwie-
genden Verletzungen allgemeinen
Strafrechts (Nr. 1 bis 6, 10 und 11) ohne
Verzug die Strafverfolgungsbehörden ein-
schalten und bei den ansonsten teilweise

sehr weiten Beurteilungsspielräumen
(„... gegen die Menschenwürde versto-
ßen“, „... den Krieg verherrlichen“) auf
die Spruchpraxis Einfluss nehmen kann.
Dies gilt nicht bei Angeboten, die vor
dem Verbreiten oder Zugänglichmachen
der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgele-
gen haben und deren Vorgaben beachten.
Nach drei Jahren wird überprüft, ob sich
diese Bestimmungen bei ihrer Anwen-
dung bewährt haben (Abs. 7). 

Maßnahmen gegenüber Anbietern
von Telemedien 
Die zu treffenden Maßnahmen sind für
Veranstalter von privatem Rundfunk lan-
desrechtlich bestimmt (Abs. 2), für Anbie-
ter von Telemedien ergeben sie sich
gemäß Absatz 4 aus § 22 Abs. 2 bis 4 des
Mediendienste-Staatsvertrages. Diese
Bestimmungen lauten:

(2) Stellt die jeweils zuständige Aufsichts-
behörde ... einen Verstoß gegen die
Bestimmungen ... fest, trifft sie die zur
Beseitigung des Verstoßes erforderlichen
Maßnahmen gegenüber dem Dienstean-
bieter. Sie kann insbesondere Ange-
bote untersagen und deren Sper-
rung anordnen. Die Untersagung darf
nicht erfolgen, wenn die Maßnahme
außer Verhältnis zur Bedeutung des
Angebots für den Diensteanbieter und
die Allgemeinheit steht. Eine Untersa-
gung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck
nicht in anderer Weise erreicht werden
kann. Die Untersagung ist, soweit
ihr Zweck dadurch erreicht werden
kann, auf bestimmte Arten und Tei-
le von Angeboten oder zeitlich zu
beschränken.

(3) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber
dem Verantwortlichen nach § 6 Abs. 1
als nicht durchführbar oder nicht Erfolg
versprechend, können Maßnahmen zur
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Sperrung von Angeboten nach Absatz 2
auch gegen den Diensteanbieter von
fremden Inhalten nach den §§ 7 bis 9
gerichtet werden, sofern eine Sperrung
technisch möglich und zumutbar ist. § 6
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
(Abdruck der §§ 6–9 MDStV in den Erläu-
terungen vor § 11)

(4) Wird durch ein Angebot in Rechte
Dritter eingegriffen und ist für den Drit-
ten hiergegen der Rechtsweg eröffnet,
sollen Anordnungen der Aufsichtsbehör-
de im Sinne von Absatz 2 nur erfolgen,
wenn dies aus Gründen des Gemein-
wohls geboten ist.
Daraus ergibt sich: Die Aufsichtsbehörde
ist bei Verstößen nicht auf die Ahn-
dung nach §§ 23, 24 JMStV be-
schränkt, die den Nachweis des Vorsat-
zes oder der Fahrlässigkeit erfordern
würde, sie kann Angebote untersagen
oder ihre Sperrung anordnen. Ist
dies nicht Erfolg versprechend, z. B. weil
der Anbieter (der Content-Provider)
nicht feststellbar oder im Ausland ist,
kann auch der in Deutschland ansässige
Diensteanbieter, der die Angebote ledig-
lich speichert oder den Zugang zu ihnen
vermittelt (Service-Provider, Access-
Provider), eine Sperrungsanordnung
erhalten, soweit ihm die Sperrung tech-
nisch möglich ist und sie nicht mit einem
im Verhältnis zu der Schwere des festge-
stellten Verstoßes unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden ist. 

Auskunftsansprüche

(1) Ein Anbieter von Telemedien ist ver-
pflichtet, der KJM Auskunft über die
Angebote und über die zur Wahrung des

Jugendschutzes getroffenen Maßnahmen
zu geben und ihr auf Anforderung den
unentgeltlichen Zugang zu den Angebo-
ten zu Kontrollzwecken zu ermöglichen.

(2) Der Abruf oder die Nutzung von Ange-
boten im Rahmen der Aufsicht, der Ahn-
dung von Verstößen oder der Kontrolle ist
unentgeltlich. Anbieter haben dies sicher-
zustellen. Der Anbieter darf seine Angebo-
te nicht gegen den Abruf oder die Kennt-
nisnahme durch die zuständige Stelle
sperren oder den Abruf oder die Kennt-
nisnahme erschweren.

Erläuterung:
Maßnahmen der Aufsicht würden unter-
laufen, wenn die aufsichtsführende Stelle
keine Auskünfte über die Angebote erhiel-
te – so z. B. über den genauen Inhalt einer
nicht mehr oder nur schwer zugänglichen
Website. Deshalb die Auskunftspflicht des
Absatzes 1 für Anbieter von Telemedien.
Da viele Angebote kostenpflichtig sind,
wird hier der kostenfreie Zugang für die
KJM ermöglicht, die ihn auch für die ihr
organisatorisch angeschlossene Stelle
jugendschutz.net anfordern kann. Die
Informationspflicht bezieht sich auch 
auf die Maßnahmen, die der Anbieter 
bisher zur Wahrung des Jugendschutzes
getroffen hat, z. B. auf das verwendete
Jugendschutzprogramm bei jugendbeein-
trächtigenden Angeboten und auf Funkti-
onsweise und Handhabung eines Altersve-
rifikationssystems bei jugendgefährden-
den Angeboten nach § 4 Abs. 2 JMStV.

Die generelle Sicherstellung des unent-
geltlichen Abrufs oder der unentgeltli-
chen Nutzung von Angeboten nach
Absatz 2 gilt für Anbieter von Rundfunk
und von Telemedien. Sie ist wegen der
zunehmend verwendeten Verschlüsse-
lungstechniken notwendig. Der Anbieter
wird dadurch verpflichtet, der zuständi-

§ 21
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gen Kontrollstelle die erforderliche Soft-
ware zur Verfügung zu stellen und Aus-
kunft über die dafür anzuschaffende
technische Ausstattung zu geben. Auch
ist es insbesondere bei Telemedien mit
wechselnden Angeboten leicht möglich,
die Zugänglichkeit für bestimmte Nutzer
zu sperren oder bei Zugriff von bestimm-
ten Nutzern nur unverfängliche Seiten
zu öffnen. Dies sind unzulässige Prakti-
ken, die als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden können.

Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann
die Revision zum Bundesverwaltungsge-
richt auch darauf gestützt werden, dass
das angefochtene Urteil auf der Verlet-
zung der Bestimmungen dieses Staatsver-
trages beruhe.

Erläuterung:
Der Staatsvertrag ist nicht Bundesrecht,
sondern bundesweit geltendes Landes-
recht. In solchen Fällen muss die Mög-
lichkeit der Anrufung des Bundesverwal-
tungsgerichts förmlich eröffnet werden.

VI.  Abschnitt.  

Ahndung von Verstößen der
Anbieter mit Ausnahme des
öffentlich-rechtlichen Rund-
funks

Strafbestimmung

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entge-
gen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2
JMStV Angebote verbreitet oder zugäng-
lich macht, die offensichtlich geeignet
sind, die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit unter
Berücksichtigung der besonderen Wir-
kungsform des Verbreitungsmediums
schwer zu gefährden. Handelt der Täter
fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 
6 Monate oder die Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätze.

Erläuterung:
Die Strafbestimmung soll einen der Straf-
barkeit vergleichbarer Trägermedien ent-
sprechenden Sanktionsrahmen schaffen,
verfehlt aber dieses Ziel durch die
Beschränkung auf den Sondertatbe-
stand der Verbreitung offensicht-
lich schwer jugendgefährdender
Medien. Der Rechtsgedanke, dass im
Übrigen das allgemeine Strafrecht ein-
greife, ist zwar im Allgemeinen zutref-
fend, jedoch gibt es da noch Lücken, die
demnächst geschlossen werden sollen,
z. B. bei pornografischen Livedarbietun-
gen durch Telemedien und bei den Tatbe-
ständen des § 4 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 JMStV.
Vor allem ist das Verbreiten oder Zugäng-
lichmachen indizierter Telemedien nun-

§ 23
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mehr straffrei (aber nach § 24 mit Buß-
geld bewehrt), während dies bisher,
wenigstens soweit es sich um Teledienste
handelte, von § 21 GjS erfasst wurde. Eine
§ 27 Abs. 1 JuSchG ergänzende strafrecht-
liche Sanktionsmöglichkeit für den Rund-
funk und für Telemedien fehlt.

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als
Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig
1. Angebote verbreitet oder zugänglich

macht, die 
a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Propagandamittel im Sinne des
Strafgesetzbuches darstellen, 

b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen verwenden,

c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
zum Hass gegen Teile der Bevölke-
rung oder gegen eine nationale,
rassische, religiöse oder durch
Volkstum bestimmte Gruppe auf-
stacheln, zu Gewalt- oder Willkür-
maßnahmen gegen sie auffordern
oder die Menschenwürde anderer
dadurch angreifen, dass Teile der
Bevölkerung oder eine vorbezeich-
nete Gruppe beschimpft, böswillig
verächtlich gemacht oder verleum-
det werden,

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
eine unter der Herrschaft des
Nationalsozialismus begangene
Handlung der in § 6 Abs. 1 oder 
§ 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbu-
ches bezeichneten Art in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentli-
chen Frieden zu stören, leugnen
oder verharmlosen,

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
grausame oder sonst unmenschli-
che Gewalttätigkeiten gegen Men-
schen in einer Art schildern, die
eine Verherrlichung oder Verharm-
losung solcher Gewalttätigkeiten
ausdrückt oder die das Grausame
oder Unmenschliche des Vorgangs
in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise darstellt; dies gilt
auch bei virtuellen Darstellungen,

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als
Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1
des Strafgesetzbuches genannten
rechtswidrigen Tat dienen,

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7
den Krieg verherrlichen,

h)entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8
gegen die Menschenwürde ver-
stoßen, insbesondere durch die
Darstellung von Menschen, die ster-
ben oder schweren körperlichen
oder seelischen Leiden ausgesetzt
sind oder waren, wobei ein tatsäch-
liches Geschehen wiedergegeben
wird, ohne dass ein berechtigtes
Interesse gerade für diese Form der
Darstellung oder Berichterstattung
vorliegt,

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9
Kinder oder Jugendliche in
unnatürlich geschlechtsbetonter
Körperhaltung darstellen; dies gilt
auch bei virtuellen Darstellungen,

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10
pornografisch sind und Gewalt-
tätigkeiten, den sexuellen Miss-
brauch von Kindern oder Jugendli-
chen oder sexuelle Handlungen
von Menschen mit Tieren zum
Gegenstand haben; dies gilt auch
bei virtuellen Darstellungen, oder

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in
den Teilen B und D der Liste nach
§ 18 des Jugendschutzgesetzes auf-
genommen sind oder mit einem in

§ 24



§

dieser Liste aufgenommenen Werk
ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich sind, 

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und
Satz 2 Angebote verbreitet oder
zugänglich macht, die in sonstiger
Weise pornografisch sind, 

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und
Satz 2 Angebote verbreitet oder
zugänglich macht, die in den Teilen
A und C der Liste nach § 18 des
Jugendschutzgesetzes aufgenommen
sind oder mit einem in dieser Liste
aufgenommenen Werk ganz oder im
Wesentlichen inhaltsgleich sind, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote ver-
breitet oder zugänglich macht, die
geeignet sind, die Entwicklung von
Kindern oder Jugendlichen zu einer
eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu
beeinträchtigen, ohne dafür Sorge zu
tragen, dass Kinder oder Jugendliche
der betroffenen Altersstufen sie übli-
cherweise nicht wahrnehmen,

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6
Werbung oder Teleshopping für indi-
zierte Angebote verbreitet oder
zugänglich macht,

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6
die Liste der jugendgefährdenden
Medien verbreitet oder zugänglich
macht,

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6
einen dort genannten Hinweis gibt,

8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbe-
auftragten bestellt, 

9. Sendeformate entgegen Sendezeitbe-
schränkungen nach § 8 Abs. 2 ver-
breitet,

10. Sendungen, deren Eignung zur Beein-
trächtigung der Entwicklung nach 
§ 5 Abs. 2 vermutet wird, verbreitet,
ohne dass die KJM oder eine von die-
ser hierfür anerkannte Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle von

der Vermutung gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 1 abgewichen ist,

11. entgegen § 10 Abs. 1 Programman-
kündigungen mit Bewegtbildern
außerhalb der geeigneten Sendezeit
und unverschlüsselt verbreitet,

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen ver-
breitet, ohne ihre Ausstrahlung durch
akustische Zeichen anzukündigen
oder durch optische Mittel während
der gesamten Sendung kenntlich zu
machen, 

13. Angebote ohne den nach § 12 erfor-
derlichen Hinweis verbreitet,

14. entgegen einer vollziehbaren Anord-
nung durch die zuständige Aufsichts-
behörde nach § 20 Abs. 1 nicht tätig
wird,

15. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Aus-
kunftspflicht nicht nachkommt oder

16. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote
gegen den Abruf durch die zuständi-
ge Aufsichtsbehörde sperrt.

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer
vorsätzlich
1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als

für Kinder oder Jugendliche der betref-
fenden Altersstufe geeignet falsch
kennzeichnet oder

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Aner-
kennung einer Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle nach § 19 Abs.
4 falsche Angaben macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahn-
det werden.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die
zuständige Landesmedienanstalt. Zustän-
dig ist in den Fällen des Absatzes 1 und
des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedien-
anstalt des Landes, in dem die Zulassung
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des Rundfunkveranstalters erteilt wurde
oder der Anbieter von Telemedien sei-
nen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung
dessen seinen ständigen Aufenthalt hat.
Ergibt sich danach keine Zuständigkeit,
so ist diejenige Landesmedienanstalt
zuständig, in deren Bezirk der Anlass für
die Amtshandlung hervortritt. Zuständig
ist im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 die Lan-
desmedienanstalt des Landes, in dem die
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach
keine Zuständigkeit, so ist diejenige Lan-
desmedienanstalt zuständig, bei der der
Antrag auf Anerkennung gestellt wurde.
Die zuständige Landesmedienanstalt
trifft die Entscheidungen durch die KJM.

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens
hat die zuständige Landesmedienanstalt
die übrigen Landesmedienanstalten
unverzüglich zu unterrichten. Soweit ein
Verfahren nach dieser Bestimmung in
mehreren Ländern eingeleitet wurde,
stimmen sich die beteiligten Behörden
über die Frage ab, welche Behörde das
Verfahren fortführt.

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt
kann bestimmen, dass Beanstandungen
nach einem Rechtsverstoß gegen Rege-
lungen dieses Staatsvertrages sowie
rechtskräftige Entscheidungen in einem
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach
Absatz 1 oder 2 von dem betroffenen
Anbieter in seinem Angebot verbreitet
oder in diesem zugänglich gemacht wer-
den. Inhalt und Zeitpunkt der Bekannt-
gabe sind durch die zuständige Landes-
medienanstalt nach pflichtgemäßem
Ermessen festzulegen.

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2
genannten Ordnungswidrigkeiten ver-
jährt in sechs Monaten.

Erläuterung:
Die Aufzählung der vorsätzlichen
oder fahrlässigen Ordnungswidrig-
keiten in Absatz 1 umfasst in
Nr. 1
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
von nach dem Katalog in § 4 Abs. 1 JMStV
genannten unzulässigen Angeboten, 

Nr. 2
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
von Pornografie, soweit nicht bereits
durch Nr. 1 erfasst, und 

Nr. 3
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
von indizierten Medien oder mit diesen
inhaltsgleichen Angeboten, soweit nicht
bereits durch Nr. 1 k erfasst, in Nr. 2 und
Nr. 3 bei Telemedien jedoch nur, wenn es
nicht mit der nach § 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV
erforderlichen Altersverifikation und
nicht in geschlossener Nutzergruppe
erfolgt, 

Nr. 4
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
von entwicklungsbeeinträchtigenden
Angeboten ohne Beachtung der vorge-
schriebenen Zeitbegrenzungen oder
ohne die notwendigen Verschlüsselun-
gen oder Jugendschutzprogramme,

Nr. 5
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
von Werbung für indizierte Angebote
ohne Beachtung der dafür geltenden
Beschränkungen,

Nr. 6
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
der Liste jugendgefährdender Medien zu
Werbezwecken,
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Nr. 7
das Verbreiten oder Zugänglichmachen
von unzulässiger Werbung mit Hinweisen
auf Verfahren vor der Bundesprüfstelle,

Nr. 8 
das pflichtwidrige Unterlassen der Bestel-
lung eines Jugendschutzbeauftragten,

Nr. 9
bei Rundfunkveranstaltern der Verstoß
gegen durch Richtlinien oder im Einzel-
fall angeordnete Sendezeitbeschränkun-
gen, 

Nr. 10
bei Rundfunkveranstaltern der Verstoß
gegen die bindende Wirkung der Jugend-
freigabe-Kennzeichnungen von Filmpro-
grammen durch Richtlinien oder im Ein-
zelfall bewilligte Ausnahme,

Nr. 11
bei Rundfunkveranstaltern das Verbreiten
oder Zugänglichmachen von Programm-
ankündigungen mit Filmausschnitten
(sog. Trailern) außerhalb der für den Film
zugelassenen Sendezeit,

Nr. 12
bei Rundfunkveranstaltern das Unterlas-
sen des vorgeschriebenen Kenntlichma-
chens entwicklungsbeeinträchtigender
Angebote,

Nr. 13
das Unterlassen der vorgeschriebenen
Hinweise auf die Jugendfreigabe-Kenn-
zeichnungen von Film- und Spielpro-
grammen,

Nr. 14
die Zuwiderhandlung gegen eine voll-
ziehbare Anordnung der Medienauf-
sicht, bei Telemedien insbesondere

Anordnungen, die ein Angebot untersa-
gen oder zu seiner Sperrung auffordern, 

Nr. 15
bei Telemedien die Verweigerung von
geforderten Auskünften über die Ange-
bote und die zur Wahrung des Jugend-
schutzes getroffenen Maßnahmen,

Nr. 16
die Sperrung von Angeboten gegen den
Abruf oder die Kenntnisnahme durch die
Medienaufsicht.

Die Aufzählung der vorsätzlichen
Ordnungswidrigkeiten in Absatz 2
umfasst in

Nr. 1
bei Telemedien die fehlerhafte Program-
mierung von für Kinder ungeeigneten
Angeboten als für sie geeignet,

Nr. 2
falsche Angaben zur Erlangung einer
Anerkennung als Freiwillige Selbstkon-
trolle.

Zuständig für die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten ist die jeweilige Lan-
desmedienanstalt (Absatz 4). Die ande-
ren Landesmedienanstalten sind jeweils
zu unterrichten (Abs. 5).

Die zuständige Landesmedienan-
stalt kann verlangen, dass Bean-
standungen und festgestellte Ord-
nungswidrigkeiten vom Anbieter in
seinem Angebot bekannt gemacht
werden (Abs. 6). 
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§

VII. Abschnitt.  

Schlussbestimmungen

Änderung sonstiger Staatsverträge

In dieser Bestimmung sind die notwendi-
gen Folgeänderungen im Rundfunkstaats-
vertrag, im ZDF-Staatsvertrag, im Deutsch-
landradio-Staatsvertrag und im Medien-
dienste-Staatsvertrag zusammengefasst
worden. Auf die Wiedergabe wurde ver-
zichtet.

Geltungsdauer, Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbe-
stimmte Zeit. Er kann von jedem der ver-
tragsschließenden Länder zum Schluss des
Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung
kann erstmals zum 31. Dezember 2006
erfolgen. Das Vertragsverhältnis kann hin-
sichtlich § 20 Absätze 3 und 5 erstmals
zum 31. Dezember 2006 mit einer halb-
jährlichen Frist zum Jahresende gesondert
gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag
zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt,
kann die Kündigung mit gleicher Frist
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeit-
punkt erfolgen. Die Kündigung ist gegen-
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz schriftlich zu erklären.
Die Kündigung eines Landes lässt das Ver-
tragsverhältnis unter den übrigen Ländern
unberührt, jedoch kann jedes der übrigen
Länder das Vertragsverhältnis binnen
einer Frist von drei Monaten nach Ein-
gang der Kündigungserklärung zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

(2) Für die Kündigung der in § 25 geän-
derten Staatsverträge sind die dort vorge-
sehenen Kündigungsvorschriften maßge-
bend.

Notifizierung

Änderungen dieses Staatsvertrages unter-
liegen der Notifizierungspflicht gemäß
der Richtlinie 98/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
20. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie
98/34/EG über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften. 

In-Kraft-Treten, Neubekannt-
machung

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April
2003 in Kraft. Sind bis zum 31. März
2003 nicht alle Ratifikationsurkunden
bei der Staats- oder Senatskanzlei des
Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz hinterlegt, wird der Staatsver-
trag gegenstandslos.

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vor-
sitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz teilt den Ländern die Hinterlegung
der Ratifikationsurkunden mit.

(3) Die Staats- und Senatskanzleien der
Länder werden ermächtigt, den Wort-
laut des Rundfunkstaatsvertrages, des
ZDF-Staatsvertrages, des Deutschlandra-
dio-Staatsvertrages und des Mediendiens-
te-Staatsvertrages in der Fassung, die sich
aus § 25 ergibt, mit neuem Datum
bekannt zu machen.

§ 28

§ 27

§ 26

§ 25
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